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Vorwort.

Nls der Verfasser in dem Schulprogramm des Jahres 1859 den „Kurzgefaßten

Versuch einer Verdenschen Schulgeschichte" des Gencralsuperintendenten Pratje anfing

fortzusetzen, glaubte derselbe nicht den von ihm behandelten Theil mit Erfolg einer aber¬

maligen Bearbeitung unterwerfen zu können, da die hiesige Schule durchaus keine Regi¬

stratur aus älterer Zeit besitzt. Inzwischen gaben ihm aber die Akten auf dem hiesigen

Rathhause, der Königlichen Structur Hierselbst und der vormaligen Königs. Regierung,

späteren Landdrostei zu Stade ein so reiches Material, daß er Vieles vollständiger dar¬

zustellen und manche von Pratje gelassene Lücke auszufüllen im Stande war. Dies

veranlaßte ihn in den nachfolgenden Blättern eine neue Bearbeitung der Pratjeschen

Schnlgeschichte zu tiefern. Dies veranlaßte ihn auch mit dem Jahre 1764 zu schließen,

obgleich dies Jahr für unsere Schule gar keinen Abschluß giebt, da die Programme des

hiesigen Gymnasiums von 1859, 61. 62 und 63 als eine Fortsetzung dieser Geschichte

bis zum Jahre 1832 anzusehen sind.

Verden, den 13. Mai 1868.

D. Sonne.



Erster Abschnitt.

Geschichte der Domschule in bischöflicher Zeit.
Bischof Georg, auch Erzbischof von Bremen und Administratordes Stiftes Minden,

hatte 2 Jahre vor seinem Tode im Jahre 1564 den Abt des Michaelis-Klosterszu Lüncburg,
Eberhard von Holle, der zugleich Bischof zu Lübeck war, zu seinem Nachfolger postu¬liert, um, im Herzen der Lehre Luthers zugethan, kräftigerenHänden (er hatte das
70. Lebensjahr zurückgelegt) die Durchführung der Reformation im Stifte Beiden zu
überlassen, und letzterer sich in einer feierlichen Audienz zu Lünebnrg, nachdem man
sich über die Bedingungen der Wahlcapitnlation verständigt hatte, zur Annahme der
Postulatiou bereit erklärt. Als daher Erzbischof Georg den 4. December 1566 zu Brcmcr-
vördc gestorben war. und der Bischof Eberhard den 18. December desselben Jahrs die
Regierung im Stifte angetreten hatte, konnte dieser schon im Jahre 1568 die kirch¬
lichen Verhältnissedes Stiftes, ohne viel Geräusch damit zu machen (die Bevölkerung
war der neuen Lehre meist schon zugethan), nach den Grundsätzen des Lutherthums
ordnen und am 10. Oktober 1568 den ersten Gottesdienst im Dome nach verändertem
Ritus halten. Damit aber für die neue Ordnung ein dauernder Grund gelegt, damit
außer für den Staat besonders für die Kirche eine gebildete Geistlichkeit herangezogen
würde, mußte der Bischof Eberhard m seinem Stifte eine lateinische Schule begründen
und erst mit dieser sehen wir im Jahre 1578' die Reformation zu einem gewissen Ab¬
schluß gebracht. Wenn nun aber alle diese Regierungshandlnngen mit dem Pcsssaner
Religionsfriedennicht in Einklang standen, so erfolgten doch keine Schritte des deutschen
Kaisers, da auf diesem Throne der seiner Zeit vorangeeilteMaximilian 2. saß, und als
nach seinem Tode >576 dessen Sohn Rudolf 2. ans den Kaiserthron erhoben wurde,
so hatte dieser Wohl iw Spanien die Grundsätze eines Philipps 2. eingebogen, aber



gänzlicher Mangel an Energie und Willensstärke ließ ihn, wie leider auch in allen
übrigen Reichsangclegcnhciten,nicht zum Handeln kommen. Unter solchen Umständen
versuchte Eberhard auch nie ernstlich die von, Domcapitel, ^welches im ganzen Stift
theils aus Ueberzeugung theils des eigenen Vortheils wegen am meisten katholisch gesinnt
war, in der Wahlurknnde vorbehalten«? Bestätigung seiner Wahl vom Pabst und Erz-
bischof von Mainz zu erhalten, sondern beruhigte sich damit, daß ihm erst Maximilian
1570 und 1575, dann Rudolf 2. 1578 zeitweiligeJndnlte für die Ausübung der
weltlichenGewalt im Stifte ertheilten, angeblich als Fristen zur Einholung der päpst¬
lichen Bestätigung.

Damit nun die Jugend in wahrer Gottesfurcht, guter Zucht und dann sonderlich
in lateinischer und griechischer Sprache, um künftig der Kirche und dem Staate nützen
zu können, auferzogen und unterrichtet würde, hatte der Bischof Unterhandlungen mit
dem Domcapitcl und dem Rath der alten Stadt Verden angeknüpft und seinen Be¬
mühungen,welche eine kräftige Unterstützung in' dem Superintendenten David Hubc-
rinus ') fanden, gelang es auch ein Kapital von 4600 ^ zusammen zu bringen, von
dessen Zinsen die Lehrer der neuen Anstalt ihre Gehalte beziehen sollten. Aufgebracht
war diese Summe von dem Bischof, dem Domcapitel, dem Rath der Stadt und einigen
Privatpersonen,und um für die Zukunft zu verhindern, daß die Jntraden abhan¬
den kämen, wurde ein Lagcrbnch errichtet, in welches sämmtliche Einkünfte genau ver¬
zeichnet waren. Für die Geschichte der Schule ist zu bedauern, daß sich dies Buch nicht
bis auf unsere Zeit erhalten hat, obgleich es in Zfacher Abschrift existierte und eins da¬
von das Domcapitel, eins der Rath der Stadt und das dritte die später zu erwählen¬
den Vorsteher der Schule zur Aufbewahrung erhielten. Besäßen wir dasselbe noch, so
wären wir nicht nur genau unterrichtet, welchen Antheil ein jeder der Mitstifter zum
Kapitalstock beigetragenhat, sondern auch über den klrsprung dieser Summen,während
wir jetzt nur aus manchen späteren Streitigkeiten z» dem Rückschluß berechtigt sind, daß
man meistens Stiftungen, welche früher für den katholischen Gottesdienst gemacht, jetzt
aber in der protestantischen Kirchenordnnnggcgcnstaudlos geworden waren, zu Schul-
zweckeu verwendete.Nachdem die Stifter sich über alle Punkte geeinigt hatten, wnrde
darüber den Sonnabend vor Ostern, am 29. März 1578. eine Stiftnngsnrkunde in
Zfacher Ausfertigung vollzogen, welche nicht bloß die Vermögensverhältnisseder Schule
ordnete, sondern auch kurz das Ziel des Unterrichts, die Verwaltung und die Oberauf¬
sicht regelte. Da diese Urkunde die Hauptquelle für die Gründung "der Schule ist. so

st David Hubcrinus war selbst Schulmann gewesen, da ihn der Bischof Eberhard 1567 von dem
Rektorat zu Minden als Pastor am Dom berufen hatte, als er das ganze Stift in zwei Superintcn-
denturen, Verden und Rotenburg, eingetheilt hatte, und währendanfänglich nach einander die beiden
Hvfprediger des Bischofs am Michaelis-Kloster zu Lüneburg,Simon Brauns und Thomas Mauer, die
kirchliche Obcraiifficht über das Stift geführt hatten, war Huberinus nach dem Tode des letzteren t575
nutzer mit der Sveialsuperintcndenturüber die Stadt und das Amt Verden auch mit der Gcneral-
suverintendeitturüber das ganze Stift betraut. Uebrigensverbanden dauernd erst die Schweden die
Supcrintcndcntur Verden mit der Stelle eines Dompredigcrs,während in bischöflicher Zeit einer der
Stadtgeistlichen am Dome oder der Nicvlaikirche oder zu St. Johannis Superintendent wurde.
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theilen wir sie im Anhange aus dem auf unserm Rathhause befindlichen Original mit T)
Die beiden anderen Originale, die des Bischofs und des Domcapitels,scheinen durch
die Ungunst der Zeit verloren zu sein.

Unsere Schule ist ganz im Geiste der übrigen durch die Reformation hervorgerufe¬
nen lateinischen Schulen eingerichtet und theilte mit diesen alle ihnen eigenthümlichen
Vorzüge, aber auch deren Mängel. Wie schon Luther in seinem Schreiben an die Raths¬
herren aller Städte die dringende Aufforderung richtet, Schulen zur Heranbildung der
Jugend zu einer christlichen Frömmigkeit zu errichten 2) mrd überall zur Errichtung
von Schulen trieb, so hatte neben und nach ihm Melanchthoneinen entschiedenen Ein¬
fluß auf die Schuleinrichtungen in Norddeutschland,indem er in seinem Visitations¬
büchlein 1528 einen im lutherischen Geiste verfaßten Schulplan vorlegte 3), durch seine
klar abgefaßten Lehrbücher der lateinischen Grammatik, der griechischen Formlehre, der
Dialektik, Rhetorik, Ethik und Physik belebend auf den Unterricht einwirkte^ und
von vielen Seiten bei der Gründung von Schulen um Rath gefragt wurde. 2) Sein
wohlthätiger Einfluß dauerte auch selbst bis in die Zeit fort, wo die unduldsamen
orthodox lutherischen Geistlichenden milder gesinnten Melanchthon seiner Hinneigung
zur schweizerschenLehre wegen verfolgte. Um das Jahr 1578 wirkte aber auch noch
der berühmte Nector Jobannes Sturm, der seit 1537 zu Siraßburg das von ihm be¬
gründete Gymnasium leitete und in dem Schulwesen epochemachendauftrat 2), da er
erst 7. Dec. 1581 vom Rath „seines hohen Alters und anderer Ursachen wegen" (er
billigte die 1580 erschienene koimulu Loncorrlmo nicht) abgesetzt wnrde. Alle dama¬
ligen Schulen verfolgen den Zweck, die Jugend zur Frömmigkeit, zu einer völligen
Geläufigkeit in der lateinischen Sprache, zur Kenntniß des Griechischen für das Ver¬
ständniß des N. Testaments und zur Redefertigkeitheranzubilden,und die darin liegende
Einseitigkeit, daß die Realien zn sehr vernachlässigt wurden, blieb bis tief in das 18.
Jahrhundert, wie wir am Schluß unserer Abhandlung noch bei dem Lehrplan des Rec-
tors Kolle sehen werden. — Die hiesige Schule erhielt nun st Klassen und in jeder
unterrichteteausschließlich 1 Lehrer, der Reihe nach der Rector, Conrector, Kantor und
Jnsimus. In 2 Morgen- und 2 Nachmittagsstunden,wie wir dies aus der Verglei-
chung späterer Stundenplänesehen, wurden Religion, Latein und Griechisch getrieben.
Alle halbe Jahre zu Johannis und Weihnachtensollte die Schule in einem öffentlichen
Examen einen Beweis ihrer Leistung geben. Die Schule muß gleich nach Ostern ihren

ff Dieselbe ist sehr deutlich auf Pergamcntbogen geschrieben und zeigt am Ende deutlich die
Spuren des angehängten bischöflichen, Capitel- und städtischen Siegels. Sie ist freilich schon abge¬
druckt in Vogt nroirrrmeirt. ineclit. I. S. 348 und Pratje, Nerdensche Schulgeschichte S 50.
Für die erneuerte Mittheilung dieser Urkunde kann ich aber denselben Grund angeben, wie schon vor
mehr als 100 Jahren <l764)'der Gencralsuperintendcnt Pratje, daß nämlich den wenigsten Lesern die
genannten Quellen zugänglich sind.

2) Vergleiche Naumers Geschichte der Pädagogik I. S. 130.
ff Naumer Geschichte der Pädagogik I. S. 102 und 168.
ff Nergl. ebendaselbst I. S. l07 folg.
ff Vergl. ebendaselbst I. S. 100 folg.
ff Vergl. ebendaselbst I. S. 228 folg.
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Anfang genommen haben, da die Stiftungsmkunde die 4 Lehrer schon als anwesend

bezeichnet und über die erste Auszahlung der Gehalte zu Johannis 1578 eine Verfü¬

gung trifft. ^
Ueber die ersten Lehrer unserer Schule besitzen wir nur dürftige Nachrichten

Die Spangenbergische Chronik') nennt als solche den Rector Detlev Rascius oder

Rasch aus Rostock, den Conrectvr Philipp Pollio aus Osnabrück, den Kantor Tile-

mann Carstens aus Lüueburg und den Jnfimus Matthias Meyer aus Harburg. Dabei

übergeht dieselbe vielleicht absichtlich die kurze Amtsführung des ersten Rectors Bern¬

hard Textorius. Daß dieser wirklich erster Rector gewesen ist, geht aus dem Gratula¬

tionsgedicht des Subconrectors Georg Nicolai auf den Amtsantritt des Rectors

Pagendarm im Jahre 1681 deutlich hervor, welches der Geucralsuperintendent Pratje

im'Jahre 1769 noch hatte2), denn in diesem fanden sich folgende Verse:
Es sind zu aller Zeit, Gottlob! in hundert Jahren

Noch bis auf diesen Tag, in Künsten wohl erfahren

Gewesen wackre Leut, als Herr Textorius,

Den ich zuallererst als Rector loben muß.

Nach ihm ist Rascius auch Rector hier gewesen rc.

Daß Textorius dem bei der Gründung der Schule so thätigen Superintendenten

David Huberinus von Minden her bekannt war und auf seine Empfehlung vom

Bischöfe Eberhard berufen ist, ist höchst wahrscheinlich. Warum er aber so kurz nach

dem Antritt seines Schulamtes zum Pastor in Scheeßel befördert wurde, darüber fehlen

die Nachrichten, und wenn Pratje an der oben angezogenen Stelle vermuthet, er sei

schon länger hier in der Stadt als Lehrer an der deutschen Schule zu St. Nicolai

thätig gewesen (aber es konnte doch höchstens seit 1567 sein) und seiner langen Dienste

wegen mit der Pfarre belohnt, so beruht doch das Ganze auf der durch nichts nachge¬

wiesenen Behauptung, daß der Rath, schon vor der Begründung der Domschule, die
deutsche Stadtschule durch lateinische Klassen erweitert hätte, für welche er auch nur

zwei nichts beweisende Inschriften an dem Nicolaischulgebäude, eine an dem Balken

über der Hausthür: „Ipsa Aubernatrix stucliorum «msta Vlinerva est. ^rtikus in-

Akniis est inimioa Venus, ^nnv 1572" und die andere an dem obersten Balken des

Giebels: „Lellola est seminsrium eeelesise et reipublieae" anführen kann. Was die

Stellung der Lehrer zu einander betrifft, so sollten die übrigen Schulgcscllen, wie es
in dem Fundativnsbriefe heißt, dem Rectori im Schulregiment gebührlichen Gehorsam

und Folge leisten, damit derselbe auf einen gottesfürchtigen Lebenswandel der Lehrer

und auf getreue Pflichterfüllung derselben in ihrem Dienste hinwirken könnte. Ihre

Gehalte waren nur gering, jedoch dürfen wir dabei nicht den Maßstab unserer Zeit

h Spangenbcrgische Chronik S. 227. Der Irrthum derselben, daß die Schule erst 1587 ge¬
gründet wäre, bedarf kaum einer Widerlegung, denn abgesehen davon, daß Bischof Eberhard die
Schule nicht gut ein Jahr nach seinem Tode ser stirbt schon 5. Jun. 1586) stiften konnte, haben wir
das urkundliche Zeugniß des Stiftung?-Documcnt, in welchem das Jahr 1378 mit Buchstaben ausge¬
schrieben ist..

2) Siehe seine Schulgeschichte S. 26.
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anlegen, sondern müssen den hohen Werth, welchen damals noch das Geld hatte, und

die Einfachheit der Lebensweise in Anschlag bringen, Sie bestanden nämlich in den

Zinsen des Stiftungs-Kapitals von »600 H, im Ganzen 230 H (also 5"/o),
von denen der Rcctor 100 H, der Conrcctor 60 H, der Kantor 50 ^ und der

Jnfimus 20 -F nebst freiem Tisch mit den Chor-Schülern bei den Herren des Dom-

Capitels erhielt. Daneben hatte ein jeder von ihnen eine Dienstwohnung, welche wir

gleich unten bei dem Schulgebäude besprechen wollen. Auch war es ein nicht geringer

Vortheil, daß sie aller bürgerlichen Pflicht und Beschwerung, auch allerhand Schätzung.

Türkenhülfe, Reichs-Steuer und anderer Bürden, welcherlei die jetzo sind oder künstig

vorfallen möchten, exempt und befreit sein und bleiben und deren von dem Bischof

und dem ehrwürdigen Thum-Capitel zu jeder Zeit enthoben, vertreten und benommen

werden nnd sonst in allen anderen Fällen der geistlichen Privilegien im Süderende ge¬

nießen und darüber von niemanden beschwert werden sollten. Da aber die Schule von

der Kirche abhing, so müssen wir es auch natürlich finden, daß die beiden unteren

Lehrer kirchliche Nebendienste hallen, indem der Kantor, was auch sein Titel besagt,

Vorsänger im Dome war, und der Jnsimus den Chor zu St. Johannis und Nicolai

zu verwahren haben sollte. Jedoch brachten auch diese Nebenämter noch einige Ein¬

nahme mit sich. Zuerst wurde im Dome regelmäßig am ersten Weihnachtstage eine

Kirchenmusik ausgeführt, und der Kantor erhielt für die dazu componierte Cantilene

eine Jntradc, von der er jedoch dem Conrector für den Text eine Quote abzugeben.

In der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts erhielten der Kantor nnd Conrector dafür

die Hälfte der Zinsen eines Torneyschen Testaments von 100 Goldgulden (ä 2 Fl.

8 Grt.) ans der städtischen Cämmereikasse, mit jährlich 5 Fl. 20 Grt.') Auch konnte

das ihm noch etwas eintragen, wenn die Schuler, welche dabei mitzuwirken hatten,

eine ausgeschriebene Stimme verlangten, indem alsdann ein jeder dem Kantor einen

Bogen Papier nnd einen halben Groten zu entrichten hatte. Dann wurde dem Kantor

das noch aus katholischer Zeit stammende sogenannte Halleluja- und Sslvo re^ina

Geld (ungefähr 3 Thaler) zugesprochen. Wenn ferner der Kantor bei einer Hochzeit aus

der Stadt in der Kirche singen sollte, so mußten ihm ans dem Brauthanse zwei

Gerichte und eine Kanne Bier ins Haus geschickt werden. Hochzeitsleute aber aus

den dem Dome eingepfarrten Dörfern und Ortschaften hatten dein Kantor 6 Groten

zu entrichten. Besonders ausführlich berichtet endlich die Slistungsurkunde über die

Leichengcbühren. Jeder Lehrer erhielt für die Begleitung der Leiche zum Kirchhof und

das Hinsingen 6 Groten, allein die Leidtragenden konnten bestimmen, wieviel Lehrer

folgen sollten. Wurde nur einer gewünscht, so war dies in der Doms- und Andreas-

Gemeinde der Kantor, in der St. Johannis-Gemeinde der Jnfimus. Bei einer soge¬

nannten halben Leiche folgten der Kantor und der Jnfimus, bei einem vollen Leichen-

begängniß endlich alle » Lehrer. Uebrigens begründet die Fundationsurkunde auch

einen besonderen Gerichtsstand. Denn wenn jemand aus der Stadt oder dem Süder¬

ende einen Lehrer in Civilsachen belangen wollte, so hatte sich der Kläger in erster

h Vergleichedas hiesige SchulprogrammI8S9, S. 22.
2
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Instanz an die Schul-Visitatoren (das spätere Scholarchat) zu wenden, und wenn diese
die anhängige Sache nicht entscheiden konnten, so ging sie an den Bischof und das
Dom-Capitel, Da mit Beseitigung des Dom-Capitels die Jurisdiction desselben ans
die Justizkanzlei überging, so enthielt diese Bestimmung den Gründ, warum bis 1859.
wo alle privilegirten Gerichtsständeaufgehoben wurden, sämmtliche hiesige Lehrer canz-
leisässig waren. — Bei der nicht bedeutenden Einnahmeder Lehrer benutzte übrigens
der Bischof die von ihm zu verleihenden Canonicate des Collegiatstifteszu St. Andreä,
die Vicarien und kommenden auch zur Erleichterungder Familiensorgen der Lehrer').

Die Schule war aber für alle dieselbe besuchenden Schüler frei, indem ein Schul¬
geld nicht bezahlt wurde, sondern jeder Schüler bei seiner Aufnahme an den Rector
nur ein Antrittsgcld von 6 Groten zu entrichtenhatte. Sonstige Stipendien für arme
Schüler waren damals an hiesiger Schule nicht, nur einen Bremer Kaufmannsthaler
hatte der Rector an arme Schüler zu vertheilen, welchen er als die Zinsen eines
Eggert Nagelschen Testaments ^) von 20 Thlr. aus der Stadt-Cämmerei erhielt, be¬
stimmt nachweisbar seit 1002, aber wahrscheinlich schon im 16. Jahrhundert. Dagegen
verordnet die Stiftungsurkunde einen Singchor. Die Schüler, welche diese Unterstützung
genießen wollten, hatten sich beim Rector zu melden und wurden von ihm in ein Ver¬
zeichnis; eingetragen.Unter Leitung eines der ältesten Armenschülerzogen sie zweimal
die Woche am Mittwoch und Sonntag mit einem Korbe und einer verschlossenen
Büchse in der Stadt umher, sangen vsljolim bei den wohlhabenden Bürgern und
empfingen die ihnen gereichten Gaben an Lebcnsmittelnund Geld. Der Rector mußte
alsdann sich der Vertheilung des Eingesammeltenan die Chorschüler unterziehen.

So wie oie Einkünfteder Schule zum großen Theil aus ehemaligenkirchlichen
Einkünften stammen, erhielt die neue Schule auch ihr Gebäude und die öehrerwohnun-
gen durch Räumlichkeiten, welche durch Beseitigung des katholischen Gottesdienstes ihre

h Pfannkuche Geschichte des Bisth. V. II. S. 8V.
2) Dieser Eggert Nagel ist ohne Zweifel der Domherr Eggehard Nagel, welcher zur Zeit der Schul¬

stiftung dem Domcapitel angehörte. Vgl. Bertram Evang. Lüneburg S. 634. Er muß den Zinsen¬
ertrag dieser SV Thlr. für arme Schüler dotiert haben und die Cämmerei in Zeiten von Geldbedräng¬
nissen das Geld zu 5 Procent angelichen, aber später das Kapital zu 6 Prvcent ausgeliehcn haben.
Die älteste noch erhaltene Cämmcreirechnung von 1602 enthält deswegen unter der Ausgabe den Posten
„Armen Schülern von wegen Eggert Nagels auf 20 Thlr. Rente ausgezahlt an den Rector 11/2 Fl.
I grt." (Die Rechnung ist nämlich nach Gulden zu 36 grvt, deren 2 auf den Neichstblr. in sxsvis
gehen, so daß dem Silberwcrthenach 1 Verdencr Fl. 1 Fl, Kasscngeld, und der nicht selten vor¬
kommende schlichte Thlr, ist der Br. Kaufmannsthalerzu 55 solcher Groten.) Dasselbe Kapital findet
sich auch in der Einnahme, wo es ein Joh. Witte der Cämmerei mit 1 Fl. 30 grt. verzinst. Im
30jährigen Kriege ging das Kapital, an einen anderen Gläubiger, Hans den Ziegeler, ausgethan, für
die Stadt, wie manches andere, verloren und verschwindet gänzlich aus der Rechnung, nachdem die Zinsen
Jahre lang in der Nestantenliste aufgeführt worden waren. Der Schule gegenüber verblieb aber die
Verpflichtung der Stadt, und dieselben 55 grt, werden noch heute an den Dircctor ausgezahlt. Als die
Stadt >786 ihre Rechnung nach Fl. aufgab und den Fl. in '/z Thlr. Gold umrechnet, weil die 36 grt.
eines Guldens von Alters her mit bremer Groten gleichgesetzt und deswegen auch später im Leben für
die inzwischen leichter gewordenen bremer Goldgrotcn gerechnet werden, forderte und erhielt die Kvnigl.
Regierung die Zahlung in 55 Groten Kasscngeld, während die städtischen Armenstiftungen niemanden
fanden, der sich dieser Herabsetzung ihrer Jntradcn hätte widersetzenkönnen.
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Bestimmung verloren hatten. Wie die meisten bischöflichen Kirchen und Klöster hatte

auch unser von 1290—1490 erbauter Dom an der Nordseite einen Kreuzgang, welcher
sich an das nördliche Kreuz und an das Fundament des nördlichen niemals vollendeten

Turmes anschließend, nach Innen mit Fensteröffnungen versehen, dem Schiffe der

Kirche entlang den Begräbnisplatz der höheren Geistlichen einschloß, und da er an

seinen beiden Enden unmittelbar mit Kirchenthüren in Verbindung stand, den Proces¬

sionen des katholischen Gottesdienstes diente. Von diesen Kreuzgängen ist jetzt nur
noch der östliche Flügel erhalten und bildet für die Stadt nördlich vom Dome den

Hauptcingang zum Gotteshause, da der nördliche Flügel desselben 1765 beim Neubau

der jetzigen Dienstwohnungen der Lehrer und des Küsters, und der westliche beim Neu¬

bau des jetzigen Schulgebäudes i) 1779 wegen Baufälligkeit abgerissen wurde.

Da die Fensteröffnungen und die Kapitäle des noch stehenden Flügels in rein romani¬

schem Styl erbaut, der Dom selbst aber ein gothisches Gebäude ist, so erscheint die

Vermuthung nicht grundlos, daß der Kreuzgang älter als der Dom ist und von dem

dritten Dombau bei dem großen Brande nebst dem ebenfalls romanischen Turm

(man muß freilich die späteren Verunstaltungen sich wegdenken) erhalten worden ist,

als Erzbischof Giselbert von Bremen auf seinem Rachezug im October 1281 das Sü-

dcrcnde eroberte und ausplünderte und diesen Stadttheil nebst dem Dome selbst nieder¬

brannte. An diesen östlichen Kreuzgang stieß nach Außen das ckoi-mitoiium oder

Schlafhaus, in welchem Anfangs wohl die Domgeistlichcn bei einfacheren Sitten ihre

Wohnung hatten und später, als sich die Domherren im Süderende eigene Domkurien

bauten, zum wenigsten die Nacht aufhielten, wenn sie am nächsten Morgen im Dome

die Frühmessen zu lesen Hatten oder in dem großen kapellenartigen Raume desselben

diese Messen selbst abhielten. Gerade dieser Raum wurde vom Bischof zum Schul¬

lokale bestimmt und zu diesem Zwecke durch bretterne Scheerwände in vier Klassen ab¬

getheilt. Einen Eingang hatte diese Schule vom Kreuzgange her. In der Verlänge¬

rung dieses Schnlhauses unter demselben Dache ließ der Bischof Eberhard für den

Ncctor eine Wohnung Herrichten, welche noch heute in der Dienstwohnung des Directors

erhalten ist. Da jedoch dieser Bau erst im folgenden Jahre 1579 vollendet wurde 2),

i) Wenn man in dem handschriftlichenNachlas des damaligen Ncctors Meier die bitteren Stoß¬
seufzer liest, mit welchen er die unverzeihlicheAbknappcrei der damaligen Structur bei diesem Bau tadelt,
so wird man die Freude der jetzigen Lehrer begreifen, wenn jetzt von den hohen Behörden ernstlich
daran gedacht wird, uns in einem neuen Gebäude hinreichenden Raum und Licht für Lehrer und
Schüler zu geben.

Der Giebel dieser Wohnungzeigt eine eingemauerte Sandsteinplatte,welche unter dem Wappen
des Bischofs folgende Inschrift in Unciälbuchstaben trägt:

V. Lt. Lt. Lverlrart vo. Lolls. Lisotrot
2u Lübsost. ^.cliuiuistrator stss 8ts
Vsrstsn. /rdt uuct Herr vorn Lause
2u kauet. Niestgel irr Liiuskurß. 1579.

Das Wappen ist durch das Lübecker Kreuz in 4 Felder getheilt und enthält im ersten und vierten
Feld das LerdenscheNagelkreuz, im zweiten und dritten den thronenden Abt, das Wappenzcichendes
Michaelisklosters.Mitten auf dem Lübecker Kreuz liegt ein kleines Wappenschild mit dem Familicn-
wappen der von Holle, 3 Zipfelmützen. Wurde dies Haus damals nicht ganz von Grund auf gebaut.
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so kann sie erst der zweite Rector Rasch bezogen haben, und für den Rector Textorius
muß ein vorläufiges Unterkommen beschafft sein. An dem Nordflügel des Kreuzganges

in einer Front mit dem Rectorat gab es noch drei Wohnungen, welche im Erdgeschoß

sich an den Krcuzgang anlehnten und in dem zweiten Stockwerk sich über den Kreuz¬

gang mit ausbreiteten. Von diesen erhielt die östlichste, an das Rectorat anstoßende,
der Kantor, die westlichste, ein Eckhaus, der Conrector. Die mittlere enthielt einen ge¬

räumigen Eingang in den Kreuzgang, damit zugleich den Zugang zum Dome vom

Lugensteine aus nebst der Dienstwohnung des Domküsters. Wo man den Jnfimus
unterbrachte, ist nicht mit Sicherheit zu ermitteln, nicht unwahrscheinlich aber, daß man

einige Stuben und eine Kammer auf den östlichen Kreuzgang aufsetzte, wie wir die

Wohnung im 17. Jahrhundert kennen. (Einer Familienwohnung bedürfte er nicht, da

auch die Verleihung des Mittagstisches mit den Domcapitularischen Chorschülern und der

geringe Gehalt zeigt, daß dieser Lehrer unverheirathet sein sollte). Zu dieser Wohnung
führte dann vom Kreuzgange aus in einem in dein Dobst errichteten Türmchen eine
Wendeltreppe.

Die Stiftungsurkunde setzt zu gleicher Zeit ein Collegium von 4 Personen ein,

welches die Capitalien der Schule belegen, die Zinsen davon einnehme», die Schule und

Lehrer-Wohnungen in baulichem Zustande erhalten und den Lehrern ihre Gehalte aus¬

zahlen sollte. Diese Schulvorsteher waren der Domherr und Scholaster Andreas
von Mandelsloh, der Domprediger auch Superintendent David Hnberinus, der Canoui-

cus zu St. Audreae Joh. Meier und der Rathsherr Christoff Weselow. Da aber die

Gelder erst zusammengebracht und dann erst nach Jahressrist Zinsen tragen konnten,

so verspricht der Bischof von dem nächsten Landtage des Stifts die Besoldungen der

Lehrer für das erste Jahr mit 23» Thlr. beschaffen zu lassen. Diese wohlthätige Ein¬

richtung der Schulvorsteher, welche die Lehrer der Beitreibung ihrer Einnahmen über¬
hoben hätte, scheint aber leider bald in Abgang gekommen zu sein. Wenigstens sehen

wir schon während des dreißigjährigen Krieges, daß die Lehrer ihre Besoldung selbst

von den einzelnen Pflichtigen erheben müssen.

Zur Oberaufsicht über die ganze Schule werden 9 Visitatoren bestellt, aus denen

im Verlauf der Zeit das spätere Scholarchat hervorgegangen. In diesem Collegium

waren die 3 Hauptstifter, Bischof, Capitel und Stadt, nach ihrem Antheil an der

Stiftung nebst den Stadtgeistlichen vertreten. Zusammengesetzt war das Collegium aus

1 bischöflichem Rath, welchen der Bischof für jede einzelne Visitation verordnete, dem

bischöflichen Amtmann auf dem Stistshofe, dem Senior und dem Scholaster des Dom¬

capitels, dem Dechanten des Collegialstiftes zu St. Audreae, dem Domprediger und

dem Pastor zu St. Johannis, dem ältesten Bürgermeister und einem Rathsherrn, den

der Rath dazu wählte. Diese hatten alle Jahre zweimal, zu Johannis und Weihnach¬

ten, den Zustand der Schule zu untersuchen, das Leben so wie die Disciplin in der

so kann zum wenigsten die ganze Gibclsrvntc nicht älter sein, da ihre geschweifte und mit Sandstein
verzierte Form, wie wir sie im Barockstil der späteren Rcnaissenceperiodefinden, eher auf eine spätere
als ftühere Zeit schließen lassen.



Schule und die Amtstreue der Lehrer zu prüfen, den Lehrplan mit dem Rector festzu¬
setzen, Beschwerden gegen die Lehrer anzunehmenund darüber zu entscheiden, die Lehrer
zu bestellen und wenn sich einer im Leben und Amte unverbesserlich zeigen sollte, abzu¬
setzen und in erster Instanz die bürgerliche Gerichtsbarkeit über die Lehrer auszuüben.
Jedoch war bei der Berufung und Entfernungder Lehrer die bischöfliche Bestätigung
vorbehalten, auch verordnet, daß wenn der Rector mit den Visitatoren sich nicht über
den Lehrplan einigen könnte, die Entscheidungbeim Bischof nachgesucht werden sollte,
und daß wenn in bürgerlichen Streitsachen die Visitatoren nicht entscheiden könnten, der
Rechtshandelan die Gerichte des Bischofs und des Domcapitels gebracht würde.

In den ersten Jahrzehnden des Bestehens der hiesigen Schule bis zum dreißigjäh¬
rigen Kriege erfreute sich das Bisthum Werden innerer Ruhe, und wenn der Verfall der
deutschen Reichsgewaltunter Rudolf ll. die Unterthanen wiederholt durch Türkensteuer
drückte, so lag doch der Druck mehr darin, daß die privilegiertenStände die ganze
Last auf die Städte und die Bauern warfen, als in der Höhe der Steuern an sich.
Daher konnte die Schule, die einem Bedürfnis entsprach, sich ruhig entwickeln und he¬
ben. Auch änderte der Tod ihres Begründers,des Bischofs Eberhard, als derselbe
nach fast 20jähriger Regierung am 5. Juli 1586 in seinem Michaeliskloster zu Lüneburg
starb, nichts, da sein Nachfolger, der Bischof Philipp Sigismund, der Sohn des Welfeu-
Herzogs Julius, aus dem mittleren Hause Braunschweig, schon in seinem 8. Jahre
Zeuge der. Begründung der Julius-Universität zu Helmstedt, im -evangelischen Glauben
erzogen war und die kirchliche Verfassung seines Vorgängers so wie die neue Schul«
anstatt beschützte. Als ein Zeichen seiner Fürsorge hierfür müssen wir es auch betrach¬
ten, daß der" freie Tisch, welchen der Jnfimus nach der Stiftnngsurkunde am Tische
der Chorschüler des Kapitels genoß, was gewiß manche Unzuträglicbkeiten mit sich brachte,
in eine Quantität zu liefernden Roggens verwandelt wurde, wie wir aus der zu
Lemgow I6V6 gedruckten Kirchenordnungdes Bischofs Philipp Sigismund (S. 131.)
ersehen. Aus derselben Kirchenordnung (S. 134) erhellt auch, daß die öffentlichen
Prüfungen schon damals von Johannis und Weihnachten, wie sonst gewöhnlich auf
Ostern und Michaelis verschoben waren. Dennoch sind aus dieser Zeit nur dürstige
Nachrichten über die Schule bis auf unsere Tage gelangt. Ein bestimmtes Zeugnis
über ihre Tüchtigkeit ist uns in dem Lobe aufbewahrt, welches der aus Verben gebürtige
Helmstedtsche Professor Johann Pontinius '), ein anerkannter Kenner der griech. Sprache,
mehrere Male Decan der philosophischen Facultät und seit 1605 auch Professor der
Beredtsamkeit an der Julius-Universität, spendet. In der Widmnngsschrift seiner
Ausgabe einer Rede des Joh. Chrysostomus2)lesen wir nämlich die Worte- (luicl autem
cls luclo litsrario (Vsrclonsj) multa cileam? In guo nostratium tilii a teneris all
multam usguk acloleseeirli-im reclissime inlormantur; guocl verv nos teslamur,
qui kloctrinae kuullamenlum primi jsllo jecimu«, so Wie er auch mit Dank anerkennt.

h Altes und Neues der Herzogth. Bremen und Werden von Pratje II. S. Ztl folgende.

loliuiiius Olrrz-sostoiai orutio irr rrutulsirr osrvstoris nostrl ^ssu Lürristi irrtsrxrstö
^o. ?otiruo. Helrustsclt 1601. 4.
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wie viel er seinen ehemaligen Lehrern auf hiesiger Schule, dem Rector Detlev Rasch
und dem Conrector Philipp Pollio und dessen Nachfolger Veit Wild verdanke.

Ein mittelbares Zeugnis für die Tüchtigkeit der Schule finden wir auch in den
Legaten, welche in dieser Zeit der Schule zugewandt wurden. So vermachte der Dom¬
herr Heino von Mandelslohin seinem Testamente im Jahre 1610 300 Goldgülden,
von denen die Zinsen jährlich mit 10 Thlr. unter die Schulcollcgen vertheilt werden
sollten. Ihm folgte 16l3 der DomdechantGotthard von der Lieth, welcher in seinem
Testament der Schule 8000 Thlr. vermachte.') Es ist dies derselbe Wohlthäter, welcher
5000 Thlr. zu einem jetzt noch bestehenden Studienstipendien legierte, damit von den
300 Thlr. Zinsen (also 6 Pg, ein damals nicht ungewöhnlicher Zinsfuß) 3 arme Stu¬
denten, welche in Werden gezogen und geboren wären, st Jahre lang auf Universitäten
oder anderen hohen Schulen unterhalten würden2). Diesem fügte 1620 die Wittwe
des Domherrn, Ilse von der Lieth in ihrem Testament noch eine Schenkung von 300 Thlr.
hinzu, deren Zinsen zu gleichen Theilen unter die st Schulcollcgen jährlich vertheilt
werden sollten.

Ehe wir uns aber zu den Zeiten des 30jährigen Krieges wenden, wollen wir die
dürftigen Nachrichten über die Lehrer der Anstalt bis zu dieser Zeit zusammenstellen.

Was die Rectoren betrifft, so folgte aus den nur kurze Zeit hier wirkenden
Rector Textorius der Rector Detlev Rasch, wie wir schon angegeben Habens. Dieser
war 33 Jahre, also bis 1612 oder 13 hier im Amte. Ueber ihn stellte sein Nach¬
folger, der Rector Maserus, in der Dedication eines seiner Werkes das vorthcilhafteste
Zeugnis aus. Lx sckvla Vorstonsi, sagt er nämlich, Uev. ot LI. Iln. volleko Ussoio,
»6 ö. Xncliegk Uoosno, XXXIII. anno« Uootore Iickoli88imo innumeri Imotonus
proclierunt, ezui ma^no eoelosiue, loipubliose et liteiorum bone all rerum ^uber-
naoula et stonores eveoti sunt eximios. Wir sehen daraus auch, daß der Bischof
die Einnahme des Rectors durch die Verleihung des Decanats in dem Collegialstiste
zu St. Andreas verbesserte, wie Nasch vorher schon Canonicus an diesem Stifte gewesen
war. — Nach Rasch' Tode veranlaßte der Bischof Philipp Sigismund die Berufung
des Conrectors Mag. Nicolaus Maserus an der lateinischen Rathsschulezu Osnabrück,
da derselbe ihm von dort her (denn PH. S. war zugleich Bischof von Osnabrück) vor¬
theilhaft bekannt war, wie dies auch daraus hervorgeht, daß der Bischof in seiner 1606
gedruckten Kirchenordnung sogleich hinter dem Titel ein lateinisches Gedicht von Maserus

>) Die Spangenbcrgische Chronik weist S. 229 das Capital freilich der Schule zu Bremen zu,
allein anders Pratje A. u. N. der Herz. Bremen und Nerdcn I. S. 97. Vgl. Pratje's vermischte
hist. Sammlungen. Stade 1844. II. S. 132. Auch hat die Nachricht der Chronik die Wahrschein¬
lichkeit gegen sich, da damals das hiesige Domcapitel mit Bremen keine nähere Berührung hatte.

2) Vgl. Pfannkuchc Geschichte des Bisthums II, S. 9Z. Zur Nachricht für die Bürger Verdens
mache ich bemerklich, daß im Jahre 1863 das Königl. Hannov. Minist, des Unterrichts entschieden hat,

'wie nach dem Sinne des Testators unter „anderen hohen Schulen" auch die polytechnische Schule in
Hannover, als eine Universität für die technischen Fächer, zu verstehen sei.

3) Vgl. oben S. 8. Uebrigens ist zur leichteren Uebersicht am Ende dieser Abhandlung eine
synchronistische Tabelle sämmtlicher' Lehrer der Domschule aus der abgehandelten Periode zusammengestellt.

Lpistola, I-sords N. ad ITavianuin. drasoo I-atiira. IIarnbun<-i 1614. 8.



über des Bischofs Symbolnm aus Psalm 34 aufnehmen ließ'). Seine hiesige Amts¬
führung überdauerte/wie wir später sehen werden, den 30jährigen Krieg.

Die zweite Lehrerstelle betreffend, so wissen wir von den beiden ersten Co nrectoren
Philipp Pollio und Veit Wild wenig mehr als die Namens. Der dritte Conrector,
welchen wir kennen, war Henricns Dornemann, ein geborener Verdener und Schüler
der hiesigen Domschnle, der zwischen 1604 und 1612 hier angestellt ist, da er im
ersten Jahre noch auf der Universität Helmstädt unter Cos1Iiiu8 cke poleslats ecolesigs
et ealamilslibus «ffusüem disputierte und in dem letzten urkundlich als Conrector in
den Stadtacten vorkommt. In dem letzten Jahre wurde nämlich am 6. Juli der Con¬
rector Henricns Dornemann von Bürgermeister und Rath der Stadt Verden dem Bischof
zum Diaconus zu St. Johannis präsentiert und den folgenden Tag seine Vocaiion
ausgefertigt, als der bisherige Diaconus fflass. Henr. Hubennus, ein Sohn des ver¬
dienstvollen 1598 verstorbenen Generalsuperintendenten, vom Bischof zur Pfarrstellc in
Dardcsheim im Halberstädtischcn berufen war 3). Henricus Dornemann führte aber sein
Conrectorat daneben fort. Da jedoch diese Verbindung, später eine dauernde, für die
Domschulc von verhängnisvollem Einfluß war und bis in unser Jahrhundert die Ent¬
wicklung der Schule hemmte, so müssen wir etwas genauer auf den Ursprung des Dis¬
counts eingehen. Schon 159 t hatte Philipp Sigismund an der St. Johannis-Kirche
eine zweite Predigerstelle begründet, da der Bischof wenn in Verden auf dem Stifts¬
hofe in der alten Stadt, dem jetzigen Obergerichtsgebäude residierte, und so die Johannis-
Kirche gewisser Maßen seine Hofkirche war, deren Hauptprediger er einsetzte. Wegen
ungenügender Dotationen hatte aber bislang dies Diaconat nicht in Aufnahme kommen
können. Erst 29. April 1612 dotierte Bürgermeister und Rath mit Einwilligung des
Bischofs diese Stelle besser, als bisher geschehen mit einer Einnahme von 62 Thlr.
theils aus Käinmereimitteln, theils aus Schenkungen einzelner Bürger und steckte eine
fernere Verbesserung aus den Einkünften der Vicoi>a 8t, Cei trucki's bei der Johannis-
Kirche in sichere Aussicht, wenn nur erst der damalige Lehnsträger derselben mit dem
Tode abgegangen wäre 4). Uebrigens war damals die Verbindung des Conrectorats an
der Domschule und des Diaconats nur vorübergehend, indem schon vor Ablauf eines

l) Vgl. A. und N. der Herz. Bremen und Werden I. S. 116. Was die früheren Lebensumständc
des Nectors Glaserus betrifft, so war er den 2 Der. 1568 zu Waltershausen in Thüringen geboren,
besuchte die gelehrte Schule zu Heiligcnstadt, studierte in Helmstädt und kam 1597 als erster Sub-
conrector an das neubcgründete Naths-Gymnasium zu Osnabrück, wo er schon 1599 zum Conrector
ausrückte.

Vgl. S. 14.
ch Stadtacten, das Diaconat zu St. Johannis betreffend.
4) Siehe Stadtacten das Diaconat zu St. Johannis betreffend. — Patrone der im 15. Jahrh,

gestifteten Vicarie Ltus. Esrtruclis war die Brüderschaft und Gilde unserer lieben Frauen und später
die Schustergilde. Da nun zur Zeit der Reformation alle weltlichen Patrone Zugriffen, um die Ein¬
künfte bisher geistlicher Pfründen an sich zu ziehen, so war es ein Glück, daß der Rath in Besitz der
Stistungsurkunden dieser Vicarie der Schustcrgilde durch einen Vergleich von 1610 ihr Patronat ab¬
zuringen und die Einkünfte der Pfründe für kirchliche Zwecke zu erhalten wußte. Pfannkuche Bisth.
Verden II. S. 178.
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Jahres 1613 nach dem Tode des Generalsuperintendentenund Pastor zu St. Nicolai
des Nnss. Nicolaus Hurlichius der Collator dieser Stelle Thesaurarius am Dome Eber-
hardt von Bothmer. auch Probst zu St. Andreae, den Conrector Henricus Dorncmann
zu dieser Pfarrstelle dem Rath präsentierte. Damit legte Dornemanndas Diaconat
nieder, allein wie sein Vorgänger Hurlichius von dem Pfarrdienste allein nicht hatte
existieren können, so blieb auch der Pastor Dornemann 1» Jahre lang daneben Con¬
rector, bis er 1623 die Stelle des Dompredigers erhielt. Uebrigcns bezog Henncus
Dornemann auch die Einkünfte eines Canouicats des Andreasstiftes, aber es ist nicht
bekannt, wann ihm der Bischof dieses verliehen hat.

Von den Kantoren hiesiger Schule kennen wir vor dem 30jährigenKriege nur
den von der SpangenbergischenChronik genannten Tilemann Carstens ans Lüneburg'),
ohne damit behaupten zu wollen, daß er die ganze Zeit das Amt bekleidet habe.

Außer dem Lehrer der ll. Klasse, welcher bei der Fundation der Schule genannt
wird, dem Jnfimns Matthias Meier'), nennen die Acten im Jahre 158ll den Jnfimus
Ludolf Rugge und 1596 und 1597 den Jnfimns Theodor Grönhagen, allein außer
den Namen ist Nichts von ihnen bekannt.

Die ersten Jahre des den Wohlstand Deutschlands zerrüttenden und den Fortschritt
der geistigen Entwickelung hemmenden 30jährigen Krieges berührten Norddeutschland
und damit auch unsere Domschule wenig', da der Schauplatz des böhmischen Krieges
weit ablag. Bei ihrer geringen Einnahme litten aber die Lehrer um das Jahr 1620
große Einbuße dadurch, daß die Partei des Anton von Strcithorst unter dem schwachen
LVelfenfürsten Friedrich Ulrich aus Habsucht eine ungeheure Menge wcrtbloscr Scheide¬
münze prägen ließen, und wenn anch im Braunschweigischen das Elend noch größer
war, so zeigen doch die Rechnungen der Stadtcämmereiaus den Jahren 1620 und
1621, daß anch in Verden dies Unwesen Folgen hatte, indem ein Rchsthlr. in spocio
im ersten Jahre anstatt zu 72 grt. zu 106 und 108 grt., und im Jahre 1621 zu
96 bis 99 grt. eingewechselt werden mußte 2). Als aber nach dem Tode des Bischofs
Philipp Sigismund das Domcapitel den Illjährigen Sohn des Königs von Dänemark
Christian IV., den Prinzen Friedrich zu seinem Nachfolger wählte, konnte es nicht aus¬
bleiben, daß das Stift der Mittelpunktdes dänischen Krieges wurde und der Krieg
die Domschule erdrückte.Um dem Vordringen der kaiserlichen Heere unter Tilly einen
Damm entgegenzusetzen, überschritt König Christian IV., dem es jedoch trotz der gemein¬
samen Gefahr nur unvollständiggelang, die evangelischen Stände zu einem gemeinsamen
Handeln zusammenzubringen,als Obrister des niedersächsischenKreises mit einem däni¬
schen Heere 1625 die Elbe und zog den 27. Juni in Verden ein. Je länger sich aber
die Entscheidung hinzog, auch dadurch, daß der König bei Hameln unglücklich stürzte,
bewußtlos nach' Verden gebracht werden und sich hier erst wieder erholen mußte, je

h Vgl. S. 8.
2> Um einen Maßstab zu gewinnen, wie weit man damals mit 1 Rchstk. ausreichen konnte, führe

ich aus der Cämmcreircchnung tg21 an, daß ein Himpten Weizen 32 grot und ein Himptcn Roggen
18 grot kostete.
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mehr leidet die Stadt unter der anhaltenden Einquartierung fremder Truppen. Wie
aber Christian IV. nach der gänzlichen Niederlage bei Lutter am Barenbcrge, 27. Aug.
1626 die Ueberreste seines Heeres im Bremischen sammelte und von Neuem organisierte,
verbreitete die Näherung der Kaiserlichen einen solchen Schrecken in Vcrden, daß nicht
bloß die von dem König für seinen. Sohn, den Bischof Friedrich 2., niedergesetzte Re¬
gierung und das Domcapitel, sondern anch der Rath der Stadt Vcrden, die Geistlichen
und Lehrer nach Bremen und Hamburg flüchteten, und damit die Schule faktisch
aufgehoben war. Was man gefürchtet, trat nur zu bald eiu, indem gegen Michaelis
1626 Joh. Jacob Bronkhorst Graf Anholt, der Kaiserlichen und Psalzbaierschen Armada
Gcucralfeldmarschall,und der Oberst Gastes in Verdem einrückten, und bald darauf anch
der ligistische Feldherr Tilly nachfolgte, und es mußte sich zum Unglück des Landes die
Armee um so länger im Stifte aufstauen, da das Bremische zu beiden Seiten durch
die festen Städte Bremen und Hamburg gedeckt und dazwischen durch Moore, Marschen
und Brüche, durch welche Tilly keinen Wegweiser finden konnte, unzugänglich war ')
Erst nach Jahressrist kehrten die Behörde und geflüchteten Privatpersonen zurück, da
die Aussicht aus schnelle Aenderung der Dinge immer mehr schwand. Auch scheint das
Scholarchat (denn unter diesem Titel kommen in gleichzeitigen Urkunden schon die Vi-
sitatores der Stiftung vor) sich bemüht zu haben, die Schule wieder in Wirksamkeitzu
bringen. Es mögen anch einige Lehrer sich eingefundenhaben, namentlich die außerdem
zu einem kirchlichen Dienst verpflichteten. Der Rector Maserus war aber noch in
Hamburg und die Scholarchendrohten, ihn seines Amtes und seiner sonstigen Jntraden
(wohl das Canonicat zu St. Andreae, welches ihm wie seinem Vorgänger verliehen
war) verlustig zu machen, wenn er sich nicht sofort einfände. In Hamburg hatte näm¬
lich der Rector Maserus Aufnahme und Arbeit gefunden, da ihn bei dem gerade er¬
ledigt stehenden Rectorat des berühmten Johanneums der Hamburger Rath zur einwei-
ligen Aushülfe dem Conrector adjungiert hatte. Deswegen sah sich auch der Bürger¬
meister von Hamburg Albert von Eitzen veranlaßt, den 2. Okt. 1628 an den ThcM-
rarius Eberhard von Bothmer zu schreiben, der als Probst des Collegiatstisteszu St.
Andreä Mitglied des Scholarchats war, und trägt vor „als wäre an Ew. Wohiehrw.
»Gestr. mein dienstliche Pitt bei dem Herrn Thumdechantenzu Vcrden und anderen
„Herren Scholarchenunbeschwert zu versuchen, ob es möglich zu erhalten, daß obbemel-
"deter Maserus bis gegen Ostern oder wo die Stäte des Keotviis ehe ersetzen, nur
„bis zur selbigen Zeit sine pia-zjuclioi» des Seinen allhier in Hamburgs sein und
„verbleibenmöchte 2)" Als Grund der Bitte wird angegeben, daß der Rath noch zur
Zeit wegen dieses verwirrten Znstandes das Rectorat des Johanneumsmit einer geeig¬
neten Person noch nicht hätte besetzen können. Ob dem Rector Maserus dieser Urlaub
ertheilt, wissen wir nicht, jedenfalls eilten die Ereignisse solchen Förmlichkeitenvoraus,
und gaben ihm Muße noch manches Jahr in Hamburgzu bleiben, denn ein Schlag
folgte auf den anderen, um, wie es schien, den lutherischen Glauben im niedersächsischen.

>) Wicdemann Gesch. des Erzbisth. Bremen II. S. ?3I.
2) Pratje theilt in seiner Schuigeschichte dies Schreiben S. 63 mit.

3
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Kreise zu vernichten. Den 8. März 1629 konnte der Kaiser im Restitntions-Edikt für

alle eroberten Länder die Herstellung des beim Abschluß des Passauer Religionsfriedens

bestehenden Religionsstandcs beschließen, und es war bekannt genug, daß das Edikt nur

die Handhabe sein sollte, um alles wieder der alten Kirche in den Schooß zu werfen.

Am 12. Mai konnte er dem König Christian IV. im Lübecker Frieden vorschreiben, für

seinen Sohn auf das Bisthym Berden und die Nachfolge im Erzb. Bremen zu ver¬

zichten. Als nun die kaiserlichen Commissarien für den niedersächsischen Kreis, der

Bischof Franz Wilhelm von Osnabrück an der Spitze, im Oktober 1629 hier einzogen,

da war die Aufhebung der lutherischen Schule eine vollendete Thatsache. Zunächst

wurde der evangelische Gottesdienst auf die Nicolaikirche beschränkt. Wie aber der Pabst

durch die Bulle vom 26. Jan. l639 den Bischof Franz Wilhelm auch zum Bischof

von Berden ernannt und derselbe am 21. April a. St. seinen feierlichen Einzug in

Verven gehalten hatte, folgte eine Gewaltmaßregcl der anderen. Der Bischof fing

freilich mit der den Glauben nicht berührenden Einführung des Gregorianischen Kalen¬

ders an, erließ sogar nach der Huldigung der Stände die Hälfte der wöchentlichen

Contribution, aber nur um sie bald, als Niemand zum Katholicismus übertreten wollte,

zu verdoppeln. Er erließ nach der am 8. Mai neuen Stils abgehaltenen Synode den

folgenden Tag ein Decret, daß sämmtliche lutherischen Geistlichen binnen 3 Tagen ihr

Amt niederlegen und binnen 8 Tagen das Stift verlassen sollten. Nennen wir kurz

die Männer, welche hierdurch ins Exil gejagt wurden und theilweise nie wiederkehrten.

An der Spitze der lutherischen Stistsgeistlichen stand der Superintendent Anton Gru-

bcnhagcn, der schon seit 1611 erster Prediger zu St. Johannis war und zugleich seit
1613 die Superintendentnr im Stifte verwaltete. An derselben Kirche stand ihm zur

Seite der erst im Jan. 1628 vom Rath ernannte Diaconus Hermann Schacht. Am

Dom versah das Amt eines Predigers und Seelsorgers Henricus Dornemann, welcher

die Stelle 1623 mit der Pfarrstelle zu St. Nicolai und dem Conrectorat an der Dom¬

schule vertauscht hatte. Zum Pastor zu St. Nicolai war 1628 der Pastor Theodor

Grönhagen jun. vom Thesaurarins Eberhard v. Bothmer präsentiert und vom Rath

bestätigt, während an der Andreaskirche dessen Vater, ebenfalls Theodor Grönhagen,

fungierte. Was nun die Lehrer der Domschule betrifft, so war allerdings der Rector

Glaserus, wie wir gesehen, von Hamburg noch nicht zurückgekehrt. Von dem damali¬

gen Conrector hat sich durch die Ungunst der Zeit nicht einmal der Name erhalten.

Daß aber der Conrector Henricus Dornemann einen Nachfolger erhalten hat, geht zur

Genüge daraus hervor, daß im Jahre 1635 der Rtctor Glaserus und der Cantor

Eberhard Wolfs den Antheil des Conrectors an den Jntraden des Kuhlenlehns, welche

damals vom Rath den einzelnen Lehrern gezahlt wurden, unter sich theilten, da sie

„weil ein Conrector noch nicht bestellt war," seine Stunden gegeben hatten.')

Auch ist aus einer späteren Eingabe der Schulcollegen an den Rath der Stadt Verden

deutlich zu ersehen, wie das Conrectorat 1635 nicht etwa durch Versetzung, son¬

dern durch den Tod des bisherigen Inhabers erledigt wurde, weil von der Witwe des

>) Vergleiche Rathsaktenden Streit über das Kuhlenlehn betreffend.
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Conrectors gesprochen wird i). -Die beiden letzten Lehrer waren der Cantor Eberhard
Wol ff, der wenn auch die Zeit seiner Anstellung nicht bekannt, doch schon 1621 urkund¬
lich als Cantor vorkommt, nnd der Jnsimus Cornelius Dreyer, der gewiß schon 1626
(auch von ihm ist es unbekannt, wann er die hiesige Schulbedienuugerhielt) hier un¬
terrichtete. Beide werden wohl, durch ihre kirchlichen Nebendienste als Vorsänger be¬
züglich am Dome und der St. Johanuiskirche gebunden, 1629 in Verden anwesend
gewesen sein, aber wo sie die Zeit ihres unfreiwilligenExils verlebten, wissen wir eben¬
sowenig wie den Zufluchtsort des vertriebenenConrectors.

Neu belebt wurde die Hoffnung der Lutheraner durch den Umschwung, welchen die
Landung des Schwedenkönigs Gustav Adolf im Gange des Krieges hervorbrachte, und
die Regierung des Bischofs Franz Wilhelm, welcher außer einem Domherrn Georg von
Marschalck nnd dem NathsverwandtenFranz von der Lieth, einem Mann von zweideuti¬
gem Charakter, nicht einen Unterthanen durch alle möglichen Drangsale zum Abfall von
dem Glauben der Väter hatte bringen können, siel im December 1631, als das Stift
und die Stadt von den vereinten Truppen der Schweden und des Erzbischofes Johann
Friedrich von Bremen erobert wurde. Dieser Kirchenfürst, welcher frühzeitig die Sache
von Christian IV. verließ, hatte bisher auf Seiten des Kaisers gestanden, aber war
durch die Forderung des Kaisers, der den protestantischen Bischof nicht mehr berücksich¬
tigen zu brauchen glaubte, von. seinem Amte zurückzutreten, nach dem Siege der Schwe¬
den bei Leipzig offen zu den Schweden übergetreten.Aber das mit jedem Tage noch
steigende Elend des durch Kontributionen, Naturallieferungenund Einquartierung, durch
Raub. Sengen und Brennen (1630 zählte man in der Norderstadt von Hl2l Häusern
und Buden nur l93 bewohnte) ausgesogeneLand ließ nicht an die Wiederaufnahme
der Schule denken. Mußte doch schon 1632 der Rath vor dem Kaiserlichen Fcldmar-
schal Pappenheim wieder nach Bremen flüchten. Die Schweden aber hatten große Lust
schon jetzt das Land zu behalten nnd ordneten deswegen ohne auf das Domcapitel
Rücksicht" zu nehmen eine schwedische Verwaltungein. Als aber der Kaiser von den
Schweden schwer bedrängt den König Christian IV. von Dänemark durch Concessionen
zum Auftreten gegen Schweden zu bestimmen suchte, so kam der Kanzler Oxenstierna
diesem gefährlichen Plane zuvor, indem die Schweden dem Coadjutor von Bremen dem
Prinzen Friedrich nach dem Tode des Erzbischofs Johann Friedrich 1635 zunächst das
Erzbisthumund dann auch das Bisthum Verden, wo Friedrich 2^1. Febr. 1635 die>
Huldigung entgegennahm, zugestanden. Da im folgenden Jahre auch der Kaiser dem
Erzbischof Neutralität zugestand, so war er nun durch einen merkwürdigen Umschwung
der Dinge, was beim Lübecker Frieden Niemand ahnden konnte, rechtmäßiger Landesherr
in beiden Stiften.

In dieser Zeit war es auch, wo die lateinischeDomschule wieder aufgenommen

In der bei den Racheakten im Original vorhandenen Eingabe der Schulcollege» vom 24. Dec.
1641 heißt es wörtlich:Was aber die Wittibe des fehl, doirrsotor-is anlangt, so ist derselben
nicht zu verdenken, daß sie das was ihr von 4 Jahren und mehr rückständig ist, eben so gerne hätte
als wir das unsere seit 10 Jahren rückständig, aber rc.
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wurde und zwar wie es scheint im Verlauf des Jahres 1634. Früher nicht, denn in
diesem Jahre ließ der Rector Maserus noch zwei Schriften in Hamburg drucken, ein
lateinisches Gedicht, auf welches wir gleich unten noch zurückkommen, und l'ioooium
muncli »Llkotmsimacmsti-knsium «zpislolai um oonluii-, (Eine Auswahl von 100
Briefen vornehmer Herren aus dein Feldlager) und auf dein Titel dieser letzteren lesen
wir unter dem Namen des Verfassers: 8. Veicl. k, L. V. pro tomp. Lxul., welche Bei¬
schrift schon Pratje richtig auslegt: Solioluo Verckoimi« Hoolor, Lsnouicus Vorcloimis,
pro lomporo czxul.. und dies zeigt doch deutlich, daß Maserus, als diese Schrift gedruckt
wurde, also am Schluß des Jahres 1633 oder zu Anfang von 1634 noch nicht nach
Werden zurückgekehrt war. Dagegen fanden wir schon oben') denselben Rector 1635 hier
in Werden, weil er für den verstorbenen Eonrector einstweilen einen Theil seiner Stun¬
den gab. Daß aber auch schon 1634 die Lehrer wieder hier anwesend waren nnd
mithin auch Schule gegeben wurde, laßt sich aus der Cämmerei-Rechnung der Stadt
Werden erweisen, indem nämlich in diesem Jahre zuerst wieder seit 1626 die Zinsen
aus dem Torneyschen Testament (Kapital 100 Goldfl. ä 2 fl. 14 grvt) welche der
Cantor und Eonrector für die Kirchenmusik zu Ostern erhielten 2) in zwei Posten
nnd zwar zuuäcbst für die Jahre 1626—31 und in dem folgenden Jahre für die Jahre
1632—35 nachbezahlt wurden^).

Aber mit welchen Sorgen mußten die Lehrer der Zukunft entgegensehen;denn
ihre Einnabmen schienen gänzlich zu versiegen. Glücklich konnte sich noch der Rector
Maserus preisen, denn wie sein Vorgänger hatte anch er die Einkünfte eines Canonicats
des Andreasstiftcs und für das lateinische Gedicht: ,,^ci Seronjssimomimomo Suooiouo
eovoniZS e^nosui'gm Lioniurum mrmurum ^t!as'', welches er dem Kanzler Oxenstierna
widmete, hatte ihm dieser eine jährliche Einnahme von 100 Rthl. aus den Domsmitteln
gcwäbrt. Aber wovon sollten die übrigen Collegen leben. Schulgeld, auch wenn
Schüler da waren, kannte die Anstalt nicht, und das Stiftungscapital, von dessen Zinsen
ihre Gehalte bezahlt werden sollten, schien für immer verloren zu sei». Zunächst müssen
wir bemerken, daß wir in der Verwaltung des Schulvermögens eine große Veränderung
eingetreten finden ohne die Zeit ihres Beginnens angeben zu können. Während näm¬
lich nach der Funbations-Urkunde die 4 Schulvorsteheralle Einkünfte erheben und den
Lehrern ihre Gehalte auszahlen sollten, hatte jetzt ein jeder direct von den Pflichtigen
zu erheben, und deswegen waren die Verzeichnissealler Jntradcn ein Inventarium, welches

>) Vgl. S. 18.
2) Vgl. S. g und >3.
3) Weil diese Angaben für die Chronologie der Schule wichtig, so setze ich die Posten wörtlich

hierher. Die Cämmerei-Nechnung für 1634 hat unter der Rubrik Stadtrente diese beiden Ausgabepvstcn:
Dem Lantori dieser Schulen wegen der Torneyschen Testamente auf nunmehr betagte neunjährige

Zinse gegeben . . . . . ^ tl fl. 4 grt.
Ebc'rhardv Wulsscssen, (üunbori der Schulen allhier, wegen der Torneyschen Testamente seinen

yuotmin die in ^,nn. 1628, 2g, 30, 31 ihme betagt gewesen nach Meldung der Quittung 22 fl. 8 grt.
Die folgende Rechnung von l63S hat unter derselben Rubrik: Dem Herrn Lantori Wulflcs wegen

der Torneyschen Testamente in .ä,nn. 32, 33, 34, 35 betagten Antheil Zinse entrichtet als 22 fl. 8 grt.
Der erste Posten geht, wie der Zusammenhang crgicbt, aus die Jahre 1626 und 27. Betagte

Zinsen sind aber fällige, jedoch nicht bezahlte Zinsen.



ein Lehrer auf den anderen vererbte. So konnte noch in einem Streite des Rectors
mit der Stadt im Jahre 1683 ein Extract aus einem solchen Verzeichnis, welches der
selige Cantor Eberhardus Wulfes geschriebenhatte, als Beweismittelvorgelegt werden').
Hier ist es für uns interessant, daraus zu sehen, daß die Lehrer '/« der Jntradcn des von
dem Rath bei der Schule perpetnicrten sogenannten Kublen-Lehens oder Kuhlen-Vicarie,
nämlich 10 fl. verwandten, um für die Erhebung und Berechnung ihrer Einkünfte einen
Schulschreiber zu halten. Dieser Schnlschreiber hatte die Jntraden der Herren
Schul-Collegen anzuschreiben, von der Einnahme und Ausgabe Register zu führen und,
was sonst nöthig gewesen ist, für die Herren Schul-Collegenzu schreiben So bezeugt
der Cantor Heinecke (1662—>690) 2), welcher selbst einen solchen Schulschreiber nicht
mehr gekannt hatte, von älteren Leuten aus deren eigenen Anschauung erfahren zu haben.
Nie jedoch im 17. Jahrhundert finden wir die oben genannten Schulvorsteher wieder
erwähnt. Was aber das Stiftungs-Capital von 4600 Thlr. selbst betrifft, so war
dies in der Bank zu Hamburg belegt. Als aber im Jahre 1626 die Wassermühlean
der Aller, von der jetzt weiter nichts mehr als der Name Mühienthor, Müblenthorstraße
und einige nur bei recht tiefem Wasserstaude in, Flußbette der Aller sichtbaren Pfähle
vorhanden sind, gebaut werden mußte, Geld aber dazu nicht aufzutreibenwar, so nahm
das Domcapitel von dem Schulvermögen4000 Thlr. aus der Bank zu Hamburg und
subrogiertedafür ad summam enneuri onlom eine Obligation, laut welcher der Dom¬
herr und Cantor Detlev Schulte auf Daudiek dem Domcapitcl 6000 Thlr. schuldete
und für welche sich zuerst sein Schwager Ludolf von Zesterfleth und andere verbürgt
hatten. Allein die Zinsen fingen bald au unrichtig einzulaufen und blieben nachher ganz
aus, und die Lehrer wurden dadurch in einen langjährigen Proceß verwickelt^). Als
nun das Capitel den Rest der Obligation im Betrage von 2000 Thlr. 1636 ihrem
damaligen Syndicns Dr. Nicolans von Höpkcn (seit 1651 Präsident des Consistoriums,
seit 1655 Rcgierungsrath,ff 1671) an Zahlungsstatt überlassen und dieser sie wieder an
einen gewissen Debmcl cediert hatte, so ließ sich von Höpken die ganze Obligation von
der Königin Christina, welche ja damals die Einkünfte des ganzen Landes in ihren
Donatiouenverschleuderte, «ub claw Stoctholm 7. Febr. 1649 schenken, als Dehmel
auch im gerichtlichen Wege von den Bürgen nichts erhalte» konnte, da v. Höpken ver¬
meinte, als Eigenthümer der ganzen Obligation mit mehr Nachdruck gegen den Verklagten

Siehe Natbsakten,den Streit des Nectors Pagendarm und der Stadt über das Kuhlenlehn
1683—85 betreffend.

2) Dies Zeugnis vom 1H. Aug. 1683 wird in eben der Akte über das Kuhlenlehn, welche in
voriger Note erwähnt wird, auf dem hiesigen Nathhaus aufbewahrt.

A Wir folgen in der Erzählung der sxsoies iaoki, welche sich von der Hand des Stadtsnndicus
Gustav Carl von Scharnhorst bei den hiesigen städtischen Akten findet, aber jemandenaus der Justiz-
Kanzlei zu Stade zum Verfasser haben muß. Sie ist freilich ohne Datum und Unterschrift, allein
trägt den Stempel der Wahrheit und Sachkundean sich. Sie schließt mit den Worten: und kann
diese sxeoiös kaoti, obwohl sie Kanzelcnkundig und notovio doch aus erfordern mit cloouinonksn in
oontinenti verikroiiel, werden. -— Zugleichhaben wir es des Zusammenhanges wegen vorgezogen,
obgleich der «Schluß bis tief in die folgende Periode, die schwedische Zeit hineingeht, hier den Proceß
bis zu Ende zu erzählen.



verfahren zu können. Nun traten aber die Lehrer gegen v. Höpken auf, und sowohl

die Justiz-Kanzlei zu Stade. wie auch das Tribunal in Wismar erkannten zu ihren

Gunsten, da Niemand das Eigenthum eines Dritten verschenken könnte, v. Höpken

machte den Lehrern (wir begreifen nur nicht, wie er als früherer Syndicus des Ca¬

pitels nicht schon längst die wahre Sachlage erkannt hatte) einen Vergleichs-Vorschlag,
allein weder die Lehrer noch die Scholarchen glaubten darauf eingehen zu könne», und

erst als nach dem kinderlosen Tode des Bürgen Ludolf v. Zestersleth im Jahre 1662

dessen Güter unter die Gläubiger distrahiert wurden, wurde die Schule für die 4000 Thlr.

und aste nachstehenden Zinsen durch liegende Gründe entschädigt').

Doch kehren wir nun zum Jahre 1634 zurück Um die Lehrer für die erste Zeit,

bis anderweitig Rath geschafft wäre, nicht Noth leiden zu lassen, wurde zunächst von

den Scholarchen gestattet, daß die Lehrer den Rest des Stiftungskapitals, die noch bei

der Hamburger Bank belegten 660 Rtblr., zurückzogen und von dem Kapital ihre

Gehalte erhielten, so lange dies reichte. Später sehen wir, daß ihnen mit Geldern aus

den geistlichen Stiftungen unter die Arme gegriffen wurde.
Um nun aber das Lehrer-Collcgium wieder vollzählig zu machen, mußte dem ver¬

storbenen Conrector ein Nachfolger gegeben werden. Der Bischof bestätigte nun den

von den Scholarchen gewählten Christoph Neubauer aus Seehausen, machte ihn aber

zugleich, ohne daß der sonst aus seine Rechte so eifersüchtige Rath, wie es scheint, da¬

gegen auftrat, zum Diaconus zu St. Johannis, obgleich dem Rathe allein dies Recht

zustand, diese von ihm fundierte Stelle zu besetzen. Wir erfahren dies, wie im Jahre

1683 die schwedische Regierung aus den im Archiv befindlichen Erzbischöslichen Akten
der in Stade anwesenden städtischen Deputation dies Factum mittheilte 2) und wir

haben gar keinen Grund an der Richtigkeit desselben zu zweifeln. Liegt doch auch ein

negativer Beweis darin, daß während über die Wahlen aller übrigen Diaconen zu St.

Johannis noch jetzt die Akten auf dem hiesigen Rathhausc vollständig erhalten sind,

selbst die des Diaconus Hermann Schacht aus dem Jahre 1628, über die Wahl des

Diaconus Neubauer auch nichl ein Wort auf dem Rathhause zu finden ist.

Vom Jahre 1639 an folgte für das Stift und die Stadt Verden eine verhältnis¬

mäßig ruhigere Zeit, allein die Folgen des Krieges machten ein rasches Aufblühen der

Schule unmöglich, auch, waren die Lehrer nicht bloß durch die Drangsale des Krieges,

sondern auch theilweise durch ein vorgerücktes Alter der Aufgabe nicht mehr gewachsen.

Dies gilt namentlich von dem Rector Maserus. Als daher im Jahre 1643 der Pro-

rectvr "Nesselins nach Ausgabe seiner Stelle in Minden sich hier bei seinem Schwieger¬

vater dem Rathapotheker Daniel Schaller aufhielt, ging das Domcapitel damit um,

Maserus, weil er 75 Jahre alt und schwach und des Gesichts beraubt war, zu emeri-

tircn und Nessel das Rectorat aufzutragen. Allein weil Maserus vor Allem die Be¬

st Pratje in der Schulgcschichte S. 13 giebt an, die Schule hatte für Capital und Zinsen über
6000 Rthlr. erhalten. Welche Angabe richtig ist, kann ich nicht entscheiden.

st Im Protokoll über die Sitzung der Regierung vom 20. Juni 1683 in den städtischen Akten,
die Wahl des Conrectors Dornemann zum Diaconus betreffend.
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zahlung seiner rückständigen Besoldung, die sich auf 1000 Thaler belief, verlangte,
das Capitel aber nicht im Stande war, Geld aufzudringen, so zog sich die Sache hin
und wurde dann durch den Wiedcrausbruchdes Krieges ganz unterbrochen').

Als nämlich die allgemeine Erschöpfungden baldigen Abschluß eines Friedens zur
Nothwendigkeit machte, griff Schweden wider alles Völkerrecht den bisher streng neutra¬
len Christian von Dänemark ohne alle Kriegserklärung an, und wie der Erzbischof
Miene machte sich in wehrhaften Zustand zu setzen, waren bald Vorwände gefunden,
um auch gegen ihn feindlich vorzugehen. Schweden wußte nämlich zu gut, wie schwer
bei den Friedensverhandlungender sactische Besitz der Stifter Bremen und Verden, aus
die es schon lange sein Auge geworfen hatte, in die Wage fallen mußte. So rückte
6. Jan. 1644 der schwedische General-MajorGraf Königsmark in Verden ein. und
Stadt und Schule hatten in diesem Jabre wieder alle Drangsale des Krieges, schwedi¬
sche nnd kaiserliche Einquartierung, Flucht des Raths und der angesehenen Einwohner
zu erleben. Aber schon am 19. März 1645 konnte eine schwedische Verwaltung hier
eingesetzt werden, indem der bisherige bischöfliche Amtmann Peper zum Kanzlciinspector
und Oberamtmann des Stifts ernannt wurde. Wie nun gar der Gang des Krieges
den König Christian IV. zwang seinen Sohn, den Erzbischof Friedrich, im Frieden zu
Bromsebro aufzugeben, da war das Schicksal beider Stifter besiegelt und der Osnabrücker
Frieden machte Art. 10, §. 7 das Stift Verden nebst dem ebenfalls säkularisierten
Stifte Bremen, unter Aushebung der Domcapitel und anderer geistlichen Kollegien,
unter dem Titel eines Herzogthumszu einem Reichslehn der Kroue Schwedens. Wenn
wir aber dem Leser beim Schluß dieser ersten Periode, der Domschule unter bischöflicher
Regierung, zu stark die Geschichie erzählt zu haben scheinen, bitten wir zu überlegen,
daß in einem Kriege wie der 30jährige das Wohl und Wehe einer Bildungsanstalt zu
sehr durcb die äußeren Ereignisse berührt wird, als daß die Geschichte ohne die Welt¬
ereignisse aufgefaßt werden könnte.

h Pratje bremische Schulqeschichte,2. Stück, S. 12.
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Zweiter Abschnitt.
Die Domschule unter schwedischer Herrschaft

1648—1720.

Als die Königin Christina von Schweden dnvch den westfälischen Frieden recht¬
mäßige Besitzerin des Stiftes Beiden geworden war, befand sich unsere lateinische Schule
in der traurigsten Lage. Denn sie theilte nicht bloß die Leiden des ganzen Landes.
Dasselbe war nämlich entvölkert und aufgesogen; die herangewachsene Generation durch
die Gräncl eines langen Krieges verwildert und zugleich auch zum Aberglauben geneigt.
Da ferner der Wohlstand zerrüttet war, so fehlten den Eltern die Lust und die Mittel,
ihren Kindern in der Lehnte eine höhere Bildung geben zu lasten. Ja selbst die Lei¬
den eines wieder ausbrcchcndcn Krieges wurden dem armen Lande nicbt erspart. Weil
nämlich die Schweden mit der Abtretung der Rechte des bremischen Erzbischoffes auch
die Landeshoheit über die Reichsstadt Bremen, wozu sie das kaiserliche Decret vom
16. Juni 1646 erklärt hatte, erhalten zu haben behaupteten, die mächtige Stadt da¬
gegen gerade läugnete, daß sie noch ein Theil des Erzbisthums gewesen wäre, so ergriffen
die Schweden von Neuem die Waffen gegen Bremen, und als der schwedische Obrist-
licntenant Fabian von Fersen Verben Preis gebend sich ans die Schanze bei der Ver¬
einigung der Aller und Weser zurückgezogenhatte, so sah die Stadt abwechselnd bremische
Kriegsvölkcr und Schweden in ihren Mauern, und dies Unglück hörre erst aus, als nach
Abdankung der Königin Christina ihr Nachfolger Karl X. Gustav einen Frieden im
Stader Vergleich vom 28. Nov. t654 schloß, um freie Hand gegen die Polen zu erhalten.

Aber für die Schule war es fast noch schlimmer, daß sie damals fast nur Lehrer
hatte, welche der Aufgabe ihres Amtes nicht mehr gewachsen waren. Wenn wir von
dem erst seit 1636 angestellten Conrcctor Christoph Neubauer absehen, so waren der
Cantor Eberhard Wolfs und der Jnfimus Cornelius Dreier durch Alter und die
Leiden des überstandenen Krieges gebrochen und der Rcctor Nicolaus Maserus, wie schon
oben bemerkt, außerdem erblindet. Die Schule bedürfte daher vor Allem neuer Lehr¬
kräfte. Daher wurde zuerst 1699 der Rector Maserus in Ruhestand gesetzt ff und er
erhielt zum Nachfolger den Rector Heinrich Solter. Da dieser, ein Sohn des Pastors
SoUer zu Eystrup in der Grafschaft Hoya, noch 1648 zu Wittenberg disputierte, so

I) Als snasritiis starb er hier 13. Nov. IVSI. Wir könnten vielleicht ein Verzeichnis seiner im
Druck erschienenen Schriften, wie z.B. außer den schon im Zusammenhang unserer Erzählung erwähnten
Schriften die tabula ffebotis irotis bnevissiinis illustnuta. Heimstcdl tgs>4. 4. hier einfügen.
Allein da wohl kaum eine noch existiert, sie sich aber alle überlebt haben, so genügt eine Verweisung
aus Pratje Schulgeschichte S. 23, aus welcher sie auch Adclung 1787 in der Fortsetzung des Gelehrten
Lexikons von Jvcher aufgenommen hat.
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wird cr wohl noch nicht 30 Jahre gewesen sein. Was er hier als Rector leistete, ist
nicht bekannt. Freilich nennt ihn Gerhard Meyer in einer Gedächtnisrede auf seinen
Nachfolger den Rector Vagetius „Vii-um lauclibus 8inoero<z pikt->li8 so porkootas
eiuclilioni8 cumulaligsimnm" >). Allein wenn wir von seinem Schwiegervater, dem
wüthenden Hcxcnvcrfolger, Superintendenten Rimphof^) auf eine Geistesverwandtschaft
mit dem neuen Rector schließen dürfen und damit zusammenhalten, daß er in Wittcn-
berg cle maxia disputierte, so läßt sich kaum glauben, daß er die ihm anvertraute
Jugend zu einer höheren Lebensanschauung klassischer Bildung heranzog.

In demselben Jahre (1649) oder in dem nachfolgenden starb auch der alte Cautor
Eb. Wolf. Die Schulvisitatoren besorgten freilich, daß von den Schweden ihr Wahl-
recht nicht anerkannt werden mochte, da ihnen der Dr. B. Uffelmanu mittheilte, wie
er von der schwedischen Regierungs-Commission den Auftrag habe, einen uns sonst
unbekannten Nic. Schmidt als Kantor einzuführen, aber sie wählten und präsentierten
dennoch (24. Mai 1650) der Regierungs-Commission den Illsss. Autonius Herstelle mit
der Bitte, es möge ihr in der Fundationsurkunde begründetes Wahlrecht anerkannt
werde». Da der Stadt Werden in der Schmälerung des Rechtes der Scholarchen
eine Schmälerung ihres eigenen erkannten, weil sie in demselben durch zwei Mitglieder
vertreten waren, so richteten gleichzitig Bürgermeister und Rath an den Cammerrath
N. von Höpkeu ein Schreiben, " in welchem sie ihn um Verwendung für die Rechte des
Scholarchats bei der Königl. Regierungs-Commission ersuchten. Ihre Bemühungen
führten zum Ziel und die Regierungs-Commission befahl am 20. Mai 1650 dem I)r.
Burch. Uffelmanu mit Zuziehung der Scholarchen den Ngw. Herstelle in sein Amt als
Cantor einzuführen. Allein Herstelle gehörte nur vorübergehend der Schule an, indem
er schon 1651 Pastor der hiesigen Ändreaskirche wurde und 1653 die Stadt ganz
verließ, indem man ihn an die Pfarre zu Rastede berief. Pratje glaubt freilich, daß
Herstelle auch als Pastor zu St. Andreä die Lehrerstelle beibehalten habe, und der ge¬
ringe Gehalt mochte eine solche Verbindung wohl wünschenswerth machen, allein da der
Cantor am Sonntage im Dome den Gesang führen mußte, so ist diese Combination

h CaUrieii Nsrnorad. blaindurtz. p. 461.
2) Heinrich Nimphof war hier nach dem Tode des Dompastors Henricus Dornemann 1638 an

den Dom berufen und nach dem Tode des Superintendenten und Pastors zu St. Johannis Gruben¬
hagen 1642 Superintendent des Stifts geworden. Er schrieb, um in der Süderstadt den Eifer zur
Hexenverfolgung nicht erkalten zu lassen, die Schrift: Der Drachenkonig d. i. Wahrhaftige, deutliche,
christliche und Hochnothwendige Beschreibung des grausamen und hochvermaledeyten Hexen- und Zau-
bertcufels. Ninteln 1647. 8. Vergl. Pfannkuche Geschichte des Bisthums Vcrden I. S. 312.

3) Dieselben werden von da immer Scholarchen genannt. Die Akten über diese Wahl auf dem
diesigen Rathhausc enthalten leider die Namen der Scholarchen nicht, allein es müssen gewesen sein
der Königliche Richter im Siidercnde Dr. Burchbardt Uffelmanu, welcher bis 1643 StadtsqndicuS ge¬
wesen war, als noch vom Bischof ernanntes Mitglied, der Bürgermeister Hermann Wolpmann, der
Stadtspndieus David Korbmacher, der Superintendent Nimphoff und der Pastor an der Johannis-
kirche Johann von Sandbeck. Was den Urgermeiffer betrifft, so gab es freilich deren zwei, Johann
Cordes und Hermann Wolpmann, von denen der erste in jedem geraden, der letzte in einem ungeraden
Jahre präsidierte, aber ich habe nie gefunden, daß dieser Wechsel sich auch auf die Mitgliedschaft im.
Scholarchat erstreckte.

4
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unmöglich und wir ziehen deswegen die Nachricht von v. Staden in seiner Vercla

evunßelic'g S. 40 vor '). Deswegen mußten die Scholarchen schon im nächsten Jahre

zu einer neuen Wahl schreiten und diese fiel auf Franciscus Fexer, welcher aus "Jena

geburtig in den Jahren 1646 und 47 in Rostock Theologie studiert hatte2).

Ehe wir aber in der Geschichte der Schule weitergehen, müssen wir erst einen Blick

darauf werfen, welchen Einfluß die Begründung einer schwedischen Regierung auf die

staatliche Stellung der Schule ausübte.

Im Allgemeinen bemerken wir zuerst, daß alle Regierungshandlungen von einem

ganz anderen Geist ausgehen, als vor dem Kriege. Früher traten die Städte im Be¬

wußtsein ihres Rechts und ihrer Macht den Fürsten gegenüber ans, und die letzteren

verhandeln; jetzt aber wird befohlen und von den Unterthanen Gehorsam verlangt »nd

wenn auch schon vor dem 30jährigen Kriege einzelne Fürsten ihre Macht nach den

römischen Rechtsbcgriffen über den Imperator abzumessen suchten, wie z. B. Heinrich

Julius der Herzog von Braunschweig, so war doch erst jetzt durch den gesunkenen Wohl¬

stand den selbständigen Städten die Fähigkeit des Widerstandes genommen. Da aber

damit der Geist der Autonomie in der älteren Generation noch nicht erloschen war, da

die Bürgerschaft zu sehr gewohnt war, sich der Regierung gegenüber auf ihr Recht zu

berufen, so fehlt es in der ganzen 2. Hälfte des 17. Jahrh, nicht an harten Conflikten

zwischen Korporationen und Regierung. Tue Schweden nun konnten nach dem west¬

fälischen Frieden in dem hiesigen Lande nicht mit envgültigen Einrichtungen beginnen,

sondern sie setzten Regierungs-Commissarien ein, welche neben einer provisorischen Re¬

gierung vor allem erst die Eigenthümlichkeiten beider Stifte erforschen, darnach die

Verwaltung in neue Formen überführen, die neuen Regierungsorgane ins Leben rufen

und ihr Werk zur letzten Bestätigung der Königin vorlegen sollten. Als solche Com-

missarien finden wi/ wenigstens" 1651 thätig den schwedischen Reichsrath Scheringh

Rosenhane, den Feldmarschall Grafen Königsmark durch Donationen der Königin Herrn

von Rotcnburg und Neuhaus, damals schon zum ersten Gouverneur der neuen Regierung

eingesetzt, den Präsidenten des Vorpommerschen Hofgerichts Alexander Erskein und Johann

Stucke, den ersten Kanzler hiesiger Regierung. Nach ihrer Anordnung wurden die

Herzogthümer Verden und Bremen einer einzigen Provinzialregierung zu Stade unter¬

stellt und an der Spitze derselben stand der Gouverneur. Mit dem Kanzler, einem

1) Der vollständige Titel dieser seltenen Schrift lautet: ?sctss svanAsIi^antinin xaoslir in
ui'vs st nKvo Voieleusi sivs Vsrclo. svanAslisn, stistorias pros up ogiapstians vsi'bi <li-
vini iirirustrorum, c^ni iirsts n tsinxors rstorinntionis ast nostra nscpiv tornpora, in cluoatu
Vsrctsnsi cloousrnnt, indusn, s iilsto. in Innern säitn variisezno neoessiovikuv nuotn s, stob.
?risctr. a, Ftacls, und der Superintendent von Stade introdueicrte sich mit diesem Wcrkchcn, welches
eigentlich bis 1706 den Vcrdcnschen Syndicus und Landrath Wolff zum Verfasser hatte <vergl. Pratje
A. und N. I. S. l01>, bei der gesammten ihm untergebenen Geistlichkeit. Obgleich es keineswegs
immer zuverlässig ist, kann man dasselbe für Personengeschichte doch oft nicht entbehren.

2) Die Wahl ist nach dem 17. October 1651 vorgenommen, weil in dem Verzeichnis, welches die
Königliche Negierungs-Commission über mehrere aus der neu errichteten Structurkasse zu zahlenden
Gehalte aufstellte, die übrigen Lehrer alle mit Namen aufgeführt werden, und dieser nur bei dem Cantor
fehlt, also diese Stelle offenbar erledigt war.
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schwedischen und einem einheimischen Regierungsrath bildete er die Koni gl. Regierung
für die gesammte Verwaltung. Als höchster Gerichtshof in der Provinz wurde aus dem
Kanzler als Vorsitzenden und 4 Justizräthender „Justizrath", oder wie es später
nach dem Vorsitzenden gewöhnlichheißt, die Justiz-Canzlei gebildet. Kirche und
Schule aber wurden dem Consistorium untergeordnet, welches aus 2 Geistlichen und
2 Justizräthen bestand, von denen der erste Geistliche, der Generalsuperintendent, das
Präsidium, das erste weltliche Mitglied aber die Direction hatte. Auch wurden die
Superintendenten zu Bremen und Verden zu regelmäßigen außerordentlichen Mitgliedern
gemacht. Alle diese Behörden waren schon in Function (das Consistorium z. B. hielt
seine erste Sitzung den I. Dec. 1651), als die ganze neue Organisationdurch die
Königl. Bestätigung Stockholm 20. Juli 1652 ihren Abschluß erhielt').

Mit diesen drei Behörden wurde nun unsere Domschule in directe Verbindung
gesetzt. Das Consistoriumhatte die Aufsicht über die inneren Einrichtungen, wie §. 9
seiner Jnstruction ausdrücklich die Schulen zu Bremen und Verden als ihm untergeben
bezeichnet. Daher wurde von ihm auch die Tüchtigkeit der anzustellenden Lehrer (exa-
men scllowstioum) geprüft und dasselbe unterwarf bei den allgemeinenKirchenvisita¬
tionen den Zustand der Schulen einer eingehenden Prüfung. Da ferner für die Lehrer
seit der Aufhebung des Domcapitels kein gerichtliches Forum existierte, so übertrug mau
die Jurisdictionüber dieselben der Jnstizcanzlei. Die Entscheidung aber über äußere
Schuleinrichtungen, Verwaltung des Schulvermögens, Anstellung und Entlassung der
Lehrer, welche der Bischof als Landesherr sich vorbehalten hatte, ging auf die Königl.
Regierung in Stade über.

Nicht minder umgestaltend wirkte die neue Organisation auch auf die Visitatores
oder wie sie von nun meist genannt werden, die Scholarchen. Während die neun
Mitgliederdieses Kollegiums seit der Begründung der Schule neben der Geistlichkeit
die drei Stifter, den Bischof, das Capitel und die Stadt vertraten, fielen mit der Auf¬
hebung des Dom-Capitels und des Collegiatstiftes zu St Andreae nothwendig drei
Mitglieder, der Dechant, der Scholaster und Probst zu St. Andreä aus. Aber die
schwedische Krone legte auch keinen Werth darauf als Nachfolger des Bischofs zwei
Königl. Beamten in das Scholarchat zu senden, da sie das Scholarchat nicht als eine
mit selbständigen Rechten ihr gegenüberstehende Korporation,sondern nur als Organ
der Königlichen Verwaltung betrachtete. Zwar finden wir Anfangs im Scholarchat noch
den Kön?gl. Richter im Süderende.Dr. Burch. Uffelmann, aber auch er unterzeichnet
sich bei einer Urkunde des Jahres 1659 schon als ex Inspeetor. Daher bleiben nur
die vier Mitglieder übrig, welche noch heute in demselben sitzen, nämlich der Haupt¬
prediger am Dome, zugleich Superintendentdes Herzogthums Verden, der Pastor zu
St. Johannis, der Bürgermeister der Altstadt und noch ein Mitglied des Raths, mei¬
stens der Syndicus.

Als nun im Okt. 1651 die Königl. Regierungs-Commissariensich hier in Verden
aufhielten, um die Regierung zu orgamsiren, erstreckte sich ihre Vorsorge auch auf die

h Vgl. Pratje Altes und Neues Bd. IV. I.
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lateinische Schule und deren Einkünfte. Nachdem nämlich die bremenschen Stände

(Receß 30. Juni 1651. Königl. Bestätigung freilich erst 20. Mai 1663) es erwirkt

hatten, daß von den Einkünften der Domherren Präbendcn und Vicarien ein Viertel
für kirchliche und Schulzwecke zurückbehalten wurde, gestand die Krone Schwedens Ähn¬

liches auch dem Herzogthum Verden zu, und die Königl. Commissarien schieden deswe¬

gen damals unter Vorbehalt Königl. Genehmigung diejenigen Einkünfte aus, welche zu
einer Structur- (Dombau-) Kasse vereinigt die Ausgaben des Doms, des Gottesdienstes

und der Domschule bestreikn sollten. Auf den Etat dieser Kasse wurden auch Zulagen für

die Lehrer gesetzt, was bei der Unsicherheit, mit der die Zinsen von dem Stiftnngs-

Kapital einkamen, und bei der Gefahr, iu welcher das ganze Kapital schwebte, dringend

nöthig erschien. Nach dem Eztract. welchen Pratje mittheilt'), wurden beigelegt dem
Rector NnA. Henricus Solterus 60 Thlr., dem Conrector Christoph Neubauer 60 Thlr.,

dein Cantori (Name fehlt, weil nach Herstells Beförderung zur Andreaspfarre der Nach¬

folger noch nicht ernannt war) und dem vierten Kollegen Dreher h» Thlr. Zu gleicher

Zeit nahmen die Regiernngs-Commissarien darauf Bedacht, die Schule um eine 5- Classe

zu erweitern und eine neue Lehrerstelle durch die Zuweisung des jüngsten Küsterdienstes,
welcher ohne Accidentien ungefähr 60 Thlr. tragen könnte, zu begründen. Zu dieser

Stelle wurde Joh. Christoph Ruft mit dem Titel eines Jnfimus erwählt 2), und da

nach der damaligen Bildung die Bedeutung dieses Titels als des untersten Lehrers

lebendig genug war und deswegen unmöglich der bisherige Jnfimus diesen Titel weiter

führen konnte, so wurde er Colle^k, quurtus genannt. Worin der kirchliche Dienst

des jüngsten Küsters bestand, wird nicht angegeben, wenn wir aber aus den Obliegen¬

heiten der späteren Jnfimi einen Rückschluß machen dürfen, so mußte er im Behinde¬

rungsfalle für den Cantor als Vorsänger eintreten, besonders auch wenn dieser am
Osterfeste nicht mehr wie Anfangs zu Weihnachten seine Kirchenmusik aufführte. Zur

richtigen Beurtheilung mancher späteren Vorkommnisse dürfen wir aber nicht vergessen,

') Schulgeschichte S. 65. LiZnatuin Verden den 17. Octvber 1651. Dieser Extract nennt
Heinrich Pogge als den ersten Structuarius.

2) Pratje Schulz. S. 16. behauptet freilich, daß I. Chr. Nust schon 1656 dem in Ruhestand
versetzten Dreper adjungiert wäre. Da er aber keine Beweise dafür anzieht und seine übrigen Urkun¬
den dem widersprechen, 'so kann ich ihm nicht zustimmen. Meine Gründe sind folgende: 1. wenn ein
Lehrer emeritiert wird, so wird man nie erst einen neuen Titei schaffen, um dem Ndjuncten den Titel
des in Ruhestand Versetztenverleihen zu können-, S. der Extrakt der etatsmäßigenaus der Structur-
kasse zu zahlenden Gehalte vom 17. Oktober 1651 führt ihn noch als Lehrer an. Das beweist die
Reihenfolge Rector. Conrector. Cantor, vierter College und Jnfimus. Als pensionierter Lehrer würde
er ebensowenig im Etat stehen, wie der Rector Glaserus, da er auch noch lebte (ff 15. Nov. 1651).
und den man'gewiß eine Pension ausgesetzt hatte? 3. aus demselbenExtrakt sieht man. daß für Nust
erst jetzt eine Besoldung ausfindiggemacht ist, denn es soll ihm erst des jüngsten Küsters Dienst bei¬
gelegt werden. Daher kann Nust nicht schon 1656 als Adjunkt angestellt sein? 4. da endlich die
Schölarchen.wie Dreyer 1655 starb, f. S. 76 Note, ohne Verordnung reZiimnis den Subconreetor
Deichmannwählen und für den zu derstlben Zeit nach Thedinghauscn versetztenI. Chr. Ruft, den
Jnfimus Adolf Nust, so sind beide Stellen damals schon etatsmäßige Schulstellen gewesen. Sonst
würde für beide nur ein Nachfolger zu wählen gewesen sein, da es doch unerhört ist, daß man einem
Penfionair als solchen einen Nachfolger giebt.
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daß der Kollers quai-tus, oder wie es seit 1653 heißt der Subconrector, der Jnfimus
der Stiftung nnd der spätere Insimus der neue siinste Lehrer ist. — Hiermit waren
die Verhältnisse der lateinischen Domschule unter schwedischer Herrschast geregelt.

Die Königin Christina verzichtete aber schon 165» auf die schwedische Krone. Ob¬
gleich nun ihr Vetter und Nachfolger Karl X. Gustav von Pfalz-Zweibriickenwährend
der kurzen Zeit seiner Regierung (s 23. Febr. 1660) fortwährendKrieg führte, wurde
doch unser Land nicht unmittelbar davon betroffen; denn anfänglich war das entlegene
Polen der Kriegsschauplatz und als der König von Dänemark Friedrich" III. bei dem
weniger erfolgreichen Fortgange des zu Anfang für die Schweden so siegreichenPolen-
Krieges den günstigen Zeitpunkt gekommen glaubte, die in Deutschland verlorenen Herzog,
thümer Bremen und Verben, deren letzter Erzbischof und Bischof er gewesen war, wieder
zu gewinnen, und deswegen bei der Kriegserklärungan die Schweden seine Hauptarmee
an der Elbe sammelte und das Bremische besetzte, so erschien doch Karl X. an der Spitze
seines nicht zahlreichen aber siegesgewohnten Heeres so schnell vor Hamburg (den 23. Juni
hatte er Thorn verlassen und den 23. Juli warf er bei Hamburg die sich ihm entgegen¬
stellende dänische Reiterei), daß er von hier aus den Reichsadmiral Grafen Wrangel
in's Bremische schicken konnte, welcher in I» Tagen, mit Ausnahme einer dänischen Be¬
satzung in Bremervörde, den Feind über die Elbe trieb, und daß der König selbst die
Dänen in Schleswig und Jütland zurückdrängte,im Winter die beiden Belte auf dem
Eise überschritt und vor der Hauptstadt des Feindes dem Könige Friedrich III. den
Frieden zu Rothschild (26. Febr. 1658) vorschrieb. Für unsere Schule haben wir aus
dieser Zeit nur noch einige Veränderungenim Lehrer-Personalzu registrieren.

Im Jahre 1655 starb der Lehrer der vierten Klasse, Dreyer, und verließ der In¬
simus I. Chr. Ruft die Stadt, um das Pastorat in dem nahen Thedinghausenzu
übernehmen.Die Scholarchen beriefen deswegen 26. Juli 1655 den Hilmarus Deich¬
mann zum vierten Lehrer und den 27. Nov. 1655 zum Insimus Adolf Ruft aus Hameln ').
(Ob und wie er mit seinem Vorgänger verwandt war, ist nicht bekannt.) Bei der
Bestätigung scheint die Regierung dem ersteren den Titel eines Subconrectors verliehen
zu haben, da er als solcher später aufgeführt wird 2).

st Daß der erste von den Scholarchen erwählt wurde, steht fest. Denn der Stadtspndicus G. C.
von Scharnhorst<1696—.1710), welcher an passenden Stellen den Stadtakten Aktenauszüge einzulegen
pflegte, hat aus dem ihm durch seine amtliche «Stellung zugänglichen Scholarchat-Akten folgenden Aus¬
zug gemacht: „Hilmarus Deichmann ist 26. Juli 1655 dem Vovsistorio von den Schvlarchen ohne
„VerordnungrsAirniiris oder Oonsistorio vocirel und präsentiret, so Herr Uffelmann als Richter und
„Herr Bürgermeister Wolpmann nedst Herrn Pastor Sandbeck zu St. Joh. unterschrieben, welcher
„darauf examiniret und confirmiret a. Lonsistorio 14. Sept. 1655". Da seine Nachrichten da, wo
ich sie mit den Originalien vergleichen konnte, genau sind, so ist auch an der Richtigkeit dieses Aus¬
zugs nicht zu zweifeln. Daher müssen wir dasselbe auch von Ruft annehmen.

2) So wird Deichmann in den Protokollen des Raths 5. Dec. 1659 Subconrector genannt.
Es war nämlich 1659 der Pastor zu St. Nicolai Grönhaaen gestorben, und -das schwedische Konsisto¬
rium wollte, ohne die Patronatsrechtedes Raths auf diese Stelle zu berücksichtigen,den 1649 von
dem Pastorat zu Oldendorf entlassenen Diedrich Jebe zum Diaconus am Dome und Pastor zu St.
Nicolai machen, weil beide Stellen einen geringen Gehalt hatten. Darüber entsteht ein langdauernder
Streit zwischen dem Rath und dem Consistorium, und der Rath überträgt 5. Dec. 1659 dem Sub-
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Im folgenden Jahre wurde auch das Cantorat erledigt, indem der Cantor Fexer
zum Pastor in Jork im Alten Lande befordert wurde'), und aus der Vocation des
Cantors Heinecke im Jahre 1662 ersehen wir, daß auf den Cantor Fexer ein Cantor
Flitner folgte, allein dies ist auch das einzige, was wir von ihm wissen.

Drei Jahre später (>659) wurde der Conrector und Diaconus Neubauer vom
Consistorium nach dem Tode des Pastors Joh. von Sandbeck zum Lsstor primarius
sä 8t. lotionnis ernannt, blieb aber, obgleich nicht mehr als Lehrer, in amtlicher Verbin¬
dung mit der Schule bis zu seinem Tode 1677, da er durch sein neues Amt Mitglied
des Scholarchats wurde. Die beiden Aemter Neubauers hingen aber nicht zusammen,
indem das Conrectorat von den Scholarchenund das Diaconat von dem Rath zu ver¬
geben war. Da aber beide Patrone begriffen, daß bei. den geringen Gehalten zwei
Männer nicht bestehen konnten, so verständigte man sich über die Wahl desselben Can-
didaten, suchte aber durch gegenseitigeam Wahltage ausgestellte Reverse sein Recht zu
wahren und sich vor Nachtheilen zu schützen, welche aus einer dauernden Combination

conrector Deichmann auf sein Ansuchen uck iutsrirn die Verwaltung des Gottesdienstes in der Ni-
colaikirche nebst dem Gehalt, bis die Stadt sich mit der Regierung wegen der Präsentation und Kon¬
firmation der Steile vertragen hätte. Der Streit wurde erst 1674 beigelegt.

ss Auffallend war es, daß das Consistorium zu Stade seine Befähigung zum Predigeramte bean¬
standete, die Negierung aber damit nicht zufrieden, ihn zum Examen an die theologische Facultät zu
Greifswaide verwies. Auf ihr Zeugnis erhielt er seine Anstellung in Jork und ch daselbst als Propst
des alten landischen Kreises 1679.

2) Den bei den Stadtakten niedergelegten Revers des ScholarchatS sehen wir in seinem Wortlaute
hierher:

„Demnach eine Zeit hero das Diaconat zu St. Johannis in der Alten und das Conrectorat der
Schule in der Süderstadt Verden ein Sukisoturn verwaltet und dazu gesetzt worden, die zwey er-
nenneten Dienste aber gang separat und absonderlich sind, also daß Bürgermeister und Rath der alten
Stadt Bcrden zu angezogenem Diaconate eine absonderliche Person für sich zu bestellen haben, und
dann anjetzto sich abermahlcn zugetragen, daß ein 8ulsssotuin, nemlich Ehrn Antonius Mitten mit
vorgcdachtcn zween Diensten, als mit dem Diaconat zu St. Johannis in der alten Stadt Verden von
Bürgermeister uud Rath daselbst, mit dem Conrectorat der Schulen in der Süderstadt Verden von
den x. t. Herrn Scholarchen versehen, so thun wir Unterbeamten x. t. Scholarchen und Bürgermeister
und Rath der alten Stadt Verden auf Begehren einen gleichförmigen Revers uns hiermit rever-
firen und bekennen, daß die vorige und jetzige Loirjuvotiow der zweyen Dienste, als gedachten Diaco-
nats und Conrectorats, in vonssPioutianr nicht zu ziehen, noch zu einigem kraeguclibs gereichen
kann und mag, sondern gleich es zwey separate Dienste jedes und allemal gewesen, wie annoch, also
bleibet auch einem jeden Theil bevor, dieselben Dienste mit einer absonderlichen Person zu besetzen.
Urkundlich unserer eigenen Unterschrift und aufgedruckten Pettschaften.

So geschehen Verden den 28. Jul. 1659.
jl-. 8.) 8.)

LuvcbarU iVolluanir ck. II. l>. llsrrncmn ^Volprnann,
st 8avr. RsA. blaj. 8ueois.o ckuckox, (I-. 8.)

ut sx Irrsxvstor 8obolas idicksnr LUristopüsrus üeubausr
8ubsor. ?astor ack v. cknkairn.

Daß in dieser Urkunde die Unterschrift des Superintendenten fehll, erklärt sich daraus, daß die
Stelle unbesetzt war, denn obgleich der Hexenverfolger Consistorialrath Aimphoff schon 1655 gestorben
war. so wurde doch sein Nachfolger erst »ach dem Datum der Urkunde, aber noch 1659 eingeführt,
wie c« scheint, weil durch den dänischen Krieg seine Ernennung verzögert war. Die Abwesenheit des
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beider Aemter erwachsen könnten 2), Nach dieser llebereinknnft wählten beide Behörden

28. Jul. 1659 Ehrn Antonius Witte, 8t. Ilienlossiss stuäiosum. der ans Rhade im

Mindenschen gebürtig war, und präsentierten ihn jede für sich der Regierung zu Stade.
Allein das Consistorium verlangte, daß ihm der Kandidat Witte als Diaconus direct

präsentiert würde und examinierte ihn erst, nachdem das geschehen. Dadurch verzögerte

sich die Sache und die Regierung bestätigte ihn erst 10. Aug. 1659 als vionrius zu
St. Johannis, nicht als Diaconus, offenbar weil sie in den bischöflichen Akten fanden,

daß Bischof Friedrich unter diesem Titel 1636 seinen Vorgänger ernannt hatte.

Im Jahre 1662, dem zweiten Jahre der vormuudschaftlichen Regierung für den

König Karl XI., welche aus der verwitweten Königin Hedwig Eleonora und den In¬

habern der fünf höchsten Reichsämter gebildet war, in dem Jahre, in welchem durch

endlichen Abschluß des Processes über das Stiftungscapital den Lehrern eine sichere

Aussicht auf regelmäßige Zahlung ihrer Gehalte eröffnet war, ereignete sich eine dop¬

pelte Veränderung in dem Bestände des Lehrer-Kollegiums. Am 16. Jan. starb der

bisherige Rector Solter, und die Scholarchen erwählten auf Empfehlung des Professors

am Hamburger Johanneum Fogel den Johann Vogt oder Vagt, oder wie er sich nach

der damaligen Latcinisirung schrieb Vagetius, zum Rector. Derselbe war zu Geversdorf

Amts Ncuhaus an der Oste 10. Juni 1633 geboren, in frühen Jahren, als sein

Vater, ein Kaufmann, durch den 30jährigen Krieg nach Hamburg getrieben war, nach

dieser Hansestadt gekommen und hatte hier auf dem Johanneum und dem Gymnasium

eine tüchtige Schulbildung genossen, konnte aber um Theologie zu studieren nur ein

Jahr 165tt— 55 die Universität Jena beziehen, da ihm mit dem Tode des Vaters,

das Verhältnis zu seiner Stiefmutter und die zerrütteten Vermögensverhältniste seiner

Familie die Fortsetzung der academischen Studien unmöglich machten, setzte aber unter

Leitung des Professors am Gymnasium Jung und auch nach dessen Tode rastlos für

sich seine Studien fort. Er war jedenfalls ein nicht unbedeutender Mann und deswe¬

gen seine Erwerbung für die Schule ein Gewinn. Den Scholarchen wurde er von

seinem Freunde und Studiengenossen, dem Hamburger Fogel (eigentlich Vogel), welcher

nach Vollendung seiner academischen Studien sich damals mit der Ordnung des gelehr¬

ten Nachlasses des Prof. Jung und mit Privatunterricht in Sprachen und philosophi¬

schen Disciplinen beschäftigte und in Begriff stand, auf mehrere Jahre einen Hamburger
aus angesehener Familie auf seinen Reisen durch Europa als Hofmeister zu begleiten.

Kaum hatte der neue Rector Vagetius sein Schulamt angetreten, als durch den Abgang

des Kantors Flitncr ins Predigeramt die dritte Lchrerstelle eröffnet wurde, und die

Scholarchcn beriefen als dessen Nachfolger (Vocation vom 26. Mai 1662) den Herrmann
Heinecke zum Cantordienste.

Als im Jahre 1667 den 19. Juli die Norderstadt und das Süderende unter ei¬

nen Rath vereinigt wurden und damit der Königl. Richter im Süderende ausfiel (der

schon öfter erwähnte Königl. Richter Burchard Uffelmann war freilich schon 2 Jahre

zweite» RathSmitgliedcS, wahrscheinlich des Snndicus Bernhardt Bteinmeuer, kann ich noch nicht aus-
klären.



32

früher gestorben) hatte dies auf das Scholarchat der Schule den Einfluß, daß es auf
vier Mitglieder reduciert wurde, da die schwedische Regierung nicht daran dachte, wozu

sie als Erbnachfolger des Bischofs berechtigt gewesen wäre, einen anderen Königl. Be¬

amten in das Scholarchat zu deputieren. Im Jahre 1670 giebt uns ein Vorfall da¬

von Kenntnis, daß der mit der Schule begründete Singchor noch in voller Geltung

war. Der Rath der Stadt Verben erließ nämlich in Betracht, daß die Bürger zu viel

in Anspruch genommen würden, die Verordnung, daß der Singchor nur alle itt Tage

vor den Häusern singen sollte. Die Scholarchen aber glaubten sich der Schüler an¬

nehmen zu müssen und beschwerten sich bei der Negierung zu Stade über den Rath,

eine Beschwerde, welche neben dem Superintendenten Michael Rager und dem Pastor

Neubauer, auch von dem Bürgermeister der Stadt Job. Diedrich v. d> Licth, als

Scholarchen unterschrieben wurde >), und die Regierung erläßt an den Rath den Befehl,

daß er sich solcher Neuerungen zu enthalten habe.

In demselben Jahre erhielt der Subconrector Deichmann eine Pfarre im Olden¬

burgischen und verließ die Stadt zu Michaelis. Da die Stelle nicht gleich wieder be¬

setzt wurde, so übernahmen die übrigen Lehrer seine Klasse neben ihren Stunden und

bezogen dafür, wenn gleich erst im Jahrb 1672, den Gehalt der Stelle und einige

Korngefällc bis zur Einführung des. neuen Lehrers 2). Erst am 17. November beriefen

die Scholarchen, nämlich der Superintendent Michael Rager, der Bürgermeister I. D.

v. d. Lieth, der Syndicus Steinmeher und der Pastor zu St. Johannis, Neubauer,

den Georg Nicolai zum Subconrector und präsentierten ihn dem Konsistorium, der

denn auch von der Regierung bestätigt wurdet). Obgleich nun die Scholarchen in

schwedischer Zeit ganz auf diese Weise mehrere Lehrer ernannt hatten, so wurde doch

im Scholarchcncollegium die Frage über ihre Berechtigung zur Wahl aufgeworfen,

allein das Scholarchat hielt seine Berechtigung aufrecht, weil sie nicht ex re^ia eon-

oessione, sondern ex paclo oneres» ratione kunüaUonis et llotis herzuleiten Wäre.

Aus uns unbekannten Ursachen verzögerte sich aber die Ankunft des Subconrectors

Nicolai und erst im Februar 1671 beauftragte das Konsistorium den Bauschreiber

(Strnctuarius) Grönhagen") in der Dienstwohnung des eolle^u quartus ans dem

nördlichen Kreuzgangc eine „seine Kammer und Stube zu erbauen". Ja wenn wir

aus der in der Note voriger Seite angezogenen Entscheidung der Königl. Regierung,

nach welcher von ttv Thaler, welche der Subconrector für die Zeit von Michaelis

1670 bis dahin 1671 hatte erhalten sollen, 38 Thaler den übrigen Lehrern für ihren

Unterricht in der Vacanzzeit zugesprochen wurden, schließen dürfen, so kann der Sub¬

conrector Nicolai erst im September 1671 eingeführt sein.

In diesem Jahrzehend entlud sich über das Herzogthum Werden und damit über

Ü Bei den städtischen Akten erhalten.

2> Hundert Jahre später reichte der Kantor Kuhlmann 1774 die Entscheidung der Regierung vom
8. August 1672 ein, um eine gleiche Forderung im Erlcdigungsfall als im Gewohnheitsrecht begründet
nachzuweisen. Vgl. Regicrungsaktcn Tänzer eontra Kuhlcmann.

Aktcnauszug von der Hand des Syndicus v. Scharnhorst auf hiesigem Rathhause.
4) Rcscript des Cvnsistoriums von 17. Februar 1671, bei den Akten der hiesigen Structur.
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unsere Schule ein Gewitter, welches sich langsam zusammengezogen, dermaßen daß die
Schule von 1676—1680 fast gänzlich aufgelost war. Lange schon hatten schwedische
Regenten Domänen des Landes an den Adel verschenkt, niemand aber sinnloser ge-
wirtschastet, als die Königin Christina. Um nur ein Beispiel anzuführen, hatte vom
ganzen Herzogthum Verden die Krone Schweden aus dem Domanium, welches damals
die hauptsächlichsten Staats-Einkünste liefern mußte, so gut wie nichts; denn Christina
hatte das Amt Rotenburg mit voller Gerichtsbarkeit an den Gouverneur Grafen Königs¬
mark, das Amt Verden an die Pakul, die Orte Wittlohc und Stemmen an ihren
Leibarzt Cleberfeld verschenkt. Nun war zwar auf dem Reichstage von 1655 festgesetzt,daß
ein bestimmter Theil dieser Donationen wieder zum Staatsvermögen gezogen werden sollte,
und das Neduktionscolleginm unter Karl X., selbst während seiner Kriege, einen guten
Anfang gemacht, allein die vormundschaftliche Regierung für seinen Sohn hatte die Re¬
duktionen so gut wie sistiert, da sie die Vortheile des Adels tief beeinträchtigten, ja selbst
wieder zu solchen Versckenkungcn, besonders an Mitglieder der regierenden Partei ge¬
griffen. Dadurch kamen die Finanzen des Landes trotz des Friedens in immer größere
Zerrüttung und in Folge davon wurden Heer und Flotte vernachlässigt. Schließlich
konnte der Staatshaushalt nicht ohne fremde Subsidien geführt werden, was das Land
in eine unwürdige Abhängigkeit von dein Auslande brachte. So der Subsidienvertrag
von 1772 mit Ludwig XIV., nach welchem Schweden gegen die Aufstellung eines Heeres
von 16000 Mann, im Frieden 400,000 Thaler und in Kriegsfällen 600,000 Thaler
an Subsidien erhalten sollte. Als nun Ludwig X!V. seinen Vernichtungskrieg gegen
Holland begonnen und dies allmählig fast ganz Europa, namentlich auch den Kaiser
Leopold und den großen Churfürsten Friedrich Wilhelm gegen ihn unter die Waffen
gebracht hatte, wußte Ludwig XIV,, um Brandenburg vom Rheine wegzuziehen, den
König Karl X., der seit 1673 die Regierung selbst übernommen hatte, in Folge des
Subsidienvcrtrages. dahin zu bringen, daß er unter dein Befehl des greisen und kran¬
ken Feldmarschalls Mangel ein schlecht ausgerüstetes Heer in die Marken einrücken
ließ. Aber das schnelle Erscheinen des großen Kurfürsten und der glänzende Sieg
desselben bei Fährbellin, 18. Juni 1675, zeigten Europa, wie faul in Schweden,
nicht mehr dem Schweden des 30jährigen Krieges, der ganze Staat war. Da sich
nun zu den Feinden Schwedens auch Dänemark und der kriegerischeBischof von Mün¬
ster, Bernhard von Galen, gesellte, so gingen alle schwedischenProvinzen in Deutsch,
land verloren. Am 16, September 1675 erschienen nun brandenburgische Truppen
von der Geestseite, und münstersche von der Marschseite vor Verden, und die Stadt ergab
sich den letzteren. In den nächsten Tagen sah die Stadt gegen 20,000 Mann mün¬
stersche Truppen durch ihre Straßen ziehen, und am 25. Sept. traf der Bischof selbst
mit seinem Hofstaat hier ein. Diesen Zeitpunkt ersah sich der Herzog Georg Wilhelm
von Celle, im Einverständnis mit seinen Brüdern und den braunschweigischen Vettern,
um seiner Seite das Bremensche zu besetzen, und am 4. October 1675 theilten sich
beide Feinde so in das Land, daß dem Bischof von Münster das Herzogthum Verden
mit den bremischen Aemtern Achim, Thedinghcmsen und Wildeshausen zufiel. Für diese
Lande wurde in Verden eine münstersche Regierung aus dem Präsidenten von Zitzwitz.

5
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und dem Amtmann Peper errichtet, welche in Consistorialsachenden Superintendenten
Hennings, seit 1675 den Nachfolger vom Superintendenten Rager, vorher sieben Jahre
lang Diaconus am Dome, zuzog.

Diese Kriegslast drückte natürlich unsere Schule im hohen Grade, und die Lehrer
befanden sich um so mehr in einer schlimmen Lage, da schon die schwedische Regierung,
bei gänzlicher Leere der Staatskasse, im Jahre 167» zu dem verzweifelten Mittel ge¬
griffen hatte, die Gehalte der Angestelltennicht zu zahlen, um in den Hcrzogthümern
Truppen zur Unterstützung des Königs von Frankreichwerben zu lassen. Da verließ
der Rcctor-Vagetius zuerst unsere Stadt. Als nämlich sein Freund, der Arzt Fogelius,
welcher seit Februar 1675 die Professur der Logik und Metaphysikam Gymnasium zu
Hamburg bekleidete, auf seinem Todtenbette, im Herbst desselben Jahres, unsern Rector
zu seinem Nachfolger empfohlen hatte, reiste Vagetius 1676 nach Hamburg, um sich
dort in seiner zweiten Vaterstadt den einflußreichen Senatoren vorzustellen. Wenn nun
schon die Ueberzeugung,daß er in den Kriegszeitcnseiner Schule wenig nützen konnte,
ihm die Entfernung von Werden leicht machte, so ließ ihn noch mehr der tiefe Schmerz,
der ihn über den Tod seiner Frau ergriffen hatte, eine Ortsveränderung wünschens-
werth erscheinen. Denn er hatte gleich nach seiner hiesigen Anstellung hicsclbst sich
um die Tochter des Bürgermeisters v. d. Lieth, Anna, beworben, dieselbe erst 1669,
da der Stolz der Liethschen Familie eine Verbindung mit einem Schulmeister unter
ihrer Würde hielt, geheirathet, aber sie schon im ersten Wochenbette1670 nach der
Geburt seines einzigen Sohnes Augustin verloren, ein Verlust, den er nie wieder ganz
überwand. Dazu paßt die Charakterzeichnung, welche Möller') von ihm während seines
Hamburger Lebens entwirft, denn er legt ihm bei worum seveiilslem, quno viro
probo et emnllillo, soll vilae kru^alis et soliluriae kamilm! is erst et vel ex vultu
sloieam guarxigm prae so kerento nllectuum vncuiliilem elueebat. Als man ihn
nun in Hamburg wirklich zum Professor der Logik und Metaphysik berief, schrieb er
19. Juli 1676^) bezeichnend genug nicht an seinen Schwiegervater, sondern an den
Bürgermeister I. D. v. d. Lieth und den Stadtsyndicus Schultze, als Scholarchcuder
Thumbschule, er wolle, da er seit 2 Jahren keine 2 Thlr. von seinem hiesigen Gehalt
erhalten, habe, diese Voeation annehmen, werde aber in 3 Jahren, wenn die Schule
wieder in Aufnahme wäre, gerne wieder kommen. Vagetius sah aber Vcrden nicht
wieder, sondern blieb noch 15 Jahre an dem akademischen Gymnasium in Hamburg
thätig, bis er -12. Juni 1691 in" Folge von Brandwunden beim Niederbrennen seiner
Wohnung unter de>7 größten Schmerzen aber mit einer fast stoischen Gemüthsruhe seinen
Geist aufgab 3).

>) Lirndi'iw litsruriu, 1'oin 3, s. v.
2) Das' Schreibenist auf dem hiesigen Rathhauscunter den Stadtakten erhalten.
2) Als er in seiner Wohnung im Kattrepel, wo daS Feuer im Nachbarhause ausgebrvchcn war,

Mai 1691, zuerst seine Bibliothek und namentlich die Handschriften seines verehrten Lehrers, des ver¬
storbenen Pros. Jung, welche ihm Prof. Fogel vererbt batte, vergeblich zu retten versuchte und dann
wenigstens die Kindes seiner verstorbenen Stiefschwester, welche er erzog, den Flammen entriß, erhielt
er so bedeutende Wunden an Kopf, Händen und Füßen, daß er bis zu seinem dadurch verursachten
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Beim Abgange des Rcctors Vagetius übernahm zunächst der Conrector Witte die

Klasse des Rectors neben der seinigen, aber auch er wurde der Schule entzogen, als er1678 die Stelle eines Pastors zu St. Nicolai und Diaconus am Dome antrat. Es
war nämlich der Pastor zu St. Johannis Neubauer 18. Mai 1677 gestorben und der

Mss. Georg Joachim Brinkmann, Pastor zu St. Nicolai und Diaconus am Dome,

vom Rathe zu seinem Nachfolger berufen. Da aber der langjährige zweite Prediger an

dieser Kirche sich selbst Hoffnung zur Hauptpfarre gemacht hatte, und unter diesen

Umständen nicht zu hoffen war, daß beide segensreich an derselben wirken würden, so

präsentierte der Rath wiederum den Diaconus, auch Conrector Witte zu der Pfarre

zu St. Nicolai und dem Diaconat am Dome'). Inzwischen blieb die Bestätigung der

Münsterschen Regierung für beide Wahlen aus, im Gegentheil befahl der Bischof von

Münster 7. April 1678 a. St. den gewesenen Pastor zu Huntlosen im Stifte Corvei,

Joh. Hinrich Crohn, zum Pastor zu St. Johannis einzusetzen. Der Rath verwahrte

sich gegen diese Beeinträchtigung seiner Rechte, '^z. April 1678, erbietet sich aber,

wenn seine Wahlen bestätigt würden, diesen Crohn zum Diaconus zu St. Johannis

zu berufen, wie sie ihn schon am 7. April a. St. zu einer Probepredigt aufgefordert

hatten. Nun wurden die Wahlen 5. Mai n. Sr. bestätigt, und jetzt erst konnte der

Conrector Witte sein neues Predigeramt antreten. Aber ein Zeichen des immer tieferen

Verfalls der Schule ist es, daß auch jetzt die Scholarchen nicht darauf Bedacht nahmen,

neue Lehrer anzustellen, obgleich der Rector und Conrector fehlten, sondern daß der

Cantor Heineckc so gut es gehen wollte auch die Geschäfte des abgegangenen Conrec-

tors mit übernahm Wenig Einfluß auf die Schule hatte es, daß in demselben Jahre1678 der münstersche Consistorial-Präsident und Räthe den Jnsimus Adolf Rust zum
Pastor in Linteln ernannten, denn derselbe blieb wie sein Vorgänger der Pastor Säbel

es gethan, weil das Pfarrhaus in Linteln 1669 niedergebrannt und noch nicht wieder

aufgebaut war, in Verden wohnen und behielt seine Stelle als Jnsimus bei.

Nur in dieser Zeit, 1678 oder 1679 kann es auch gewesen sein, daß der Cantor

Hcinecke sich entschloß ein Pfarramt in Oerel bei Bremervörde anzunehmen, aber nach¬

dem er dorthin abgegangen, so wenig von den dortigen Verhältnissen befriedigt war,

daß er schon nach 6 Wochen zurückkehrte und das noch nicht erledigte Cantorat wieder

Tode, 12. Juni >691. keine Nahrung ohne fremde Hülfe zu sich nehmen konnte. — Erst in Hamburg
entfaltete Vagetius eine bedeutende literarische Thätigkeit, indem er theils fremde Schriften herausgab,
namentlich Lehrbücher seines Lehrers Prof. Jung, dem er in seinem eigenen Vortrage fast zu genau
folgte, theils eigene Werke abfaßte. Da diese die Geistesrichtung des Mannes, der 14 Jahre lang der
hiesigen Schule vorstand, kennzeichnen,so führe ich hier folgende an:

^.ritliiirstioa Asririuiriou. Lrsmuo 1669. 4.
I^vAross Avnörslis svnopsis. Iluind. 1679. k.

Dann mehrere philoiopbische Disputationenund verschiedene Programme,welche während seines Rektorats
1689 und 1686 erschienen.Ein vollständiges Verzeichnis findet sich in b-löllsrs Linrdria litsruria.
Pora 3 sulz vooe.

h Der Streit der Stadt mit der Regierungüber die Besetzung der Nicolaipfarreseit I6S9 war
nämlich durch Königl. Resolution vom 19. Dcc. 1674 dahin beigelegt, daß beide Stellen combiniert.
und dem Rath zu beiden das Präsentationsrechteingeräumt war.
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übernahm. Dennoch hatte seine kurze Abwesenheit sür die Schule eine Wirkung, welche
erst in diesem Jahrhundert beseitigt ist. Wir müssen nämlich aus dem Umstände, daß
der Infimus, dessen Stelle 1651 von der schwedischenRegierung fundiert war. bisher
eine Dienstwohnung nicht hatte, und nichtsdestoweniger 1687. wie wir aus dem Berichte
des Structuarius Rehboom über die damals vorzunehmenden Baueinrichtungen in den
Schulgebäuden >) genau wissen, die Dienstwohnung des vierten Lehrers bewohnte, schlie¬
ßen, daß damals von den Scholarchen ihm gestattet wurde, in die Wohnung des
Subrectors, dem Subrector dagegen in die des Cantors zu ziehen. Dadurch war als
Heinecke zurückkehrte seine Wohnung besetzt, und er bezog nun die des Conrectors, wie
im Jahre 1689 der damalige Conrector Hannies, der es als College des Cantors
Heinecke sehr gut wissen konnte, in einem Gesuch um eine Dienstwohnung ausdrücklich
angiebt, daß dem Cantor (Heinecke) die Wohnung des Conrectors eingeräumt wäre. 2)
Durch diese Umstände fügte es sich, daß das Conrectorat in der ganzen folgenden Zeit
bis zum Jahre 1821 2) einer Dienstwohnung entbehrte.

So war dem? mit dem Ende der münsterschen Occupation das Lehrer-Kollegium
bis auf drei, den Cantor Heinecke, den Subconrector Nicolai und den Infimus Adolf
Ruft, zusammengeschmolzen, welche so gut, oder eigentlich so schlecht es gehen wollte
den ganzen Unterricht besorgten, und es mußte viel geschehen, ehe sich die Schule von
den harten Schlägen erholen konnte. Unter diesen traurigen Umständen war es auch
nicht möglich, den 29. März 1678 das 109jährige Bestehen der Domschule festlich zu
begehen.

Endlich aber nahte auch dieses verderblichen Krieges und der feindlichen Besetzung
von Stadt und Land Ende. Obgleich Ludwig XIV. die Hauptabsicht bei dem Anfange
des Krieges, Hollands Macht zu brechen, vereitelt sah, wollte er doch Frieden, da
Frankreich erschöpft war, und die ihm zugefallenen Länder immer noch bedeutend genug
waren. Mit großer Klugheit wußte er aber mit seinen Feinden einzeln zu verhandeln,
und schloß zuerst mit Holland 10. Aug 1678 einen gesonderten Frieden, welches eigen¬
nützig oder eigentlich kurzsichtig genug war, sich damit zu begnügen, daß es nicht ein
Dorf verlor, und dessen uncingedenk, daß alle übrigen Staaten zu seiner Hülfe die
Waffen ergriffen hatten. Schweden anlangend, rollt sich vor uns das wunderbare
Schauspiel" auf. daß Ludwig XIV. wider den Willen Karl XI. mit dessen Feinden
Frieden schloß. So zuerst den Frieden zu Celle 26. Jan. 1679 mit den Herzögen
von Lüneburg und Braunschweig, in welchem die wölfischenFürsten sich mit der Abtre¬
tung von dem Amte Thedinghausen und der Vogtci Dörverden und den ehemals

?) Der Bericht befindet sich bei den Akten der hiesigen Struktur und ist außer anderen auch da¬
durch merkwürdig, daß sich eine Handzeichnung der Schule dabei befindet.

2> Die Eingabe bei den Structurakten.

2) Vergleiche das hiesige Programm 1862, S. IS.

Carlson, der Fortsehcr der Geschichte Schwedens von Geyer, Bd. IV, S. 728, erzählt: Karl XI.
habe durch einen eigenen Gesandten die Verwandlung der Abtretung des Amtes in eine Verpfändung
von 266,000 Rthlr! ausgewirkt und noch zu seiner Zeit wieder ausgelöst, während wir hier recht gut
wissen, daß weder der cellische Antheil von Thedinghausen, der deswegen heute noch zum größten Theil
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bischöflichenJntraden aus dem Liineburgischen begnügten. Am 19. März 1679 aber
verglich sich Ludwig XIV. zu Nynwegen mit dem Bischof Ferdinand von Fürstenberg,
welcher schon vorher Bischof von Paderborn nach dem Tode des Bischofs Bernhard von
Galen am 1. Nov. 1678 auf den bischöflichen Stuhl zu Münster erhoben war, im
Namen Schwedens unter Abtretung des Amtes Wildeshauscn.Um jedoch die schwedi¬
schen Herzogihümer gegen die übrigen noch unter Waffen stehenden Feinde der Krone
Schwedens zu sichern, wurde ausgemacht, daß Münstersche Truppen Vcrden so lange
noch besetzt halten, auch darin die gewöhnlichen Landessteuernerheben sollten, bis
Schweden die Räumung forderte. Darnach räumten die MünsterschcnTruppen 14.
Jan. 1680 die Stadt Verden, und in beiden Herzogthümern wurden die schwedischen
Behörden wie vor 1676 wieder eingesetzt. Da aber König Karl XI. die verderblichen
Folgen der eigennützigen Adelsherrscbaftwährend seiner Vormundschaftnur zu bitter
erfahren hatte u,nd nur seiner eigenen Thätigkeit die Behauptung des eigentlichen
Schwedens gegen die Dänen verdankte, so brachte er es, gestützt aus die Geistlichkeit,
den Bürger- und Bauernstand, dahin, daß der Reichstag von 1681 die Einsetzung einer
Commission zur Untersuchungder Amtsführung der Regentschaftsräthebeschloß, welche
dieselben der Verschwendung und Erpressung für schuldig erklärte und zum Schaden¬
ersatze verurtheilte, und daß der Reichstag des folgenden Jahrs die ganze Gesetzgebung
in die Hände des Königs legte. Mit allem Ernste hatte er schon seit 1680 die Re¬
duktion der verschleuderten Domänen, welche 'seit 1655 gesetzlich nie aufgehoben war,
betrieben, und diesmal wurde dieselbe auch in den HerzogthümernVerden und Bremen
ausgeführt. Die Königlichen Commissarien,Kanzler E. v. Pufendorf und Rcgierungsr.
v, d. Kuhla, setzten aber auch 1684, persönlich in Verden länger anwesend, für unser
Land einen neuen Kirchen- und Schul-Etat auf, ergänzten die Structurcasse, welche
durch den Celler Frieden viele Einkünfte aus dem Liineburgischen eingebüßt, durch Ueber¬
weisung von Zehnten und Meiergefällen, und verfügte auch, da sie überall sehr auf
das Einzelne eingingen, einen zweckmäßigeren Ausbau des Schulgebäudes.Als eine
wahre Verbesserungmüssen wir auch die Anordnung betrachten, daß die Lehrer nicht
mehr ihre Gehalte von den einzelnen Pflichtigen selbst bezogen, sondern daß alle Na-
turallieferung so wie das Stiftungscapital,für welches sich noch im Anfang des 3vjäh-
rigen Krieges die Lehrer einen eigenen Rechnungsführer, einen Schulschreiber,gehalten
hatten, mit der Structurkasse vereinigt wurden, und aus dieser den Schulcollegcnfeste
Gehalte gezahlt wurden. Aus dem vom Könige, Stockholm 13. Juli 1685, bestätigten
Kirchen- und Schul-Etat der Herzogihümer entnehmen wir folgende uns angehende
Datenl

Gehalte der Schulbedientenaus der Structurkasse. Der Rector bezieht 240 Thlr.
Der Conrector, welcher als Diaconus zu St. Johannis von diesem Kirchendienst

100 Thlr. aus der städtischen Kämmereikasse für sich bezieht.') . . . .. 152 Thlr.

zur Landdrostet Hannover gehört, noch der braunschweigische,auch jetzt noch im Besitz der Herzöge von
Braunschwcig, jemals wieder mit der schwedischen Herrschaft verbunden ist.

h Zu derselben Zeit, 16. März 1685, verordnete auch Bürgermeister und Ratb, daß die Oanab-
rurii, nicht mehr der Diaconus, die Einkünfte dieser Stelle von den einzelnen Pflichtigen erheben, die
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Der Subconrcctor
Der Cantor
Der Jnfimus

170 THIr,
160 -

120 -

Zu rügen ist freilich, daß die Königl. Commissariendurch einen Federstrich den
Dienst des Diaconus mit dem Conrectorat für alle Zeiten glaubten kombinieren zu
können, ohne das wohlerworbene Recht des Raths auf eine freie Wahl des Diaconus
zu berücksichtigen, was bis zum Jahre 1706 die Quelle vieles Streites wurde. Auch
haben wir der späteren Verwaltung den Vorwurf zu machen, daß sie bis zum Schluß
des 18. Jahrhunderts ohne Erhöhung nur dieselben Gehalte auszahlte, obgleich bei
beibehaltener Naturallieferung von Getreide die Einnahmenmit steigenden Getreide-
Preisen sich gehoben hätten, und obgleich die Kasse selbst, welche die Getreidelieferungen
an sich zog, im Verlauf der Zeit davon eine immer steigende Gcldeinnahme genoß.
Uebrigens blieben den meisten Lehrern auch jetzt noch einige Accidenzien So bezog
der Rector von jedem in die Schule aufgenommenenSchüler ein Eintrittsgeld, welches
die Stiftungsurkundeauf 6 Grot festsetzte. Der Subconrector erhielt als Vorsänger
in der Johanniskirche 2 Thlr. aus der Amtskasse, einige Fuder Pflichtbolz und eine
Gebür von '/z Thlr. für jede Leiche in der St. Johannis-Gemeinde,und der Cantor
außer der anfangs besprochenen Gebür aus dem Torneyschen Testamente für die Com-
position einer Cantilena, welche die Zeit in eine Kirchenmusik am Osterfeste verwandelt
hatte, die Lcichengebüren aus der ganzen Domsgemeinde,wclcke ich in der nachfolgenden
Zeit öfters auf 30 Thlr. abgeschätzt finde. Uebrigens ist auch noch zu bemerken, daß
die Vereinigung sämmtlicherder Schule gehörigen Jntraden nicht unbeanstandet blieb,
indem wenigstens der Rath der Stadt Verdenke Einkünfte des Rainer Kuhlenlehnes
oder Vicaric, welche derselbe bei der Stiftung der Schule „by de Schole gelegt'), nach
wie vor direct an den Rector zahlte, obgleich die schwedische Regierung es schon 1651
unter dem unsinnigen Namen des Kolencunts unter die Structureinkünfte gesetzt hatte,
und es als Kuhlmannslebn auch in dem Jordebuch (Erdbuch — Lagerbuch) 1692 so
registrieren ließ, und 1723 findet sich bei den Regierungsakten ein Schreiben des Bür-
germcisters und Raths der Stadt Verden (21. Juni), wo derselbe erklärt, die 2V Thlr.
aus dem Kuhlenlehn sei die Stadt nicht flichtig an die Structur zu zahlen, sie wären
eine geraume Zeit her an den Rector gezahlt.

Nachdem wir so im Zusammenhangegezeigt haben, was die schwedische Regierung
seit ihrer Wiedereinsetzung"für die Verbesserung der Schuleinnahmen, der Lehrergehalte
und des Schulgebäudcs gethan, haben wir unsere Aufmerksamkeit darauf zu richten,
wie die Scholarcheudas Lehrercollegium. welches wir 1679 ihrer beiden ersten Lehrer
beraubt verlassen haben, ergänzten. Kurz nach Michaelis 1680 tritt als neuer Con-
rector Hinrich Dornemann hier ein. Dieser, den 9. Sept. 1647 zu Scheeßel geboren.

einzelnen Einnahmeposten aber zur künstigen Nachricht in der Cämmereirechnung verzeichnen und dem
Diaconus vierteljährlich 25 Nthlr. auszahlen sollten. Bergt, die städtischenAkten, das Diaconat zu
St. Johannis betreffend.

h Vgl. darüber das hiesige Schulprogramm1859, S. 6, Anmerkung.
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ein Sohn des Pastors Albert Dornemann und Enkel des früher als Pastor am Dome

verstorbenen Conrector Henricus Dornemann, war ein Schüler der hiesigen Schule und

hatte zu Rostock Theologie studiert. Da inzwischen die Dienstwohnung des Conrectors
dem Cantor Heinecke eingeräumt und das Rectorenhaus jedenfalls für den neuen Schul¬

vorstand vorbehalten werden mußte, so bewilligte ihm die Regierung aus der Structur-

kasse jährlich- 12 Thlr. zur Haushauer >), für welche Summa man also damals eine

anständige Wohnung muß haben mieten können. Es war dies um so billiger, da, wie

wir oben erzählt haben 2), das Diaconat zu St. Iohannis besetzt war und er daher die

-100 Thlr. entbehrte, welche sein Vorgänger, der Conrector Witte, von diesem kirchlichen

Dienste bezog. Aus der Structm-Rechnung von 1685 ergiebt sich, daß ihm an

baarem Gelde 10» Rthlr. ausbezahlt wurden. Daraus läßt sich aber seine ganze Ein¬

nahme nicht abnehmen, weil wir die Höhe der Naturallieferungen, welche damals die

einzelnen Lehrer noch direct bezogen, nicht völlig übersehen. Als übrigens im Frühjahr

1683 der Diaconns Crohn gestorben war. vocierten Bürgermeister und Rath der Stadt

Verden den Conrector Henricns Dornemann 10. Mai und präsentierten ihn dem Kon¬

sistorium, ohne darauf auch nur eine Antwort zu erhalten. Wie aber kurz darauf die

Abgeordneten der Stadt, der Syndicus Schultze und der Rathsmann Rademacher, wegen

Streitigkeiten über die Jurisdictionsbcfugnis der Stadt nach Stade citiert waren,

wurde ihnen in den Terminen vom 26. und 29. Juni ganz unvorbereitet das höchste

Mißfallen der Regierung zu erkennen gegeben, daß sich der Rath das Präsentationsrccht

zum Diaconat zu St. Iohannis angemaßt habe, da doch aus den im Archiv befind¬

lichen Regierungsakten hervorgehe, wie 16. Mai 1636 der Erzbischof Friedrich, den

Christoph Neubauer zum Vicarius an jener Kirche bestellt hätte. Uebrigens wolle die

Regierung selbst den Conrector Dornemann zu diesem geistlichen Amte ernennen. Die

Deputierten nahmen die Sache all i«cköron<ium, aber Bürgermeister und Rath, über

diese Verletzung ihres offenkundigen Rechts empört, appellierten gegen diese Entschei¬

dung an das Tribunal zu Wismar und erhielten, 30. Oktober 1683, ein Erkenntnis

völlig zu ihren Gunsten. Bei der Begründung dieser Appellation wird die uns schon

bekannte Gründung und Geschichte des Diaconats erzählt, aber über die Wahl von

Neubauer ganz mit Stillschweigen weggegangen, über welche qber auch in den städti¬

schen Akten keine Nachricht vorhanden ist^). Aber erst am 26. April 168» bequemte

sich die schwedische Regierung dazu, den präsentierten Diaconus zu bestätigen.

Nachdem nun zu Michaelis 1680 das hiesige Conrcctorat wieder besetzt, erhielt

die Schule nach einer fast vierjährigen Vacanz wieder einen neuen Rcctor in der Person

Da nach einer Notiz des Svndicus Rcbbvom schon im Jahre 1069 die Structur 12 Thlr.
Miete für einen Lehrer <gcwiß irrthünilich sagt er für den Conr. Witte) gezahlt worden, so wird vor¬
dem diese 12 Thlr. der neue Jnfimus erhalten haben.

2) Vgl. S. 35.
ch Die Structur-Rechnungen aus schwedischer Zeit sind leider hier nicht mehr vorhanden,sonst

würden sie eine reiche Quelle für unsere Schulgcschichte sein. Die Schule verdankt aber dem Herrn
Landrath Pfannknche Auszüge daraus, welche im Jahre >704 der Stadtsqndicus Rehboomfür den
General-SuperintendentenPratje zu dessen «schulgeschichtc machte.

ch Akten, auf dem hiesigen Nathhaus, das Diaconat betreffend.
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des Ugss. Joh. Anton Pagendarm. Dieser, Sohn eines Kaufmanns, war zu Herford

1642 geboren, hatte zu Gießen studiert, verwaltete von 1673—78 mit vielem Ruhm

das Rectorat in Lemgow und war 1768 von der Celleschen Regierung für Bremen,

unter Mitwirken des schwedischen Conststorialraths und Superintendenten Oelrich, zum

Rector der Domschule in Bremen bestellt. Nachdem die schwedische Regierung in den

Herzogthümern wieder hergestellt, befahl die Regierung in Stockholm Pagendarms Ent¬

fernung von Bremen, gestattete aber der Regierung' in Stade, ihn zu irgend einem

andern Amte zu befördern. Deswegen leitete dieselbe die Aufmerksamkeit der Verdener

Scholarchen auf ihn, und diese wählten ihn einstimmig. Das bei seiner Einführung.

14. Jan. 1681, vom Subconrcctor Nicolai ihm überreichte deutsche Glückwunschgedicht,

theilt Pratje zum Theil in seiner Schulgeschichte mit'). Als der neue Rector zu

seinem ersten öffentlichen Examen in eigener Person in der Stadt einladen ließ, fühlte
sich der Consistorialrath Ambros. Hennings beleidigt, da dies bisher der Protoscholarch

gethan hätte, und ging mit einer Beschwerde an die Regierung. Diese untersagte auch

wirklich dem Rector alle Neuerungen. Noch ledig hier eingetroffen, wurde er aber

schon im folgenden Jahre 1682 der Schwiegersohn des eben genannten Geistlichen.

Er muß ein Mann von nicht gewöhnlichen Gaben gewesen sein und in seinen amtlichen

Eingaben, deren ich mehrere gelesen, tritt uns wohlthuend die Klarheit der Darstellung

und der gewandte Stil, welcher bedeutend gegen die damals gewöhnliche Schreibweise

absticht, entgegen. Damit war nun das Lehrer-Kollegium wieder vollständig und be¬

stand aus dem Rector Pagendarm, dem Conrector Dornemann, dem Cantor Heinecke,
dem Subconrector Nicolai und dem Jnfimus Adolf Ruft. Aber in demselben Jahr

fängt auch schon ein Wechsel in den Personen an. indem zuerst der älteste Lehrer,

der Jnfimus Rust, welcher seit 1655 an der Schule stand und seit 1678 auch Pastor

zu Linteln war, nach dem Neubau des dortigen Pastorenhauses vom Konsistorium den

Befehl erhielt nach Linteln zu ziehen. Ihn ersetzten die Scholarchen durch den Jnfi¬

mus Hinrich Schröder, den die Katholiken zur Münsterschen Zeit vom Cantorat in

Wildeshausen vertrieben hatten. Ihn in sein Amt einzuführen, wurde von der Ne¬

gierung der Rector Pagendarm beauftragt. Der Consistorialrath Hennings beschwerte

sich darüber in Stade, da dies bisher von dem Protoscholarchen geschehen sei. Die

Regierung entscheidet, daß es für dasmal bei dem gegebenen Auftrage verbleiben müsse,

daß aber in Zuknnst der Protoscholarch wie bisher damit beauftragt werden sollte.

Auch später sehen wir dieselben sorgfältig über dieses Recht wachen, es war aber auch

lucrativ, denn der Eingeführte mußte dafür eine Gebür (später 12 Thlr.) bezahlen.

Im zweiten Jahre seiner hiesigen Amtsführung 1682 wurde der Rector Pagen¬

darm in einen heftigen Streit mit dem Rath der Stadt Verden verwickelt, den wir

hier im Zusammenhang erzählen wollen^. So weit die Nachrichten reichen war neben

der lateinischen Domschule beim Dome ein deutscher Schulmeister, später Rechen- und

Pratje Verdensche Schulgeschichte Anlage VIII S. 67. Wie wir oben sehen, ist es die einzige
Quelle über den ersten Ncctvr unserer Domschule.

2) Quelle sind die ausführlichen Akten über diesen Streit auf hiesigem Rathhaüse.



Schieiblchrer bei der Domschule genannt, der vielleicht als ein Rest der alten katho¬
lischen Domschnle angesehen werden kann, in schwedischer Zeit ans der Structnr vor
1685 30 Thlr. jährlich') und nach dem neuen Schuletat von diesem Jahre 5V Tblr.2)
erhielt und gegen ein von den Kindern zu zahlendes Schulgeld Knaben und Mädchen
im Lesen, Schreiben und Rechnen unterrichtete, während in der lateinischen Domschule
kein Schulgeld bezahlt wurde, oder, wie man sagte, die Lehrer publiqnen Unterricht er¬
theiltem In den nächstvorhcrgchenden 60 Jahren waren dies Johann Nystedt und
Hermann Meyer. In diesen Dienst war nun 1681 der Schreib- und Rechenmeister
Christian Voigt eingetreten. Dieser hatte Gelegenheit die Verzeichnisse einzusehen, welche
sich die Lehrer über die aus verschiedenen Quellen stammenden Einnahmen einer jeden
Lchrerstelle aufgesetzt hatten, und welche, so lange die Lehrer dieselben von den einzelnen
Pflichtigen erhodeu, als wichtige Urkunden von einem Lehrer auf den anderen vererbten.
Fand sich doch noch 1729 in dem Nachlaß des hier verstorbenen Jnfimus Messet eine
elesißnaUo Salaiü, welches Canlm- salicrlao Verelend« wegen seiner Schul- und Kirchen-
Arbeit zu genießen hat, zu einer Zeit, wo sie gar keinen Merth mehr hatten, seitdem
1685 alle Schulintraden zur Structurkasse gezogen Ware». Dem Schreib- nnd Rechen¬
meister Voigt lagen nun vor die Aufzeichnungen des Cantors Eberhard Wolf, st 1649.
des Cantors Herstelle (1650 — 51) "und des Rectors Solter, st 1662. In
diesen Papieren fand er nun die Nachricht, daß die Lehrer ans den Einkünften des
Kuhlcnlehns ^) in der Zeit, wo nach Eingehen der Schulvorstcher sie selbst die Einnah¬
men ihrer Stelleu zu erheben hatten, bis dahin, wo sie durch den Proceß um die Exi¬
stenz des Sckulvermogensdieser Mühe überhoben waren, sich einen eigenen Rechnnngs-
sührer, den Schulschrciber, salariert hatten^). Indem er sich nun für diesen Schul-
schrciber hielt, wandte er sich vor Mich. 1682 unter Vorlage von Auszügen aus diesen
Papieren 2) an den Rath und forderte, daß ihm als nunmehrigem Schulschrciber die

1> Rchbovm's Auszüge aus der Structur-Nechnung vou 1669 und 1680. Im ersten Jahre Johann
Nystädt, auch schon 1651 im damaligen Kirchen- und Schul-Etat als solcher genannt, im letzten Jahre
Hermann Meyer.

2) Pratjc Schulgeschichte, S. 68. „Istsolr LIeol oolr lislensinsstsr".

3) Vergl. S. 38.

fl Vergl. oben S. 21.

fl Wir theilen die bei den Akten liegenden Auszüge hier mit. Cautor Wolf hatte geschrieben:
E. E. Naht zu Verben gibt vom Kuhlingslchu auf Michaelis betagt 49 sl. zu 36 grot.

Zeh» Gulden gebühren dem Schulschreiber.
Der Cantor NuA. Herstcli hatte aufgezeichnet:

Aus Kuhlings Lehne gibt ein Ehrbahr Naht der Stadt Verben jährlich auf Michaelis 49 fl. zu 36 grt.

Nector.
Conreetor
Cantor

Jnfimus

12 fl.
7 fl. 6 grot 6 schw. (Schwären).6 fl.
4 fl. 28 grt. 4 schw.

Nector
Conreetor
Cantor .

Jnfimus

12 fl.

7 fl. 6 grot 6 schw.
6 fl.
4 fl. 23 grot 4 schw. 6
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10 fl. aus dem Kuhleulehnc ausbezahlt würden, welche vordem dem Schulschreiber
gebürten. Der Rath ließ sich durch Verwechslungvon Schulschreiberund deutschen
Schul- und Rechenmeister täuschen, obgleich er wissen mußte, daß in den Zeiten, wo
nach den vorgelegtenPapieren der Schulschreiber nicht vorhanden war, es einen Schreib¬
und Rechenmeister ohne Unterbrechung gegeben hatte, und als nur Michaelis 1632 der
Rector Pagendarmgegen Quittung 22 sl- aus der Kämmereikasse erheben wollte, ver¬
weigerte er ihm die von Voigt beanspruchten10 fl. Da der Rector Pagendarm die
ganze Summe glaubte fordern zu können, und er durch die Annahme eines Theils die
Ansprüche des Raths nicht anerkennen wollte, so blieb das Ganze in der Kämmereikasse
deponiert. Auf seine Beschwerde über den Rath erläßt die Regierung zu Stade den
21. Febr. 1683 an den Rath das Mandat, derselbe solle, falls sich , die Sache ange¬
brachter Maßen verhielte, dem Rector die rückständigen i l Thlr. nicht vorenthalten.
Der Rath aber sandte eine Rechtfertigung seines Verfahrens8. März 1683 ein, und zugleich
beschwerte sich der Schreib- und-RechenmeisterVoigt 9. März bei der Regierung über
den Rector Pagcndarm. Zur Zeit der Schulfundation wären, so deduciertenBürger¬
meister und Ratb, die von der Stadt zum Unterhalt der Schulcollegen perpetuirten
Auskünfte des Kuhlcnlehns unter die damaligen fünf Lehrer der Schule, den Rector,
Conrector, Cantor, Jnsimus und Schreibmeister vertheilt, weil aber während des Krie¬
ges eine Zeitlang kein Schulschreiberoder Schreibmeister gewesen, so hätten die Schul¬
collegen seinen Antheil ml sumlus (lvllößnrum ohne Wissen des Raths verwandt.
Wenn nun seit l68l Christian Voigt wieder als Schreibmeister angestellt, so nehme
derselbe mit Recht jene 10 fl. in Anspruch. Uebrigens sei ihm jede Entscheidungder
Regierung recht, sobald die Gelder im Sinne der Stiftung zum Unterhalt der Lehrer
verwandt würden. Sollten aber dem Schreibmcisterdie 11 sl. aberkannt werden, so
müßte wenigstensder Rector über die Verwendungderselben Rechnung ablegen, indem
unter der Angabe uck snmlns UnIIe^-irum alles versteckt werden könnte. Diese Schrift
theilt die Negierung dem Rector Pagendarmmit, und derselbe widerlegt sie im Aug.
1683 Schritt vor Schritt in ihrer'ganzen Nichtigkeit. Zuerst, sagt er, sei es ein
Hauptfehler, daß der Rath Rechtsansprüche nicht aus beglaubigtenUrkunden, sondern

Die 5 Nthlr, so vor diesem auch bezahl:, seun ucl sumtus Colleguimm Loflolue, weil kein Schul¬
schreiber gewesen, gewendet worden.

Die Notiz endlich des Nectors Soller lautete:
Aus dem Kuhlings Lehne.

Ein Ehrcnvester Rath der alten Stadt Vehrden gibt aus vorbcsagiem 10 fl. oder SV Rcichßthalcr,
davon bekommt Nector 0 Nthlr 1 grot,

Conrector Zst? Nthlr. 7 grot 1 schw.,
Cantor 3 Nthlr.,
Jnsimus 2 Nthlr. 27 grot 4 schw.

DaS übrige alß 5 Nthlr. ist bey meiner Zeit uel Ivnbriouin iZoflolss angewandt und kann für
gut angesehen werden, daß. es dabey bleiben solle. Sonstcn hat es vor diesem der Schulschreiber be¬
kommen.

Man sieht deutlich, wie dem Rector ein altes Original vorlag, denn sonst würde er den vierten
Posten dem Subconrectvr zugeschrieben haben, da mit dem Jnflmuö der vierte Lehrer gemeint ist,
welcher vordem freilich Jnsimus hieß, aber seit der Anstellung eines fünften Lehrers Subconrectvr.
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aus Privat-Charteqnen,sogar ohne Unterschrist ableiten wolle. Aber selbst bei dein
Gebrauch dieser mache er den Fehler, daß er Schulschreiberund Schreibmeister für
dieselbe Person halte, was weder sprachlich zulässig, indem ein Schreiber kein Lehrmei¬
ster im Schreiben wäre, noch sachlich gerechtfertigterscheine, indem der Schulschreibcr,
ein Dienst, der schon lange aufgehört, Rechnung über die Einkünfte der Schule geführt
habe, der Schreibmeisteraber, deren Reihenfolge nie unterbrochen wäre, Schule gehalten.
Auch habe die Schule bei der Begründung nicht fünf, sondern vier Lehrer gehabt, wie
die Fundationsurknnde klar beweise, den Rector, Conrector, Cantor und Jnfimns. und
selbst der Titel Jnfimns beweise, daß unter ihm kein fünfter Lehrer, der Schreib- und
Rechenmeister, gestanden haben könne. Wenn nun die College» früher einen Theil der
40 st. des Knhlenlchns zur Salariernng eines Rechnungsführcrsverwandt hätten, und
spater dieselbe Summe aü sumlus EolleKnrum.oder wie der Rector Solter deutlicher
sage, »<I babricnm (kleine Baukosten) verwandt hätte», so habe er über die Verwen¬
dung nur seinen Kollegen Rechenschaft abzulegen. Deswegen ersuche er nun, dem Rath
ein Zahlnngsmandat sine olnusuln zn erlassen. Trotz dieser gründlichenWiderlegung
der Prätension des Raths erließ die Regierung 6. September 1683 nur den Befehl
an den Rath zur Zahlung, wenn er nicht binnen vierzehn Tagen seine Weigerung
besser begründenkönnte, und auffallender Weise wird das Ncscript dem Rector zuge¬
sandt, um es dem Rath insinuieren zu lassen. Aber der Rath zahlte nicht und recht¬
fertigte sich nicht. Da wird im Januar 1684 von der Regierung der Befehl eum
prasjuclioinwiederholt, wenn der Rath nicht binnen 14 Tagen seine Rcchtfertignngs-
schrift einsendete. Diese erfolgt endlich I I. Febr. 1684. Anstatt aber den Versuch
zu machen, Pagendarm zu widerlegen, werden theils nur die alten Behauptungen wie¬
derholt, theils Dinge behauptet, welche nicht nur der früheren Schrift geradezu wider¬
sprechen, sondern auch jedes Grundes entbehren. Jetzt soll das Kuhlcniehn erst Anno
1626 den Schulcollcgen vermacht sein, als das Schulkapital vom Domcapitel zum Bau
der Allermühlc verbraucht wäre, während in Wirklichkeitdies schon 1578, wie auch
früher behauptet war, geschah, und wie die gleichzeitige Aufzeichnungdes damaligen
Stadtschrciber (des späteren Syndicus) Rudolf, von Deepholt, s 1600, am Ende des
alten städtischen Vcrlaßbuches bezeugt. Jetzt sollen seit mehr als 200 Jahren vorher
die Einkünfte des Kuhlcnlehnszu gemeiner Stadt Ban verwendet sein, während dasscibe
im ganzen 17. Jahrhundert in dem Kämmereiregistern gar nicht erwähnt wird, sondern
für die Schule von einem Rathsherrn besonders verwaltet und erst seit 1653 durch
Stadtrechnnng läuft, als damals bei unzureichenden Auskünften von den zum Lehne
gehörigen Ländereien die Kämmerei8 fl zuschießen mußte, um die Schuhcollegen zu
befriedigen. Schließlich erklärt der Rath, er werde von nun die 40 fl. an die Scho¬
larchen bezahlen, und diese möchten sehen, wie diese unter die Lehrer zu vertheilen
wären, noch weniger sei er aber gesonnen, dem Rector die bisherigen Kosten des Strei¬
tes zn vergüten. Dies bezicht sich darauf, daß der Rector in seiner letzten Eingabe
an die Regierung seine gehabten Auslagen mit 10 Thlr. 19 ßl. liquidiert hatte, mit
der Bitte, dem Rath auch die Bezahlung dieser aufzugeben,damit in Zukunft alle, die
in einer so klaren Sache sich bcikommen ließen, unschuldige Leute in Schaden zu brin-
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gen, abgeschreckt würden. Dennoch zog sich die Entscheidungnoch bis in den Sommer
>685 hin, aber die Akten geben keine Auskunft, wie diese Verschleppung möglich war.
Ja dem Rath gelang es sogar 26. Juli 1685, eine Entscheidungzu seinen Gunsten
von der Regierung zu erlangen, aber den 5. Sept. 1685 erfolgte mit ausdrücklicher
Aufhebung des Rescripts vom 26. Juli die Verfügung, daß der Rath die völligen
46 fl. dem Ncctor, gleich es vordem allemahl gebräuchlich gewesen, auszahlen sollte,
mit allen etwa vorhandenen Rückständen, damit' der Rector die gewöhnliche Summe
unter die anderen Collegen vertheile, und er von den übrigen jährliche Rechnung thue.
Dabei ist auch die Reparatur der Schnlgebände von den fraglichen 111 sl. angedeutet.
Damit hatte dieser lange Streit sein Ende.

Doch kehren wir nun zu der Zeit zurück, als dieser Streit seinen Anfang nahm.-
Zwei Jahre nach dem Eintritt des Rcctors Pagendarmin sein hiesiges Schulamt
starb der Snbconrector Nicolai, und die Scholarchen wählten statt seiner im August
1683 Henricus Solter, der, ein Sohn des Rectors Nass. Henricns'Solter, 1649 hier
in Verden geboren war und die hiesige Schule besucht hatte. Da er den 21. Sept.
1683 in Stade beim Consistorinm sein Examen bestand '), so wird er zu Michaelis
das Schnlamt begonnen haben. Uebrigens erhielt er in der Bestätigung durch die
Regierung schon setzt die Versicherung, nach dem Tode des Cantors Heinecke, nicht
wie bisher der Snbconrector gethan, die vierte, sondern die dritte Klasse zu unterrichten
und erhielt schon jetzt, wenigstens bei der Einführung des 1685 errichteten neuen
Kirchen- und Schnlctats, den Rang vor dem Cantors,

In dem Jahre 1685, in welchem der neue Kirchen- und Schuletat bestätigt wurde,
erließ" das Consistorinm zu Stade unterm 3- Sept. auch eine Rangordnungfür die
Geistlichen der Stadt und die beiden ersten Lehrer, welche mit zunff geistlichen Mini¬
sterium gerechnet werden, um öfters vorgekommene Streitigkeiten bei öffentlichen Auf¬
treten der ganzen Geistlichkeit, namentlichbei Leichenbegängnissen, damit abzuschneiden.
Es wurde nämlich bestimmt, daß der Vorrang lediglich durch den Eintritt in das geist¬
liche Amt oder den Schuldienst bestimmt werde. Da aber so der Diaconus zu St.
Johannis dem Hanptpastorcn, und der Conrector vor dem Rector den Vorrang im
Gesammt-Ministerium haben konnte, so wurde noch festgesetzt, daß wenn nur diese
beiden zusammen aufträten, jedesmal der Hauptpredigcrzu St. Johannis dem Diaconus
und der Rector dem Conrector vorgehen sollte. Im folgenden Jahre folgte vom Con¬
sistorinm noch der Zusatz, daß der Eintritt in das Ministeriumvon dem Tage zu
rechnen, wo jemand en den Herzogthümernin ein geistliches Amt eingeführt wäre.

Obgleich schon im Jahre 1685 der neue Kirchen- und Schuletat in Stockholm
bestätigt war, so konnten doch erst 1687 darnach die Gehalte der Lehrer, wie die
Strncturrcchnung zeigt 3), ausgezahlt werden. Bei der Auszahlungwurde aber der
Conrector Dornemann dadurch überrascht, daß der damalige Banschreiber (Strnctuarius)

1) Nachricht bei den Akten auf dem hiesigen Ziathhause.
2> Es ist dies aus den Auszügen, welche der Wyndicus Nchbvmn I7N4 aus den alten Structur-

Rcchnungen machte, zu ersehen.
2) Auszüge des Syndicus Nehlwvm aus denselben.
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Rebboom ihm die bisher bezahlten 12 Thaler Miete verweigerte.Er beschwert sich
bei der Regierung in Stade, und diese fordert Bericht vom Bauschreiber.Derselbe
weist nun nach'), daß die KöniglichenCommissarienjene 12 Thlr. im neuen Etat
nicht ausgeworfen, und er daher nicht berechtigt sei, diese Summe an den Conrector
auszuzahlen. Rehboom geht aber noch weiter und weist nach, daß die Einnahme des
Conrectors die Mietentschädigungenthielte. Wenn man nämlich die Gehalte der beiden
ersten Lehrer vergleicht 2), so erhielt der Rector 240 Thlr. und der Conrector, die
100 Thlr. des Diaconats mitgerechnet (denn trotz der Entscheidungdes Tribunals in
Wismar von 1681, daß der Stadt eine unbeschränkte Wahl zustehe 3), hatten dennoch
die Königlichen Commissarien eine dauernde Combination des Diaconatsund Conrec-
torats festgesetzt) 252 Thlr., während man den Conrector in Betracht seiner doppelten
Aemter Wohl dem Rector in Einnahme gleichstellen, aber doch nicht höher stellen konnte.
Aller Widerspruchlößt sich aber, sobald die überschießenden 12 Thlr. des Conrectorgc-
halts die frühere Mietentschädigungsind. Aus dem Erfolge sehen wir auch, daß der
Conrector Dvrnemann abschläglich beschieden wurde, denn »och im ganzen achtzehnten
Jahrhundert erhielt der Conrector nicht mehr als 152 Thlr., wie sie Banschreiber
Rehboom 1687 ausgezahlt hatte.

-Mehr Schwierigkeit machte der ebenfalls 1684 beschlossene innere Umbau der
Schule. Wie 1578 hatte auch damals noch die Schule im Erdgeschosse des alten
-Dormitoriums vier Lehrzimmer für vier Klassen. Damals hatten die Secunda und
Quarta ihren Platz nach dem Garten des Rectors hinaus und Tertia und Quinta
nach Westen. Da aber hier der Krenzgangdavor lag''), so konnten diese beiden Lehr¬
zimmer nur vom Kreuzgange ihr Licht und- zwar sehr ungenügenderhalten. Die ein¬
zelnen Zimmer waren nach Pratjes Angabe nur durch Bretterwände geschieden und da
diese eingetrocknet, auch'wohl muthwillig eingeschnitten waren, so konnte man in einer
Klasse sehen und hören, was in der andern vorging, und dies erzengte viele Unzuträg¬
lichkeiten,nicht bloß unter den Schülern verschiedener Klassen, sondern auch zwischen
den Lehrern, und wenn ein Lehrer den andern meistern/wollte,so gab dies Scheltworte.
Da hieß es: Cuick coi-ri^is? Cuick iiucles? ()u>ci klaterss? Cnicl latras? aber in
einer Zeit, wo die Schulgesetze den Schülern den Gebrauch der deutscheu Sprache unter¬
sagten, konnten solche Zurufe zum großen Aergeruis auch den Schülern nicht unver¬
ständlich sein. Pratje behauptet sogar in seiner Schulgeschichtc, daß es zu Thätlichkeiten
gekommen wäre, ohne jedoch Personen und Zeiten zu nennen. Ueber diesen Klassen lag
nun eine Treppe hoch die Prima (also wahrscheinlich das 1651 bei Errichtung einer
fünften Klasse hinzugekommene Lehrzimmcr)und dahinter nach dem Dome zu ein großes
wüstes Gemach, welches jedoch, da sich das ehemalige Kapitelhaus (jetzt Sacristei) "daran

h Das Concept der Antwort bei den hiesigen Structuraktcn noch vorhanden.
2> Siehe oben S. 37. >
ch Siehe oben S. 39.

Der Grundriß vom Erdgeschoß und dem ersten Stockwerk, aus freier Hand gezeichnet, welchen
der Bauschreiber Nchboom seinem Berichte vom 19. Aug. 1687 beilegte, verdient als gleichzeitige Ur¬
kunde vollen Glauben.
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lehnte, genügendes Licht nicht erhalten tonnte. Neben beiden befand sich über dem
Krenzgang die Wohnung des Jnfimus, aus 2 Stuben. 2 Kammern und einem Vor¬
platz bestehend und von. Dopst aus durch eine Wendeltreppezugänglich.Als nun die
Königl. Commissarien zur Regelung von Kirche und Schule im Jahre 1684 hier an¬
wesend waren, beschlossensie, sich von der Unbaltbarkeit des bisherigen Zustandes über¬
zeugend, einen Umbau der Schule zu beantragen, die Schule durch Hinzuziehung der
Jnfimus-Wohnung zu vergrößern, dabei für den Schreib- und Rechenmeister Boigt ein
Lchrzimmcr. welches er bisher nicht gehabt hatte, zu gewinnen und den Jnfimus durch
eine jährliche Miete zu entschädigen. Nach Königl. Bestätigung (1685) erhält der Bau-
schreibcr Nehboom von der Regierung in Stade 26. Febr. 1687 den Auftrag, die bau¬
lichen Veränderungenins Werk zu setzen. Wie er aber ans Werk gehen will, zeigte
sich der entworfene Plan so nicht ganz ausführbar, indem einerseits sich die Klassen-
räumc im Erdgeschoß als gar zu schlecht erwiesen, dann dem Jnfimus eine Mietcntschä-
digung für den Verlust seiner Dienstwohnungzugedacht, aber in dem 1685 bestätigten
Etat der Structnrkasse nicht ausgeworfen war. Der BauschreiberRchboom schlägt
deswegen in einem Bericht vom 10. Aug. 1687') vor. das Erdgeschoß ganz zu räumen
und aus der Wohnung des Jnfimus vier Klassenzimmer herzustellen. Dem Jnfimus
werde am besten eine der Strnctur gehörige Wohnung am Kreuzgange, welche, bisher
an Privatleute vermietet, eine jährliche Miete von Z Thlr. getragen habe, ausgebaut^).
Freilich sei. dann für den Schreib- und Rechenmeister kein Raum übrig, aber es sei.
auch sehr die Frage, ob dieser durch die beabsichtigte Veränderung nicht schlechter gestellt
werde, da er bei einer Einnahme von 5«) Thlr. aus der Structnr, in die lateinische
Schule, welche kein Schulgeldkenne, aufgenommen und zn unentgeltlichem Unterricht
(Public-Stunden) verpflichtet, ohne das bisher bezogene Schulgeld nicht existieren könnte.
Noch möge man erwägen, ob es räthlich erscheine, seine Knaben und Mädchen mit
den größeren Schülern zusammenzubringen.

Aus dem Erfolg sehen wir, daß die Regierung ganz auf die Vorschläge des Struc-
tuarius einging. Deswegen wird auch der Schreib- und Rechenmeister von dem Public-
Unterricht, welcher ihm nach dem Plane von 1685 auferlegt werden sollte, dispensiert^),
uno er bleibt ohne alle Verbindung mit der lateinischen Domschule, wie seine deutsche
Schule auch vor 1685 keine Verbindung gehabt hatte. Da aber auch diese Schule
unter dem Scholarchat stand und der Lehrer eben wie bei der lateinischen Domschule
von den Scholarchen der Regierung präsentiert wird, so wird er mitunter Sexlus c«I-
IkKi, bei der Domschule genanut.

Schon im folgenden'Jahre1688 folgte der Conrector und Diaconus H. Dorne¬

st Dieter bei hiesiger Structur aufbewahrte Bericht ist für uns die einzige Quelle für die für die
Schule bedeutsame Veränderung.

2) Der Bauschrciber Nehboom bezeichnet ihre Lage nicht näher. Aus einem Schreiben des späteren
Jnfimus Zeidler vom tv. Nov. 1764 erfahren wir aber, daß sie über der Wohnung des Küsters auf
dem nördlichen Kreuzgangflügcl lag.

ch Nachricht von dem Regicrungssccretair C- Stüve vom Juni 1733 in den Regierungsakten,die
Bestellung des Schreib- und RechenmeistersBeide 1733 betreffend.
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mann einem Rufe zum Diaconat an der Nicolaikirche zu Hamburg') nnd verließ die
Stadt Beiden lv. Mai. Da nicht sogleich ein Nachfolger zn beschaffen war, wurde
von der Regierung zur einstweiligen Verwaltung des Conrectorats der nach Wildeshausen
berufene Pastor Eberh, Joh. Barnstädt hierher geschickt. Die Schwierigkeit der Neuwahl
lag darin, einmal daß eine geeignete Person nicht gefunden werden konnte, dann daß
die beiden erledigten Aemter von verschiedenen Behörden zu besetzen waren. Aus dem
ersten Grunde bat der Rath erst um eine Frist in Stade und dann noch um Ver¬
längerung, bei deren Gewährung von der Regierung angedeutet war, daß sie eine ge¬
eignete Person für das Conrcctorat gefunden "hätte und wünschte, daß auch der Rath
auf diesen bei der Besetzung des Diaconats Rücksicht nähme. Um aber sein Recht zn
wahren, berief der Natk vor Ablauf der erstreckten Frist und ehe die Scholarcheneinen
Conrector gewählt hatten, den Candidaten Petrus Michaelis 17. Aug. 1688 zum
Diaconus zu St. Johannis und präsentierte ihn den folgendenTag dem Consistorium.
Die Regierung aber gab den Scholarchenaus. den Johann Hannies Johanns, welcher
zu Padingbüttel im -Lande Wursten geboren, zu Kiel und zu Leipzig 1781—86 Theo¬
logie studiert hatte, zum Conrcetor zu wäblcn?),und um auch im Scholarchat den
Einfluß der beiden städtischen Mitglieder aufzuheben, befahl sie dem Superintendenten
Ainbrosius Hennings, außer seiner Stimme die fünf Stimmen der ausgefallenenMit¬
glieder für den Regicrungscandidatenabzugeben.Dieser Befehl ist durchaus nicht zn
rechtfertigen, denn zuerst ist es eine Lächerlichkeit, ein Kollegium, in welchem der Vor¬
sitzende 6 Stimmen und die übrigen drei Mitglieder je l Stimme führen, »och ein
Kollegium zu nennen, weil alsdann der Vorsitzende in alten Fällen die Entscheidung
hatte und die übrigen Mitglieder Nullen waren. Dann übte das Scholarchat nicht
als Königliche Behörde, sondern, wie dasselbe schon 1670 bei der Wahl des Subeonrectors
Nieolai ausgesprochen hatte, ox pocla onsinsu rnlicmc; kunclaticini« ot elolis der Re¬
gierung gegenüber sein Wahlrecht aus. Wohl hätte die Regierung, als Nachfolger des
bischoflichen Landesherrn, zwei Königliche Beamte in das Scholarchat entsenden können
(denn die 3 Stimmen des Domcapitels waren mit dessen Aufhebung erloschen oder
gingen auf die Landstände über) und wie ganz anders liegt dann noch die Sache, wenn
in ein Collegium zwei Männer eintreten, welche nach selbständiger Beurtheilung ihre
Stimmen abgeben, als wenn einem schon vorhandenen Mitgliedc 3 Stimmen zuge¬
schrieben werden. Wir finden übrigens nicht, daß der Superintendent Hennings em¬
pfunden hätte, wie sehr durch obige Maßregel das Scholarchat herabgesetzt wurde. In
richtigerer Würdigung der Lage zogen es die beiden städtischen Mitglieder des Scholarchats.

1) Als solcher lebte Dornemann bis 1712. Im Jahre I7S4 gerielh er in einen heftigen Streit
mit dem Hamburgischcn Pastoren NnZ. Bake, als er den Haupt-Pastoren an seiner Kirche, Hvrbe,
dessen Nechtgläubigkcit- man angriff, warm vertheidigte, und in dieser Sache stnd auch zwei Schriften
von ihm gedruckt.

2) Pratje in seiner «chulgcschichte bespricht die Wahl des Conrcctvrs Hannies Johanns weder
genau noch unparteiisch., denn er sucht die Ilebcrgriffe der Regierung als Recht und die anerkannten
Rechte der Stadt als Anmaßungen erscheinen zu lassen. Ich gebe hier die Darstellung, wie sie sich
aus den Akten auf dem Rathhause, das Diaconat betreffend, crgicbl.
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der Bürgermeister Friedr. Coch und der Syndicus Schultzc vor. in dem zur Wahl des
Conrcctors angesetzten Termine gar nicht zu erscheinen. Seinerseits konnte aber der
Rath bei dem Consistorinmweder die Zulassung des Candidatcn Petrus Michaelis zum
Examen noch die Bestätigung seiner Wahl, ja nicht einmal eine Entscheidungirgend
einer Art erlangen, und als er vorläufig die Predigten in der Johanniskirchedurch den
Candidatcn Michaelis besorgen lassen wollte, erhielt dieser vom Consistorinm. 12. Dec.
1688 zwar die Erlaubnis in den Herzogthüinernzu predigen, aber mit Ausschluß der
Johanniskirche. Als nun die Stadt im Frübjahr 1689 in dieser Sache den Syndicus
Schnitze und den Rathsherrn Jacob Bnnclmann als Deputierte nach Stade sandte,
ertheilte die Regierung, 6. März 1689. einen pugnädigcn abschläglicheu Bescheid, aber
es ist nicht ohne Interesse die Gründe der Entscheidungzu hören. Bei der neuen For¬
mation des Kirchen- und Schuletats der Hcrzogthümerhätten die Königl. Commissaricn
1684 die Combination des Conrectorats und Diaconats festgesetzt (dies konnten sie doch
nur. wenn sie ein Recht dazu hatten, und dennoch hatte erst am 19. Okt. 1683 das
höchste Tribunal das freie Wahlrecht des Raths zum Diaconat anerkannt) und deswe¬
gen'wären die Einnahmen aus dieser geistlichen Stelle dem Gehalte des Conrectors
mit angerechnet. Nun habe der Rath den jedesmalige» Conrcctor zum Diaconus zu
wählen.' Zum Höhne wird dabei noch von einer freien Wahl gesprochen, als wenn nicht
jede Wahl aufhörte, so fern die zu wählende Person vorher bestimmt ist. Der Rath
erreichte natürlich auch nichts durch eine bogeulange Widerlegung und Rechtfertigung
vom 16. Sept. 1689. Der Candidat Michaelis hatte inzwischen seine Unterrichts¬
stunden in Hamburg aufgegebeit, sich verschiedentlich ohne Erfolg in Stade aufgehalten
und war zuletzt nach Vcrdcn übergesiedelt. Da er durch Annahme der Vocation zum
hiesigen Diaconat brotlos geworden ivar, so erhielt er vom Rath nicht bloß Ersatz für
seine mannichfache Unkosten, sondern auch den Gehalt des Diaconus. Aber ihm selbst
wurde feine unsichere Stellung unerträglich, und es kam ihm daher erwünscht, daß ihm
der ChursürstlicheRcgierungsrath zu Minden v. d. Bussche, Drost zu Hausbergen und
Erbhcrr zu Haddcnhausen, die Predigerstcllcim letzten Orte anbot. Er fragte deswegen,
Verden den 7. April 1699, ob ihn Bürgermeister und Rath seiner Vocation entlassen
wolle. Dies ward zugestanden. Doch erst im Nov. 1699 giebt eine andere städtische
Deputationder Regierung, Namens Bürgermeisters und Raths der Stadt, die Erklä¬
rung ab, daß sie für dieses Mal den Conrector Hannies Johanns zum Diaconus er¬
wählen wollten, wenn die Regierung erklärte, daß die Combination der beiden Aemter
keine gezwungenesein, und daß die Stadt ihr freies Wahlrecht behalten sollte. Als
darauf die Regierung den 29. Mai 1691 bescheidet, daß sie den Rath niemals in der
Ausübung seines Patronats habe turbiercn wollen (Worte freilich, die durch die Thaten
selbst Lügen gestraft wurden), beruft, und präsentiert der Rath, 27- Juni 1691, den
Conrector Hannies zum Diaconus, aber mit dem Zusatz, da der rechtmäßig erwählte
Petrus Michaelis vor erlangter Bestätigung einen ihm mehr zusagenden Dienst gefunden,
und dadurch das Diaconat wieder erledigt sei. So wurde der Streit beigelegt, nach¬
dem der Conrector schon drei Jahre sein Schulamt allein verwaltet hatte.

Aber nicht alle Männer, welche mit der Schule in amtlicher Beziehung standen.
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sollten das Ende dieses widerlichen Streites erleben. Die Lehrer waren freilich diesel¬
ben geblieben, im Scholarchat war jedoch 1690 der ConfistorialrathHennings gestorben
und erst den 22. Juli 1691 wurde sein Nachfolger, der Consistorialrath. Superintendent
und Hauptpqstor am Dom Mass. Joh. Hartmann Misler, ?li«zoloss. Uioonoiglus, im
hiesigen Dome eingeführt.

Als nun im folgenden Jahre, dem Jahre 1692, in welchem Carl XI. sich auch
hier in Werden erst die Huldigung leisten ließ, im 33. Jahre nach seinem Regiernngs-
Antritt, im 20. der Selbstregierung (in Person ist aber niemals ein schwedischer Regent
in den Herzogthümerngewesen) eine Königliche CommissionmanchfacheBeschwerden der
Provinz untersuchen und beilegen sollte, so ertheilte diese der Stadt auf ibr cilftes
Gravamen die Zusicherung,daß die Wahl des Conrectors Hannies das freie Wahlrecht"
zum Diaconat nicht präjudicieren sollte. Um aber auch iu Zukunft einen ahnlichen
Streit zu verhüten, fügte der König unter Bestätigung dieser Zusicherung in dem Com-
missionsreceß vom 20. Juli 1692 ") noch hinzu, daß wenn die Stadt bei der Wahl
des Diaconus auf einen Conrector Rücksicht nähme, die Regierung ihr jedesmal einen
ihr Wahlrecht sichernden Revers ausstellen sollte. Nach dieser Versicherung hoffte der
König, die Stadt werde, wenn beide Aemter erledigt" würden, jedesmal den neuen Con¬
rector zum Diaconus wählen. Wir werden aber sehen, daß damit noch keineswegs
alle Weiterungen abgeschnitten waren.

Da wir uns so lange bei dem Conrector Hannies verweilt haben, so wollen wir
sogleich noch eine Bemerkung hinzufügen. Als der Rath ihm das Haus des weil. Dicdr.
Christoph Locke am Markte im Jahre 1692 mit Zustimmung der Erben vermietete,
gestand er ihm für seine Person Freiheit von den persönlichen Abgaben und der Ein¬
quartierungzu, ließ sich aber darüber von ihm einen Revers ausstellen, damit das
unzweifelhaft bürgerpflichtige Haus nicht für immer zu einer die übrige Bürgerschaft
beeinträchtigenden Freiheit gelangte 2).

Bis zu dieser Zeit hatten die Schüler der Domschuleeinen eigenen Platz in dem
Dome nicht gehabt, und wenn der Cantor auch' mit dem Singchor aus der Orgel stehen
konnte, so mußten sich die übrigen zerstreut in der Kirche ihr Unterkommensuchen.
Um nun ihren Kirchenbesuch und ihre Haltung in der Kirche besser beaufsichtigen zu
können, wurde auf Antrag der Scholarchen bei der Regierung im Jahre 1694 von der
Structur im südlichen Schiffe des Domes zwischen zwei Pfeilern eine Empore für die
Schüler erbaut (sie wird ein neuer Chor genannt), auf welcher mit den Schülern
auch die Lehrer Platz erhielten 2) Auch der Rechen- und Schreibmeister an der deutschen
Domschule erhielt hier einen Platz, da er in dem Montagsgottesdienst vorsingen und
im Dome die Gesänge anschreiben mußte.

Im Jahre 1695 wurden bei hiesiger Schule ein Königliches Convictorium von

Abgedruckt in Pufendorssodssrvatt,. guris universi. Hannover, 1780. IV. S. 581. -
2) StädtischeAkten, das Diaconat betreffend.
3) Diese Nachricht hat der Consistorialr. Misler in dem von ihm angelegten noch vorhandenen

ältesten Domskirchenbuchceingetragen.
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sechs Freitischen für arme aber tüchtige Schüler begründet. Aus Gütern der in Stade

gelegenen Klöster, welche von der Königin Christina der Stadt Stade geschenkt waren,

hatte diese schon 1649 bei ihrer lateinischen Schule ein Convictorium von zwölf Frei¬

stellen begründet. Dieses Institut hörte aber auf, als 1694 die verschenkten Güter

wieder zu den Königlichen Domänen gezogen wurden '). Aber König Carl XI. fühlte
sich veranlaßt, statt dessen für die Herzogthümer zwölf Königliche Freitische zu stiften 2)

und zwar sechs derselben der städtischen Schule zu Stade und sechs der hiesigen Dom¬

schule zuzuwenden, -st Die Speisung geschah gemeinschaftlich in einem Zimmer, welches

der Oekonom der Anstalt zu stellen hatte, und diesem wurden die im Etat dazu aus¬

gesetzten Gelder gegen Quittung ausgezahlt. Um hier die Anstalt ins Leben zu führen,

wurde von der Regierung in Stade 30. April 16954) der Consistorialrath Misler und

die Ballmeister Heinr. Rehboom beauftragt, eine geeignete Person zum Oekonomen der

Anstalt und 8 bis 10 Scholaren, besonders Landeskinder, aus denen die Regierung die >

Beneficiaten erwählen wollte, vorzuschlagen. Rehboom erbot sich selbst dies Geschäft zu

übernehmen und wurde auch zum ersten Oekonomen bestellt. Zu Inspektoren des Con-

victoriums wurde der jedesmalige Superintendent in Werden und der Rector an der

Domschule eingesetzt. Deswegen werden auch 24. Nov. 1696 2) von der Regierung

dem Consistorialrath Misler und dem Rector Pageudarm die in Stade eingeführten

lateinisch abgefaßten Gesetze des Convictoriums zum Bericht übersandt, ob dieselbe für

die hiesige Anstalt paßten, und auf ihren Bericht eingeführt. Aus diesen Gesetzen erse¬

hen wir, daß um 11 Uhr das Frühstück (pranclium) und um 6 Uhr das Hauptmahl

(ooono) eingenommen wurde. Aus den vier älteren Convictoristen wurde je für eine

Woche ein Präfectus bestellt. Je einer dieser vier älteren hatte der Reihe nach vor

dem Frühstück einen Psalm und vor dem Hauptmahl ein Kapitel aus dem neuen Te¬

stamente zu lesen und einer der beiden jüngeren vor und nach dem Essen ein kurzes

Gebet zu sprechen. Wer sich dieses Amtes weigert, verfällt in eine Strafe von 2 Grot

(osse8) zum Besten der Armen. Sie hatten außerdem die Pflicht den Cantor in der

Kirche beim vierstimmigen Gesang zu unterstützen und deswegen seine Singstunden zu

besuchen; auch mußten "sie beim Abgange von der Schule in einem öffentlichen Redeacte

auftreten, um zu beweisen, daß die Königliche Gnade keinem Unwürdigen verliehen

wäre. Neben einem anständigen Benehmen und einer nicht auffallenden Kleidung wird

ihnen besonders das Verbot, einen Degen zu tragen, eingeschärft.

Inzwischen war der Cantor Hermann Heinecke schon anderthalb Jahre bettlägerig

geworden, und die übrigen Lehrer hatten seine Geschäfte mit besorgen müssen. Deswegen

schlugen die Scholarchen der Regierung vor, den Cantor in Ruhestand zu setzen, in

h Pratje Stadische Schulgeschichtc,St. I, S. 30.
Königl. Nescript, Stockholm 2g. Febr. I6S5, an die Regierungin Stade.

2) Pratjc spricht wiederholt die Vermuthung aus. daß Verdien diese Wohlthat dem Consistorialrath
Misler verdanke, der früher als Nector in Stade 1684—gg diese Stiftung kennen gelernt hätte. Woher
er diese Meinung hat, ist mir unbekannt; die Akten wenigstens enthalten nichts darüber,

h Nescript in Abschrift bei den Akten auf hiesigem Nathhause.
5) Nescript in Abschrift bei den Akten aus hiesigem Nathhause.
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Betracht des früher gegebenen Versprechens den Subconrector Solter, welcher, obgleich
er die vierte Klasse hatte, schon jetzt vor Heinecke rangierte, in die dritte Klasse aufrücken

zu lassen und einen neuen Cantor in die vierte Klaste einzuweisen. Um aber die Pension

für Heinecke aufzubringen, sollte der neue Cantor trotz seiner kärglichen Besoldung

tt0 Thlr. von seinem Gehalte und die Hälfte der Leichengebüren abgeben und sich mit

dem Reste der Einnahme dieser Stelle an festem Gehalte und Accidentien begnügen,

eine harte Maßregel, aber Geld hatte man damals für Schulen nicht. Die Regierung
genehmigt diesen Vorschlag durch das Rescript vom 22. Okt. 1696, und die Scholarchen

berufen nun zum Cantorat den Studiosus der Theologie Joachim Friedr. Haltmeicr,

welcher 12, Nov. 1667') zu Alvenslebcn geboren, 1690 und 91 in Helmstedt studiert

hatte und bisher Hauslehrer beim Etatsrath Weißenfels in Bremen gewesen war.

Derselbe wird mit dem neuen Jahre seinen hiesigen Schuldienst angetreten haben. Die

Verordnung über die Pensionierung des Cantors Heinecke hat übrigens für die Geschichte

unserer Schule noch die Wichtigkeit, daß hier zum ersten Male unter den übrigen Ein-,
nahmen des Cantorats die gewiß schon lange existierenden Privatstunden erwähnt

werden. Es waren dies die dritten Morgenstunden, welche der Lehrer von Amtswegen

nicht zu geben brauchte und die deswegen honoriert wurden. Wie man im Verlauf der

Zeit wahrnahm, daß die anfänglichen wenigen Stunden nicht mehr ausreichten, wurden

diese Privatstunden in den Lehrplan hineingezogen und theils aus diesem Grunde, theils

weil die Lehrer bei geringem Gehalte zu Nebenverdienst gezwungen waren, hier früher,

dort später obligatorisch. So erklärte der Rcctor Heidmann 1727 bei der General-

Kirchenvisitation, daß schon bei seinem hiesigen Eintritt alle Schüler einer Klasse zum

Besuch dieser Privatstunden angehalten wären, er aber, so oft die Eltern bedürftig wären,

ihnen das Geld erlassen. Die beiden Mitglieder des Consistoriums aber entschieden,

daß die Theilnahme daran einem jeden Schüler freistehen müsse 2). Dagegen wurde

schon bei einem Streite des Cantors Kuhlmann gegen den Bürgermeister Münchmeier über

die Bezahlung dieses Geldes von keiner Seite bezweifelt, daß der Besuch der Privat¬

stunden für die Schüler einer Klasse obligatorisch wäre 2), Leider wird aber T696

nicht angegeben, wie hoch das Honorar bemessen war, während die eben erwähnte Kirchen¬

visitation festsetzt, daß der Rector 6 Thlr., der Conrector 5 Thlr., die übrigen Lehrer

nur lt Thlr. im Jahre von einem Schüler fordern dürften. Uebrigens wurden auf

deutschen Schulen so wie Universitäten schon von Alters her loetionizs publione, welche

von den Docenten für ihren Gehalt gegeben, von jedem Mitgliede einer Anstalt oder

Klasse besucht werden konnten, leotionos privstse, welche über einen bestimmten Ge¬

genstand angekündigt, von jedem gegen ein Honorar besucht werden konnten und lootio-

nes privatissimso, dem Einzelnen auf Verlangen über einen Lehrgtgenstand gegen

Honorar ertheilt, unterschieden; nur haben sich dieselben Ansänge auf den Universitäten

ganz anders entwickelt wie auf Schulen. Während nämlich auf ersteren die pulilion

st Nach der Angabc des Alters bei seinem Tode im Domskirchenbuchc 1730.

2) Protokoll der General-Kirchenvisitation, Verben 13. Mai 1727.

3) Negierungsakten über diesen Streit. Vgl. unser Schulprogramm ISS9 S. 10. 7"
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den Professoren eine unangenehme Last geworden und den Studenten meist überflüssig
sind, sich der Schwerpunkt auf die leolionis privatue gefegt hat und die piivatissims
qber fast nur von Nebendocenten ertheilt werden, sind auf Schulen die öffentlichen
Stunden allein stehen geblieben, indem die leoliones private»! verschwanden und aus
ihrem Honorar sich ein Schulgeld entwickelte') und die privaiissimg bei vielen Lehrern
ein nothwendiges Uebel geworden sind, um bei knapp bemessenem Gehalte mit Ehren aus¬
kommen zu können. — Doch der 1696 ernannte neue Cantor Haltmeier braucht seinem
Vorgänger nicht lange einen Theil seiner Einnahme abzugeben, da der Cantor Heinecke
schon 17. Dcc. 1696 2) im 62. Jahre seinen Leiden erlag.

Von schwerer wiegenden Bedeutung für das Herzogthum Werden war aber ein
Todessall des folgenden Jahres, wir meinen den am 15. April erfolgten Tod des
Königs Carl XI., wenngleich die Welt damals noch nicht ahndete, welche Kräfte in
dem jugendlichen Nachfolger Carl XII. schlummerten, welcher, obgleich mit Beseitigung
der vormundschastlichen Regierung, von dem Reichstage für volljährig erklärt und am
24. December gekrönt, sich nicht um die Regierung zu kümmern schien. Glaubten doch
die alten Gegner Schwedens, die Könige von Dänemark und Polen und der Zar Peter,
es sei der Zeitpunkt gekommen, wo sie mit leichter Mühe alte Verluste wiedergewinnen
pder langgehegte Pläne ausführen könnten. Als sie aber den Krieg erklärten, da erhob
sich der Königl. Löwe noch im letzten Jahre des 17. Jahrhunderts, um zuerst in einem
Feldzuge von wenigen Tagen den König von Dänemark zu Boden zu werfen und in
Liefland den nordischen Krieg zu beginnen. Aber obgleich groß als Feldherr und
qchtungswerth als Mensch war Carl XII. doch klein als Lenker eines Landes nnd stürzte
durch diesen Krieg Schweden von seiner im 17. Jahrhundert behaupteten Höhe, und
die deutschen Provinzen der schwedischenKrone, welche, so lange Carl XII. darüber ver¬
fügen konnte, ihm nur zur Herbeischaffung von Kriegsmitteln dienten, indem starke
Kricgscontributionen erhoben wurden und bei der Unzulänglichkeit dieser Hülfsmittel
ihre Domainen für Anleihen verpfändet wurden, litten unendlich durch ihn. Doch wir
haben hier keine politische Geschichte zu schreiben, sondern nur zu beachte», welche Rück¬
wirkung die Weltereignisse auf unsere Domschule ausübten.

Als noch in demselben Jahre die Kunde von dem glänzenden Siege Carls XII.
über den Zaren Peter bei Narva vom 20. Nov. a. St. sich im hiesigen Lande verbrei¬
tete, vernahm man mit freudiger Begeisterung die Thaten des 18jährigen Kriegshelden,
und der auf den 15. Febr. neuen Stil ^) im ganzen schwedischenReiche angeordnete
Dankgottesdienst war nicht bloß eine offizielle Feier. Nach dem 21. Psalm V. 8—14
hielt der Consistorialrath, Superintendent und Protoscholarch Conrad Wagner, welcher

>) Geschah auf hiesiger Domschule erst Michaelis I8W. Vgl. unser Programm 1861 S. 17.
2) Nach dem Domskirchenbuche; doch kann dies auch der BcgräbniHtag sein, da das Kirchenbuch

anfangs etwas oberflächlich geführt, meist nur der letzte Tag notiert.
2) Denn die evangelischen Stände Deutschlands hatten im September 1699 die Einführung des

sogenannten verbesserten Neichskalenders (der Kalender Gregors mit unbedeutenden Abweichungen in
der Bestimmung des Osterfestes) eingeführt, und zur Ueberführung war im Jahre 1766 auf den 19. Fe¬
bruar der I. März gefolgt.
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dem schon 1698 verstorbenenConsistorialrath Misler im Jahre 1699 gefolgt war, im
Dome die Festpredigtüber das Thema: Der schwedische Assa in der Kraft Gottes an
dem Exempel des GroßmächtigstenKönigs Carls XII. rc. dargestellt, und ließ dieselbe
noch in demselben Jahre durch den Druck veröffentlichen '). Auch die Schule feierte
den Sieg durch einen Schulakt, und der Rector Pagendarm lud dazu in einem Programm
ack llivinalionem solemnom, czuam Larolo XII. ut opinioiumvictorias ssorabit
I^caeum Verciense, ein 2).

Der Rector sollte aber diese Feier nicht lange überleben, indem er schon 6. März
1702, 60 Jahre alt, verstarb. In den letzten Jahren seiner Amtsführung hielt er
regelmäßig einen Redeakt und wir kennen von 1698 an folgende Programme 3)

1) Caucle et plsucle. ffroffimmirm invitslorium sci auckienüssckua8 orationes
in vnomastico clis Csi-oli XII. staclae 1698. kol.

2) ffroAramma g<i auckienckam votivam. Lremae 1699. kol.
3) Invitatio acl passionalia Ckristi a memdro I^oaei Vvrclensis cl. 6. Xpril.

celebrancla. ilremae 1700.
Ob aber aus früheren Jahren nur keine Kunde über solche Feierlichkeiten auf uns

gekommen ist, oder ob er erst durch den Consistorialrath Misler, welcher als Rector in
Stade selbst Schauspiele von den Schülern hatte aufführen lassen, aber bei der Geist¬
lichkeit dadurch so sehr angestoßen hatte, daß er eben deswegen von der Regierung ver¬
setzt war, dazu sich hatte bestimmen lassen, oder ob die Verpflichtung,welche die 1697
publicierten Gesetze des Königl. Konsistoriums den Abiturienten desselben auferlegten,
öffentlich mit einer Rede oder Disputation aufzutreten,die Veranlassung dazu gab,
müssen wir aus Mangel an Nachrichten dahin gestellt sein lassen.

Um die Stelle des verstorbenen Rectors wieder zu besetzen, suchten die Scholarchen
(es waren damals der Consistorialrath Wagner, der Landrath und BürgermeisterCoch,
der Pastor zu St. Johannis Brinkmann und Stadtsyndicus v. Scharnhorst) zuerst den
Director des Andreanums zu Hildesheim,Losius, einen berühmten Schulmann seiner
Zeit, zu gewinnen, aber derselbe schlug auf Wunsch und Versprechungen des Hildesheimer
Raths das Anerbieten aus 4). Da machte die Regierungin Stade die Scholarchen
aus den in Hamburg sich aushaltenden IVIg^. Johann Peter Conrad Fuhrmann auf¬
merksam. Derselbe erschien auch selbst in Verden, um sich den Scholarchenvorzustellen,
und schrieb, da er den Syndicus v. Scharnhorst nicht in Verden getroffen hatte, 25. April
von Hamburg aus an diesen, um ihn um seine einflußreiche Stimme zu bitten 6).
Aufgefordert,hielt er 20. Sept. hier eine Probelektion,in Folge deren, er von den

ff Gedruckt zu Stade durch Caspar Holwein, Königlich schwedischen Drucker. 1701 toi.
2) Dasselbe wurde zu Bremen gedruckt und ist als ein kvoAruirrms. iuvitutoriuiw bezeichnet.

Leider kennen wir aber nichts mehr davon, als den von Pratje aufbewahrten Titel.
ff Pratje zählt auch Programme aus Pagendarm's Rcctorat rn Lemgow auf, aber dieselben haben

keine Wichtigkeit für unseren Zweck. Aus der Vcrdencr Zeit auch noch eine Gedcnkschrist aus den
Tod des Consistvrialraths Misler: Nsinorjg. cko. Ilurtro. Nisisri. Lreruuo 1698. toi.

ff Vergleiche Fischer's Geschichte des Andreanums von 1S46—1815. Hildcsheim 1862 S. 47.
ff Der Brief befindet sich bei den Akten auf hiesigem Rathhause.
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Scholarchenberufen und der König!. Regierung präsentiert wurde. Nachdem die Be¬
stätigung eingetroffen war, wurde er am 2t" Nov. 1702 in sein Amt eingeführt.
Fuhrmann,am 24. Mai 1671 zu Detmold geboren/ war ein Sohn des Advocaten bei ^
der gräflichenCanzlei Heinr. Fuhrmann und hatte seine Studien in Rintelu und in
Halle vollendet. In Hamburg scheint er als Kandidat der Theologie Unterricht ertheilt
zu haben. Als Ersatz für seine Reise-, Transport-und Einsührungskostenwerden ihm,
wenn auch erst 2 Jahre später, aus der Structurkasse von der Regierung 60 Tblr.
bewilligt.

Kurz nach dem Eintritt des neuen Rectors wurde auch die unterste Lehrerstelle
erledigt, allein es ist nicht zu ermitteln, ob durch den Tod oder die Versetzung des
schon seit 1681 hier angestellten Jnfimus Schroeder^). An seiner Stelle beriefen die
Scholarchen nach einer Probelektion 27. Nov. 1703 Johann Ludwig Wessel, welcher,
aus Hassel Amts Hoya gebürtig, noch in demselben Jahre zu Rintelu Theologiestudiert
hatte. Demnach waren die Kollegen, mit denen der Rector Fuhrmann an der Dom¬
schule zu wirken hatte, der Conrector Hannies, der Subconrector Solter, der Kantor
Haltmeier und der neue Jnfimus Wessel.

Der erste, der aus diesem Kollegium ausschied, war der Conrector Hannies, welcher
den 28. März 1704 starb. Da bei seiner doppelten Stellung als Conrector und
Diaconus zu St. Johannis zur Wahl eines Nachfolgersdie Scholarchenund der Rath
der Stadt Werden zusammen zu wirken hatten, so verständigtensich beide dahin, den
Conrector zu Stade Nicolaus Crusius wählen zu wollen. Dieser war den
26. Mai 1668 zu Burg auf der Insel Fehmarn geboren, hatte die Schulen zu Lübeck
und zu Hamburg besucht, darauf 3 Jahre zu Jena Theologie studiert, woselbst er auch
die Würde eines Magisterserlangte, und war nach einem Aufenthalt in Hamburg
1701 Conrector in Stade geworden. Aber trotz der Verständigungzwischen Scholarchen
und Rath ging die Wahl nicht ohne Weiterungen vor sich 2). Um nämlich seinem
Wahlrecht nichts zu vergeben und auch später aus den Akten ihre selbständige Wahl
erweisen zu können, nahm der Rath dieselbe schon den 12. Juni vor, obgleich der
Conrector Crusius erst an diesem Tage in Verden eintraf und am 13- Juni seine Probe¬
lektion in der Schule und den 15. Juni seine Probepredigt hielt. Die Scholarchen
wählten ihn deswegen erst den 14. Juni, wobei der ConsistorialrathWagner widersinnig
wieder auf hohen Befehl, wie schon zweimal geschehen war, 6 Stimmen abgab, und
präsentierten ihn der Regierung 3). Da aber der Rath erst nach der Probepredigt die
in die Kirche berufene Johannis-Gemeinde am 16. Juni befragen konnte, ob sie etwas
gegen den Ugss. Crusius einzuwenden hätte, so konnte er erst am 16., nachdem der

l> Das letzte ist kaum wahrscheinlich, da der Jnsimus Schröder vor 1681 schon Cantor in Wil-
deshauscn gewesen war und deswegen bei Jahren gewesen sein muß. Allein das Domskirchcnbuch
enthält auch weder >702 noch 1703 seinen Tod. Der letzte urkundliche Nachweis von ihm ist, daß
er 1099 hier einen Sohn taufen ließ.

2> Nathsaktcn, das Diaconat betreffend.
Pratje theilt in der Anlage XIII. seiner Schulgeschichtc die lateinische Vocation der Scholarchen

vom 13. Juni wörtlich mit.
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Stadtvorsprach Johannes Herold die Frage verneint hatte, unter der Anzeige der Wahl
vom 12. den lstciss. Crusius der Regierung als Diaconus präsentieren. Dabei ver¬

zichteten sie unter Verwahrung ihres Rechtes für dieses Mal auf den in dem Commissions-

Receß von 1692 von der Regierung versprochenen Revers. Da aber Crusius noch nicht

im Königlichen Dienst angestellt gewesen war, so mußte er auch noch erst vor dem

Consistorium neben einem theologischen Examen das Lchrerexamen bestehen und wurde

dann in Stade als Geistlicher ordiniert. Als aber die Regierung die 3. Juli ausge¬

stellten beiden Bestätigungen für die doppelten Aemter hierher schickte, erhielt der Rath
in einem fulminanten Rescript seines Versahrens wegen einen Verweis, ja es wurde

ihm gerade die wahrheitswidrige Angabe vorgeworfen, als wenn die Wahl nicht am

12. Juni, sondern am 16. vorgenommen wäre. Dabei war dieselbe freilich offenbar

im Irrthum, indem sie die Vorstellung des Gewählten bei der Gemeinde mit der Wahl

desselben aus dem Rathhause verwechselte. Uebrigens blieb es doch bei diesem Tadel,

und der Conrector wurde hier in beide Aemter eingeführt. Die Kosten, welche dem

neuen Conrector und Diaconus für Examen, Transport seiner Sachen w. (er zog
schon mit einer Familie hierher) erstattet wurden, fielen zur Hälfte auf die Stadt und

zur Hälfte auf die Structnr.

Uebrigens sollten zwei Jahre später solche unangenehme Auftritte für immer be-

festigt werden. Als nämlich der Syndicus v. Scharnhorst und der Rathsmann Pollitz
in städtischen Angelegenheiten nach Stade geschickt waren, wurde ihnen 5. Okt. 1706

in voller Versammlung der Königl. Regierung eröffnet, wie die Regierung sich entschlossen

habe, daß von nun an die städtischen Scholarcben ohne Antheil der Regierung den

Conrector und Jnfimus an der Domschule wählen sollten, dagegen die Regierung Namens

des Königs den Rector, Subrector und Cantor allein bestellen wollte. Während damit

das bisherige Wahlrecht des Scholarchats beseitigt wurde, sollte im Uebrigen das Scholarchat

sein Aufsichtsrecht über die Schule ungeschmälert behalten. Als die Stadtabgeordneten

mit dem über diese Regierungssitzung aufgenommenen Protokoll') hier ankamen, war

die Stadt sehr wohl damit zufrieden, sowie das Abkommen auch vorzugsweise vom

Syndicus Scharnhorst betrieben war, nicht aber der Consistorialrath Wagner, ohne zu

bedenken, daß gerade die Geistlichen, weil sie schon bei der Stiftung der Schule nur

als Vertreter der Kirche von der bischöflichen Regierung ins Scholarchat gezogen waren,

nicht aber als Mitbegründer, am Wenigsten ein Recht auf diese Wahl haben konnten,

und daß gerade seine Vorgänger, indem sie sich dazu hergaben, aus Befehl der Regie-

rung 6 Stimmen bei den Wahlen abzugeben, anerkannt hatten, nur als Organe der

Regierungsgewalt zu handeln. Consistorialrath Wagner macht deswegen eine Eingabe

an die Regierung. Als diese der Stadt mitgetheilt wurde, zeigte der Syndicus Scharn¬
horst in einem Bericht vom 20. Nov. 1706 die Grundlosigkeit der Wagnerschen Ein¬

reden. Der Consistorialrath giebt aber die Sache noch nicht auf, und in einer aber¬

maligen Eingabe vom 7. Dec. 1706 2) sucht er zu beweisen, daß die neue Wahlweise

tz Abgedruckt in Pratje's Schulgeschlchte als Anlage XIV.
H Abermalige Epdt- und pflichtmäßige Vorstellung betreffend den Ungrundt der absciten E. E.
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die Rechte des Königs so wie die seinigen verletze und der Stadt mehr gewähre, als

sie beanspruchen könnte. Allein auch dieser Versuch blieb ohne jeglichen Erfolg.
Als nun den 24. April 1711 der Subconrector Solter im 63. Lebensjahre ge¬

storben war, wählte die Regierung in Stade nach dem 1706 getroffenen Abkommen

auf Vorschlag des Generalsuperintendenten Diekmann den Cand. Thomas Christoph

Parpard, welcher, eines Predigers Sohn, 1679 zu Dramburg in der Nenmark geboren

war, die Schulen zu Stargard und Cüstrin besucht und 1700—04 zu Frankfurt a./O.

und zu Rostock Theologie studiert hatte, zum Subconrector hiesiger Schule. Allein der

Consistorialrath Wagner, welcher sich noch immer in seinem Rechte als Scholarch für

gekränkt hielt, weigerte sich den neuen Subconrector einzuführen, und deswegen ertheilte

die Negierung 8. Jan. 1712 dem Rcctor Fuhrmann den Auftrag dazu, was auch bald

nachher geschah. Der Consistorialrath Wagner aber appellierte mit dem Pastor zu

St. Johannis, Jacob Diekmann, dem eigenen Sohn des Generalsuperintendentcn, gegen

die Wahl der Regierung an das Tribunal zu Wismar, konnte jedoch hier keine Ent¬

scheidung zu seinen Gunsten erlangen.

Bis zu dieser Zeit hatte der'nordische Krieg bloß durch hohe Kriegscontributionen

auf den Herzogthümern Verden und Bremen gelastet. Als aber nach der unglücklichen

Schlacht bei Pultawa König Carl XII. starrsinnig die Türkei nicht verlassen wollte, da

erhob auch der König von Dänemark die Waffen wieder gegen Schweden und zoc; im

Jahre 17 t2 an der Elbe Truppen zusammen, um hier in die deutschen Provinzen

Schwedens einzufallen. Um diese Gefahr abzuwenden, suchte der schwedische Gouverneur

Graf Vellingk den Churfürsten Georg Ludwig zu Hannover zu bestimmen, den Dänen

durch eine Occupation zuvor zu kommen, aber dieser sandte nur eine Postierung von

400 Mann, angeblich, um für die an Schweden geliehenen Gelder ein Pfand zu be¬

sitzen. Churfürstliche Truppen besetzten das Herzogthum Verden (sie zogen 26. Juli

hier ein), das Amt Ottersberg, die Gohgräfschaft Achim und die Schanze bei Burg
an der Lesum. Wie nun die Dänen den 31. Juli mit bedeutender Macht bei Stade

die Elbe überschritten und 6. Sept. die schwache schwedische Besatzung in Stade zur

Uebergabe zwangen, flüchteten die schwedischen Beamten meist nach Bremen und Verden,
da der Churfürst damals noch als Freund von Schweden austrat. So kam auch der

frühere Stadtsyndicus von Scharnhorst, seit 1710 Justizrath in Stade, nach Verden

und leistete dem General von Scheither, welcher als Churfürstlicher Commissair die

besetzten Lande verwaltete, durch seine genauen Kenntnisse der hiesigen Verhältnisse

wesentliche Dienste. .Die Dänen aber verlangten nach Einnahme der ganzen übrigen

Provinz die Aushebung der Postierung, und gestanden sie endlich nur zu, als der Chur¬

fürst die Abführung der Kriegssteuer aus den besetzten Theilen zusagte. Aber schon

15. Juli 1715 trat durch einen Vertrag der König von Dänemark an den Churfürsten

Georg Ludwig, der inzwischen auch als Georg I. den englischen Thron bestiegen hatte,

seine Eroberungsrechte an den Herzogthümern gegen 6 Tonnen Gold ab, aber unter der

Raths hiesiger Stadt in xtc> der Schul-Collegenwahl — einseitig gesuchten Neuerung. --
Akten auf dem hiesigen Rathhause.
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Bedingung, daß der Churfürst nun offen als Schwedens Feind auftreten müßte,
und die Herzogthümerwurden sofort dem Churstaate einverleibt. Da nicht durch Krieg,
sondern erst durch einen FriedensschlußProvinzen von einem Staate abgelöst werden,
so wurde der Churfürst erst nach dem Tode Carls XII. vor Friedrichshall durch den
Friedensschlußvom 9 -,/z«. November 1719, in welchem die Königin Ulrike Eleonore
Bremen und Verden gegen eine Million Thaler an die Welsen abtrat, rechtmäßiger
Besitzer der Herzogthümer.Erst jetzt, im Mai 1720, konnte er von den nach Stade
berufenen Ständen des Landes sich huldigen lassen.

Zur Zeit als Chur-Hannover Verden besetzt hielt, kaufte sich der Conrector silgK.
Crusius in hiesiger Stadt ein Haus, aber die Aussicht auf länger dauernde feindliche
Einquartierung mußte es ihm wünschenswert!) erscheinen lassen, eine ähnliche Vergünsti¬
gung zu erwirken, wie sie seinem Vorgänger für eine Mietwohnung zu Theil geworden
war. Er wandte sich deswegen an den Rath und dieser bewilligte ihm auch, da die
Stiftungsnrkunde den Lehrern Freiheit von Gemeindelasteu zusichere, die Befreiung von
persönlichen Diensten und Einquartierung,nicht aber von dem Zinsgelde und den auf
dem Hause liegenden Reallasten, jedoch nur gegen einen schriftlichen Revers, damit nicht
daraus über seine dienstliche Stellung hinaus zum Drucke der Bürgerschafteine Exem-
tion des Hauses erwachse

Trotz des schweren Druckes, der während dieser Kriegsjahre auf der hiesigen Doms¬
schule lastete, feierte dieselbe den 200jährigenJahrestag der Reformation,und der
Rector Fuhrmann lud dazu durch ein Programm all jubiloeum rundum (Bremen
1717) ein; aber an dieser Feier konnte als Protoscholarchweder der oben öfters
genannte Consistorialrath Wagner, der im Sommer 1713 gestorben war, noch sein
Nachfolger der Consistorialrath Baldovius, da er nach jähriger Amtsführung in eine
unheilbare Gemüthskrankheitgefallen war und im Okt. 1715 in dem Pastor H. Chr.
Schnering einen Ädjuncten erhalten hatte. Theil nehmen. Der ConsistorialrathBaldo¬
vius, nach einem bewegten Leben seit 1699 Consistorialrath in Stade, hatte bei der
Einnahme von Stade durch die Dänen und dem Brande seines den feindlichen Kugeln
ausgesetzten Hauses seine Bibliothek, sein Hausgeräthe und, da er sich weigerte
unter den Dänen zu dienen, auch sein Brodt verloren und war flüchtig so wie ohne
Mittel zum Lebensunterhalt noch auf Empfehlung der schwedischenRegierung in Bre¬
men vom Churfürsten Georg Ludwig zum Superintendenten und Domprediger sogleich
nach Wagners Tode ernannt, aber der Tiefsinn des Mannes trat schon mit dem Schlüsse

Der Revers ist noch auf dem Nathhause aufbewahrtund lautet folgender Masten:
Ich Endcsbenannterversichere und verspreche hiermit, daß nachdem E. E. Rath wegen des

ohnlängst erkauften bürgerpflichtige» Mllnterschen Hoffs die Freyheit von allen xsrsoirsll ousridus
und Einquartierung mir so lange ich bey allhicsiger Stadt Kirche im Dienste stehe, auch meiner nach
Gottes Willen ctwan nachbleibenden Wittwen zu verwilligcn geneigt; ich und die meinigen keine meh¬
rere Freyheit unter keinem ?rustsxt und zu keiner Zeit xvaöt'snäiren, dahingegen die Zinßgelder
und ousra, rsulia gleich anderen bürgerliche Güter Besitzenden nach Billigkeit und?roxorbic>n sonder
aller Einrede und Behelfs abhalten wollen und sollen.

Verden den 17. Oktober 17lS.
U. dlioolsus vrusius Nachmittags Prediger und Conrector.

8
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dieses Jahres darin zu Tage, daß er fast zwei Jahre 1814 und 1815 gar nichts in

das Kirchenbuch eintrug, weswegen wir aus dieser Zeit gar keine Aufzeichnung über
Geburten und Todesfälle in demselben verzeichnet finden.

Das Programm aber, welches der Rector Fuhrmann zum Reformationsfest verfaßte,

ist nicht das einzige von ihm erschienene, sondern er veröffentlichte jährlich beim Schul¬

examen ein solches, so lange die schwedische Herrschaft in den Herzogthümern galt.
Pratje zählt deren folgende auf:

1) Bines sclus psne^yrici. 1703. kvl.
2) Lorvns Lsioli Xll. >704. kol.

3) kvl^mstliiso enoomion. 1705. kol.
4) Bec> Suecicus. Liemso >705. kc»I.

5) Broßrsmms sci suäiomlss cluss orstionos. Bremse 1706. kol.

6) Bsrolus XII. evsn^elicse reli-rionis vinciex. Bremse 1708.

7) Be loczuencki et tscencli opporlullilste. 1709. 4.

8) Die apostolische Aufmunterung zum immerwährenden Gebete. Stade 1710. 4.
9) Be in^rstitucline. 1711. kol.

10) BrvArsmms in exequiss IVsAnerise. 1712. kol.

11) BroArsmms in execzuiss IVgAneri. 1713. kol.

12) ve ^entilium preeibus. Bremse 1713. 4.

13) He ^eniorum eum llominilius eommercio. Bremse 1714. kol.

Leider ist aber von allen diesen kein einziges mehr erhalten, und dennoch wären sie

eine wichtige Quelle, um den Geist des Mannes kennen zu lernen, der 20 Jahre lang

der hiesigen Domschule vorstand.

Damit sind wir zu dem Ende der Schulgeschtchte unter schwedischer Herrschaft ge¬
kommen, und wir wollen mit einem Ueberblick über die Männer, welche 1720 auf diese

eine unmittelbare Einwirkung hatten, schließen. Im Scholarchat ruhte bei der Gei¬

stesstörung des Consistorialraths Baldovius die Stimme des Protoscholarchen. Von

Seiten der Stadt saßen in denselben der Landrath und Bürgermeister Friedrich Coch

und der Syndicus Theod. Wolf. Als Pastor zu St. Johannis war Mitglied des

Scholarchats der Pastor Johannes Horn. Dieser, aus Sternberg in Mecklenburg

gebürtig, war vor 1712 Garnisonprediger in Wismar und Consistorial-Assessor für

Militairsachen gewesen, nach des Pastors Dieckmann Tode im Jahre 1712 von der

schwedischen Regierung hierher berufen und schon 22. Juli 1712 hier eingeführt. Als

er aber einige Wochen nachher seine Familie von Wismar abholen wollte, verfiel er

dort in eine schwere Krankheit und traf erst den 19. December 1712 nach einer durch

den Winter und die Kriegsunruhen beschwerlichen Reise hier ein U. Die Lehrer sind

die uns bekannten. Neben dem Rector Fuhrmann lehrten im Jahre 1720 an hiesi¬

ger Schule der Conrector und Diaconus Crusius, der Subconrector Parpard, der

Cantor Haltmeier, der einzige, der schon im 17. Jahrhundert hier angestellt war,

und der Jnfimus Messet. Da aber die Schule unwr Hannoverscher Herrschast sich

Eigene Aufzeichnungen des Pastors Horn im alten Kirchenbuche der St. Johannisgemeinde.
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nur durch einen jüngeren Rector von den Schäden des Krieges erholen konnte, und
für die Schule erst mit dem Antritt des neuen Rectors Heidmann ein neuer Abschnitt
ansängt, so fügen wir schon hier hinzu, daß der Rector Fuhrmann den 18. Sept. 1722
freilich erst im 52. Lebensjahre verstarb. Es sah aber so traurig mit den Vermögens¬
verhältnissen des Verstorbenen aus, daß seine Frau, eine geborene Paulsen aus Jena,
als sie die Dienstwohnung im Februar 1723 verlassen sollte, keine Mittel besaß, um
einem Tagelöhner für das Wegschaffen ihrer Sachen ein Trinkgeld zu geben, und daß
sie sich vor dem Verkauf der Bibliothek ihres Mannes keine Wobnung mieten konnte i).
So wenig zureichend war schon damals die Besoldung des Rectors der hiesigen lateini¬
schen Domschule, zumal wenn durch unruhige Zeiten der Schulbesuch abnahm (Fuhr¬
mann hatte nur 5 Primaner) und dadurch das Honorar von den sogenannten Privat-
stnnden sich minderte. Zu ihrem Glück starb aber die unglückliche Frau schon im
September 1723. Uebrigens war auch nicht ganz zwei Jahre vor dem Rector Fuhr¬
mann den 2V. Dec. 1720 der Cantor Haltmeier mit.dem Tode abgegangen.

Anmerkung. Obgleich das Manuscript zum dritten Abschnitt zum Druck fertig mir

vorliegt, und obgleich es beim Beginn des Druckes von diesem Programme durchaus nicht

meine Absicht war, so muß ich doch den dritten Abschnitt: „Die lateinische Domschule unter

Chur-Hannoverscher Regierung" nebst den versprochenen Anlagen für das nächste Programm

zurücklegen, da der Etat der Schulkasse eine größere Anzahl von Bogen nicht gestattet.

Der Verfasser.

h Bericht des Structuarius Gebhardivom 28. Febr. 1723 an die Regierung, bei den Akten hie¬
siger Structur.

8"
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